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Mit dem Inkrafttreten des Wind-an-Land-
Gesetzes (WaLG) am 1. Februar 2023 hat der 
Gesetzgeber einen Paradigmenwechsel 
weg von der vormaligen Konzentrationszo
nenplanung hin zu einer durch verbindli
che Flächenziele gesteuerten Positivpla
nung von Windenergieflächen vollzogen. 
Ziel ist es, bis 2032 bundesweit zwei Pro
zent der Fläche für die Windenergie bereit
zustellen, um die Ausbauziele des Erneuer
bare-Energien-Gesetzes (EEG 2023) zu er
reichen. Während damit quantitative Flä
chenziele durch das Windenergieflächen
bedarfsgesetz (WindBG) verbindlich vorge
geben sind, rückt nun vermehrt die Flä
chenqualität in den Fokus. Die durch die 
Raumplanung auszuweisenden Windener
giegebiete müssen letztlich auch geeignet 
sein, den erforderlichen Zubau an Leistung 
aufzunehmen und die für die Transforma
tion zu einer treibhausgasneutralen Ener
gieversorgung benötigten Windstrommen
gen zu produzieren. Die Studie nimmt 
hierzu die planungsrechtlichen Anforde
rungen in den Blick, die für die Planungs
träger insofern zusätzlich zu den Flächen
zielen des Windenergieflächenbedarfsge
setzes in qualitativer Hinsicht gelten. 

Als Maßstab für die Flächenqualität kann 
allgemein der Grad gelten, in dem ein 
Windenergiegebiet die Anforderungen zur 
Erreichung der Ziele des Windenergieflä
chenbedarfsgesetzes und des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes erfüllt. Die maßgebliche 
Zielgröße ist dabei der nutzbare Wind
strom: Je mehr Windstrom in einem Gebiet 
erzeugt und in das Netz eingespeist oder 
lokal verbraucht werden kann, desto höher 
ist dessen Qualität. Hierfür sind wiederum 
verschiedene positive (wie die Windhöffig
keit oder Netzanbindung) und negative 
(z. B. Restriktionen aus Gründen des Arten
schutzes, Immissionsschutzes oder der 
Flugsicherheit) Einflussfaktoren von Bedeu
tung, die sich weit überwiegend, wenn 
auch mit Unterschieden im Detail, auch als 
Auswahlkriterien in der Raumplanung wie
derfinden. 

Planungsrechtliche Anforderungen an die 
Qualität von Windenergiegebieten resultie
ren aus dem planungsrechtlichen Abwä
gungsgebot (§ 7 Abs. 2 S. 1 des Raumord

nungsgesetzes [ROG], § 1 Abs. 7 des Bauge
setzbuches [BauGB]) und dem planungs
rechtlichen Erforderlichkeitsgebot (§ 2 
Abs. 1 ROG, § 1 Abs. 3 S. 1 Hs. 1 BauGB). Diese 
allgemeinen Vorgaben für die Aufstellung 
von Raumordnungs- und Bauleitplänen 
sind auch nach der Umstellung des Pla
nungsansatzes auf eine Positivplanung 
weiterhin maßgeblich. 

Aus dem Abwägungsgebot gemäß § 7 
Abs. 2 S. 1 ROG, § 1 Abs. 7 BauGB ergeben 
sich relative Anforderungen an die Qualität 
von Windenergiegebietsausweisungen. 
Konkret folgt aus dem Abwägungsgebot 
eine prinzipielle Pflicht zur wechselseitigen 
Optimierung der planbetroffenen Belange 
nach Maßgabe ihres objektiven Gewichts 
und der tatsächlichen Verhältnisse. Der vor 
allem aus dem Erneuerbare-Energien-Be
lang (§ 2 Abs. 2 Nr. 6 S. 11 ROG) und dem 
übergeordneten Klimaschutzbelang (§ 2 
Abs. 2 Nr. 6 S. 10 ROG) abgeleitete Wind
energiebelang ist mit einem prinzipiell 
überragend hohen Gewicht in der planeri
schen Abwägung zu berücksichtigen. Der 
Windenergiebelang erschöpft sich dabei 
nicht in der flächenzielkonformen Auswei
sung von Windenergiegebieten, sondern 
wird in der Lebenswirklichkeit (erst) durch 
die Erzeugung von nutzbarem Windstrom 
verwirklicht. 

Die Planungsträger sind demgemäß aus 
dem Abwägungsgebot verpflichtet, mit der 
Ausweisung von Windenergiegebieten 
nach Lage der Dinge und nach Maßgabe 
der konkreten rechtlichen und tatsächli
chen Möglichkeiten dem Windenergiebe
lang so weit Rechnung zu tragen, wie dem 
nicht höhergewichtige konfligierende Be
lange entgegenstehen. Dabei müssen im 
Ergebnis nicht unbedingt die ertragreichs
ten Flächen ausgewiesen werden. Die Pla
nungsträger besitzen insoweit einen ver
gleichsweise weiten planerischen Einschät
zungs-, Bewertungs- und Gestaltungsspiel
raum. Sie sind zudem nicht verpflichtet, die 
Abwägung mit Strommengenangaben zu 
operationalisieren. Vielmehr besitzt der re
lative Flächenvergleich der in Betracht 
kommenden Potenzialflächen anhand der 
positiven und negativen Qualitätsfaktoren 
sowie der jeweils konfligierenden Belange 

Zusammenfassung 
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eine entscheidende Bedeutung. Der Er
mittlungsaufwand der Regionalplanung ist 
insoweit jedoch auf die ebenenspezifische 
Erkennbarkeit und Relevanz im Sinne von 
§ 7 Abs. 2 S. 1 ROG beschränkt. 

Eine strikt bindende, absolute Mindestan
forderung an die Qualität von Windener
giegebieten stellt das planungsrechtliche 
Erforderlichkeitsgebot in seiner Ausprä
gung als Vollzugsfähigkeitsgebot gemäß 
§ 2 Abs. 1 ROG, § 1 Abs. 3 S. 1 Hs. 1 BauGB dar. 
Dieses greift dann, wenn die Qualität aus
gewiesener Windenergiegebiete derart 
minderwertig ist, dass aufgrund tatsächli
cher (z. B. völlig unzureichender Windhö
ffigkeit) oder rechtlicher (z. B. fachrechtli
cher Verbote) Hindernisse offensichtlich 
keine Windenergieanlagen in dem Gebiet 
oder einem räumlich abgrenzbaren Ge
bietsteil errichtet bzw. betrieben werden 
können. 

Pläne, die die planungsrechtlichen Anfor
derungen hinsichtlich der Qualität von 
Windenergiegebietsausweisungen nicht 
erfüllen, sind rechtswidrig und vorbehalt
lich der Planerhaltungsvorschrift des § 249 
Abs. 6 S. 2 BauGB (teil-)unwirksam. In der 
Konsequenz kann dies zu einer Nichtanre
chenbarkeit der jeweiligen Flächen auf die 
Flächenziele und infolgedessen gemäß 
§ 249 Abs. 7 BauGB zu einem zumindest vo
rübergehend planerisch ungesteuerten 
Windenergieausbau führen. Inwieweit sich 
die Verwaltungsgerichte in diesem Zusam
menhang durch die Planerhaltungsvor
schrift des § 249 Abs. 6 S. 2 BauGB in ihrer 
gerichtlichen Kontrolle einschränken lassen 
werden, kann derzeit noch nicht zuverläs
sig vorhergesagt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kernergebnisse 

▶ Maßstab für die Flächenqualität von 
Windenergiegebieten ist der nutzbare 
Windstrom: Je mehr Windstrom in ei
nem Gebiet erzeugt und in das Netz 
eingespeist oder lokal verbraucht wer
den kann, desto höher ist dessen Quali
tät. 

▶ Planungsrechtliche Anforderungen an 
die Qualität von Windenergiegebieten 
resultieren aus dem Abwägungsgebot 
(§ 7 Abs. 2 S. 1 ROG, § 1 Abs. 7 BauGB) 
und dem Erforderlichkeitsgebot (§ 2 
Abs. 1 ROG, § 1 Abs. 3 S. 1 Hs. 1 BauGB). 
Pläne, die diese Anforderungen nicht 
erfüllen, sind rechtswidrig und mit der 
Konsequenz einer etwaigen Nichtanre
chenbarkeit der jeweiligen Flächen auf 
die Flächenziele des Windenergieflä
chenbedarfsgesetzes grundsätzlich 
(teil-)unwirksam.  

▶ Aus dem planungsrechtlichen Abwä
gungsgebot ergeben sich relative An
forderungen an die Qualität von Wind
energiegebietsausweisungen. Der 
Windenergiebelang ist hierbei mit ei
nem prinzipiell überragend hohen Ge
wicht in der planerischen Abwägung 
zu berücksichtigen, die sich jedenfalls 
mittelbar an der Erzeugung von nutz
barem Windstrom orientieren muss. 
Eine entscheidende Bedeutung besitzt 
hierbei der relative Flächenvergleich 
der in Betracht kommenden Potenzial
flächen. 

▶ Eine absolute Mindestanforderung an 
die Qualität von Windenergiegebieten 
stellt das planungsrechtliche Erforder
lichkeitsgebot als Vollzugsfähigkeitsge
bot dar. Dieses greift dann, wenn auf
grund tatsächlicher oder rechtlicher 
Hindernisse offensichtlich keine Wind
energieanlagen in dem Gebiet oder ei
nem räumlich abgrenzbaren Gebiets
teil errichtet bzw. betrieben werden 
können. 
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Mit dem am 1. Februar 2023 in Kraft getre
tenen Gesetz zur Erhöhung und Beschleu
nigung des Ausbaus von Windenergieanla
gen an Land (sogenanntes Wind-an-Land-
Gesetz – WaLG)1 hat der Gesetzgeber einen 
grundlegenden System- und Paradigmen
wechsel im Recht der Planung von Wind
energieflächen vollzogen. An die Stelle der 
vormaligen Konzentrationszonenplanung 
nach § 35 Abs. 3 S. 3 Baugesetzbuch 
(BauGB)2, für die das von der Rechtspre
chung entwickelte sogenannte Tabuzonen
konzept und das Gebot substanzieller Flä
chenausweisungen normativ leitend wa
ren3, ist das Modell einer durch verbindliche 
Flächenziele gesteuerten Positivplanung 
getreten4. Der Gesetzgeber wollte hiermit 
einerseits die Planungsprozesse von Wind
energieflächen beschleunigen und verein
fachen sowie mit der Entkopplung von den 
vielfach als überkomplex wahrgenomme
nen verwaltungsgerichtlichen Anforderun
gen zudem die Rechtssicherheit der Pla
nungen erhöhen5. Andererseits soll die Flä
chenbereitstellung für die Windenergie mit 
den verbindlichen Flächenzielen des Wind
energieflächenbedarfsgesetzes (WindBG)6 
bedarfsgerecht gesteuert werden. Am 

 
1 Gesetz zur Erhöhung und Beschleunigung des Aus
baus von Windenergieanlagen an Land vom 20. Juli 
2022 (BGBl. I S. 1353).  
2 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juni 2026 (BGBl. 
2026 I Nr. 192) geändert worden ist. 
3 Zur alten Rechtslage siehe nur A. Scheidler, Die plane
rische Steuerung von Windkraftanlagen, VerwArch 103 
(2012), S. 587 ff.; R. Hendler/J. Kerkmann, Harte und wei
che Tabuzonen: Zur Misere der planerischen Steuerung 
der Windenergienutzung, DVBl 2014, S. 1369 ff.; T. Ty
czewski, Konzentrationszonen für Windenergieanlagen 
rechtssicher planen – Illusion oder Wirklichkeit?, BauR 
2014, S. 934 ff.; N. Wegner/F. Sailer, Übergreifende Ent
wicklungslinien und aktuelle Herausforderungen im 
Recht der Windenergie, Würzburger Studien zum Um
weltenergierecht Nr. 10, September 2018, S. 22 ff. 
4 Siehe jeweils zur neuen Rechtslage M. Kment, Eine 
neue Ära beim Ausbau von Windenergieanlagen – Das 
aktuelle Wind-an-Land-Gesetzespaket in der Analyse, 
NVwZ 2022, S. 1153 ff.; S. Benz/N. Wegner, Das Wind-an-
Land-Gesetz – neue Grundlagen für die Flächenbereit
stellung für die Windenergie, ZNER 2022, S. 367 ff.; 
M. Raschke/M. Roscher, Laues Lüftchen oder starke 
Brise? Zur Reform des Planungsrechts für Windener
gieanlagen an Land, ZfBR 2022, S. 532 ff.; B. Operhalsky, 
Wind-an-Land-Gesetz ante portas – Ein planerischer 

Ende des räumlichen Umsetzungsprozes
ses sollen insgesamt mindestens zwei Pro
zent des Bundesgebiets für die Windener
gie zur Verfügung stehen. Dies dient dem 
übergeordneten Ziel, ein für die Erreichung 
der Ausbauziele und Ausbaupfade des Er
neuerbare-Energien-Gesetzes (EEG 2023)7 
ausreichendes Flächenangebot zu schaffen 
(§ 1 Abs. 2 WindBG)8. 

Um das über das reine Flächenangebot 
hinausgehende Ziel des § 1 Abs. 2 WindBG 
zu erreichen, muss auf den ausgewiesenen 
Flächen zunächst auch eine Leistung in
stalliert werden können, die den Ausbau
pfaden des § 4 S. 1 Nr. 1 EEG 2023 entspricht. 
Das im Interesse des Klima- und Umwelt
schutzes stehende Ziel der Transformation 
zu einer nachhaltigen und treibhausgas
neutralen Stromversorgung, die vollständig 
auf erneuerbaren Energien beruht (vgl. § 1 
Abs. 1 EEG 2023, § 1 Abs. 1 WindBG), bezieht 
sich darüber hinaus auf den Anteil des aus 
erneuerbaren Energien erzeugten Stroms 
am Bruttostromverbrauch, ist also letztlich 
strommengenbezogen (vgl. auch §§ 1 Abs. 2, 
4a EEG 2023). Für die Erreichung der Ziele 
des Windenergieflächenbedarfsgesetzes und 
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes ist damit 

Paradigmenwechsel mit vielen Fragen, UPR 2022, 
S. 337 ff.; A. Scheidler, Neuausrichtung der planerischen 
Steuerung von Windkraftanlagen durch das Wind-an-
Land-Gesetz, UPR 2022, S. 321 ff.; A. Scheidler, Das 
Windenergieflächenbedarfsgesetz als Grundlage für 
die planerische Steuerung der Windenergienutzung, 
GewArch 2023, S. 408 ff.; D. Meurers, Wind-an-Land-Ge
setz: Einführung in die Neuordnung des Planungs
rechts zur Ausweisung von Windenergiegebieten, UPR 
2023, S. 41 ff.; G. Schmidt-Eichstaedt, Festlegung von 
Windenergieflächen – Terminkalender und Pflichten
heft, ZfBR 2023, S. 10 ff.; M. Kment, Beschleunigung des 
Ausbaus von Windenergieanlagen an Land, NVwZ 
2023, S. 959 ff.; S. Wagner, Auswirkungen des Gesetzes
pakets zur Erhöhung und Beschleunigung des Aus
baus von Windenergieanlagen an Land auf die Pla
nungspraxis nach BauGB und ROG, UPR 2023, S. 361 ff. 
5 BT-Drs. 20/2355, S. 1 f. 
6 Windenergieflächenbedarfsgesetz vom 20. Juli 2022 
(BGBl. I S. 1353), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert 
worden ist. 
7 Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 21. Juli 2014 (BGBl. 
I S. 1066), das zuletzt durch Artikel 23 des Gesetzes vom 
18. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 347) geändert wor
den ist. 
8 BT-Drs. 20/2355, S. 1 f. 
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die Qualität der ausgewiesenen Flächen mit 
Blick darauf, dass auf ihnen auch tatsächlich 
eine dem Ausbaupfad des § 4 S. 1 Nr. 1 EEG 
2023 korrespondierende Leistung installiert 
und die für die Erreichung der Ausbauziele 
gemäß § 1 Abs. 1, Abs. 2 EEG 2023 erforderli
chen Strommengen erzeugt werden können, 
von entscheidender Bedeutung. 

Aus planungsrechtlicher Sicht stellt sich da
bei die Frage, welche Flächen für die Erfül
lung der Flächenziele des Windenergieflä
chenbedarfsgesetzes in Frage kommen, die 
sich insoweit indifferent verhalten und le
diglich Anforderungen hinsichtlich eines zu 
erreichenden Flächenausmaßes und nicht 
zur Flächenqualität beinhalten. Dass die 
ausgewiesenen Flächen jedenfalls in be
stimmten Regionen womöglich nicht die 
erforderliche Qualität besitzen werden, um 
den angestrebten Zubau an installierter 
Leistung aufnehmen und die erforderlichen 
Windstrommengen erzeugen zu können, 
wird aktuell von verschiedenen Stimmen in 
Wissenschaft und Praxis befürchtet9. 

Ziel dieser Studie ist es vor diesem Hinter
grund, diejenigen planungsrechtlichen An
forderungen zu identifizieren, zu analysie
ren, zu definieren und nach Möglichkeit zu 
konkretisieren, die für die Planungsträger 
insofern zusätzlich zu den reinen Flächen
zielen des Windenergieflächenbedarfsge
setzes in qualitativer Hinsicht gelten. Über
geordnete Vorgaben für die Aufstellung 
von Raumordnungs- und Bauleitplänen er
geben sich allgemein aus dem raumpla
nungsrechtlichen Abwägungsgebot (§ 7 
Abs. 2 S. 1 des Raumordnungsgesetzes 
[ROG]10, § 1 Abs. 7 BauGB) und dem raum
planungsrechtlichen Erforderlichkeitsgebot 
(§ 2 Abs. 1 ROG, § 1 Abs. 3 S. 1 Hs. 1 BauGB). 
Aus diesen – sowie der Wertung des Ge
setzgebers, Windenergieanlagen im Au

 
9 Siehe F. Reutter/C. Geiger/P. Lehmann/J.-N. Meier/ 
P. Tafarte, Flächenziele für die Windenergie: Wie ziel
führend ist das neue Wind-an-Land-Gesetz? Wirt
schaftsdienst 102 (2022), S. 703 (706); M. Kment, Eine 
neue Ära beim Ausbau von Windenergieanlagen – Das 
aktuelle Wind-an-Land-Gesetzespaket in der Analyse, 
NVwZ 2022, S. 1153 (1156); W. Rieger, Das Wind-an-Land-
Gesetz und seine Umsetzung in Baden-Württemberg, 
VBlBW 2024, S. 98 (104 ff.); M. Koch/M. Vogel/ 
S. Schütte/S. Hoesch/S. Krieger/D. Bauknecht/J. Kälble, 
Beschleunigung des Windenergieausbaus in Baden-
Württemberg, 18.02.2025, S. 37, 43, 
https://www.oeko.de/publikation/beschleunigung-des-
windenergieausbaus-in-baden-wuerttemberg/. 
10 Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember 2008 
(BGBl. I S. 2986), das zuletzt durch Artikel 7 des Geset

ßenbereich zu privilegieren (§ 35 Abs. 1 Nr. 5 
BauGB) – hat die Rechtsprechung auch bis
lang maßgebliche normative Anforderun
gen für Windenergieplanungen hergelei
tet11, die aufgrund der Neuausrichtung des 
Planungsansatzes auf eine durch mengen
mäßige Flächenziele gesteuerte Positivpla
nung aber gegebenenfalls neu zu justieren 
sind. Explizite Anforderungen an die Flä
chenqualität standen dabei in der Recht
sprechung bislang nicht im Vordergrund. 
Vielmehr bezog sich die Judikatur zur vor
maligen Konzentrationszonenplanung in 
erster Linie auf die die Windenergie negativ 
steuernden Ausschlussgebiete und in die
sem Zusammenhang insbesondere auf die 
Abgrenzung harter und weicher Tabukrite
rien im Abwägungsvorgang12. Das Gebot 
substanzieller Flächenausweisungen mar
kierte zudem eine (quantitativ nicht kon
kretisierte) Vorgabe hinsichtlich des Aus
maßes der Flächenausweisungen13. Das 
Bundesverwaltungsgericht hat jedoch be
reits sehr früh festgehalten, dass die Pla
nungsträger der Förderung der Windener
gienutzung zwar nicht bestmöglich Rech
nung zu tragen haben, dass die qualitative 
Eignung der in Betracht kommenden Flä
chen für Zwecke der Windenergienutzung 
aber ein Gesichtspunkt ist, der bei der pla
nerischen Abwägung gebührend zu be
rücksichtigen ist14. In der obergerichtlichen 
Rechtsprechung wurden hieran anknüp
fend vereinzelt weitergehende abwägungs
rechtliche (Mindest-)Anforderungen an die 
Flächenqualität formuliert15. 

Ob und inwieweit sich nach der Umstellung 
der Vorgaben für die Flächenbereitstellung 
aus ihnen normative Anforderungen an die 
Qualität von Windenergiegebieten gewin
nen lassen, wird daher im Folgenden zu
nächst für das Abwägungsgebot (C.) und 

zes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert 
worden ist. 
11 Siehe BVerwG, Urt. v. 17.12.2002 – 4 C 15.01, BVerwGE 
117, 287 (295); BVerwG, Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11, 
BVerwGE 145, 231 (233 f. Rn. 12). 
12 BVerwG, Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1/11N, juris Rn. 9 f.; vgl. 
N. Wegner, Fehlerquellen von Windkonzentrationszo
nenplanungen – Ein Update –, ZfBR 2019, S. 230 (233 f.). 
13 BVerwG, Beschl. v. 12.07.2006 – 4 B 49/06, juris Rn. 6. 
14 BVerwG, Urt. v. 17.12.2002 – 4 C 15.01, NVwZ 2003, 
S. 733 (734 ff.); BVerwG, Urt. v. 13.03.2003 – 4 C 4/02, juris 
Rn. 15. 
15 OVG Lüneburg, Urt. v. 23.06.2016 – 12 KN 64/14, 
BeckRS 2016, 48632 Rn. 72, 78. 

https://www.oeko.de/publikation/beschleunigung-des-windenergieausbaus-in-baden-wuerttemberg/
https://www.oeko.de/publikation/beschleunigung-des-windenergieausbaus-in-baden-wuerttemberg/
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sodann für das Erforderlichkeitsgebot un
tersucht (D.). Die Qualität von Windenergie
gebieten kann zudem durch weitere pla
nungsrechtliche Vorgaben mittelbar beein
flusst werden (E.). Zuvor soll der zugrunde 
gelegte Begriff der Qualität von Windener-

giegebieten präzisiert und, auch mit Blick 
auf seine tatsächliche Rolle in der räumli
chen Planung, eingeordnet werden (B.). 
Schließlich sollen die Rechtsfolgen qualita
tiv nicht ausreichender Flächenausweisun
gen kurz skizziert werden (F.). 



 

6 Planungsrechtliche Anforderungen an die Flächenqualität von Windenergiegebieten 

 

Windenergiegebiete sind das zentrale In
strument zur Erreichung der Flächenziele 
des Windenergieflächenbedarfsgesetzes 
(I.). Ob über die reine Flächenausweisung 
hinaus weitergehende Anforderungen an 
die Flächenqualität bestehen und welche 
Einflussfaktoren hierfür relevant sind, ist 
daher zunächst eine Frage, die mit Blick auf 
die Ziele des Windenergieflächenbedarfs
gesetzes einzurahmen ist (II.). In einem wei
teren Schritt erfolgt eine stichprobenhafte 
empirische Bestandsaufnahme, ob und in
wieweit die so definierte Flächenqualität 
und die hierfür relevanten Einflussfaktoren 
auch in der Planungspraxis eine Rolle spie
len und welche Auswahlkriterien für diese 
bei der Ausweisung von Windenergiegebie
ten sonst noch leitend sind (III.). Dieser Be
fund bildet die Grundlage für die in den fol
genden Abschnitten anschließende Ana
lyse, ob und inwieweit das die Ausweisung 
von Windenergiegebieten normativ beherr
schende Planungsrecht Anforderungen an 
deren Qualität beinhaltet (C. und D.). 

I. Windenergiegebiete 

Windenergiegebiete sind in § 2 Nr. 1 
WindBG legaldefiniert. Die Norm unter
scheidet dabei zum einen Windenergiege
biete im Sinne des § 2 Nr. 1 lit. a WindBG, 
die für die Flächenbeitragswerte der An
lage 1 Spalte 1 und 2 WindBG berücksichtigt 
werden und somit auch für das bis 2032 zu 
erreichende finale Flächenziel anrechenbar 
sind. In der Bauleitplanung sind dies Son
derbauflächen gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 der 
Baunutzungsverordnung (BauNVO)16, Son
dergebiete gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 12 BauNVO 
und mit diesen vergleichbare Ausweisun
gen. Auf der Raumordnungsebene sind 
dies Vorranggebiete gemäß § 7 Abs. 3 S. 2 
Nr. 1 ROG sowie mit diesen vergleichbare 
Gebiete in einem Raumordnungsplan17. 

 
16 Baunutzungsverordnung in der Fassung der Be
kanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I 
S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist. 

Zum anderen ordnet § 2 Nr. 1 lit. b WindBG 
auch Eignungs- oder Vorbehaltsgebiete, 
sofern sie vor dem 1. Februar 2024 wirksam 
geworden sind, als Windenergiegebiete 
ein. Da diese Windenergiegebiete aller
dings nur vorrübergehend für den (Zwi
schen-)Flächenbeitragswert, der bis Ende 
2027 zu erreichen ist, anrechenbar sind, 
werden diese in der vorliegenden Untersu
chung nicht betrachtet. 

II. Qualität von Windenergiegebieten 

1. Begriff  

Qualität als Ausdruck für die Güte eines Ob
jekts lässt sich allgemein definieren als 
„Grad, in dem ein Satz inhärenter Merkmale 
eines Objekts Anforderungen erfüllt“18. Qua
lität ist damit ein gradueller Begriff, der 
sich relativ zu bestimmten Anforderungen 
verhält und ein Maß für deren Erfüllung 
durch bestimmte Eigenschaften des zu be
urteilenden Objekts darstellt. 

Wenn im Folgenden von der Qualität von 
Windenergiegebieten die Rede ist, ist da
mit deren (graduelle) Eignung zur Erfüllung 
bestimmter Anforderungen gemeint. Die 
Anforderungen, die an Windenergiegebiete 
insoweit zu stellen sind, ergeben sich dabei 
aus den übergeordneten Zielen des Wind
energieflächenbedarfsgesetzes und des Er
neuerbare-Energien-Gesetzes. Die Auswei
sung von Windenergiegebieten dient kei
nem Selbstzweck, sondern den weiterge
henden Zwecken, die diese Gesetze hiermit 
verfolgen. Ihre Qualität ist folglich mit Blick 
darauf zu beurteilen, inwieweit sie geeignet 
sind, diese zu erreichen. 

Die Flächenziele des Windenergieflächen
bedarfsgesetzes und damit auch die zu de
ren Erreichung ausgewiesenen Windener
giegebiete dienen dem übergeordneten 

17 N. Wegner, in: F. J. Säcker/M. Appel/O. Koch/M. Lud
wigs (Hrsg.), BeckOGK Energierecht, 15.03.2025, § 2 
WindBG Rn. 6 ff. 
18 DIN EN ISO 9000:2015-11, Ziff. 3.6.2. 

B. Begriff und Einordnung der Qualität von 
Windenergiegebieten 
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Ziel, diejenigen Flächen planerisch bereit
zustellen, die für den Ausbau der Wind
energie an Land benötigt werden, um die 
Ausbauziele und Ausbaupfade des Erneuer
bare-Energien-Gesetzes zu erreichen (§ 1 
Abs. 2 WindBG)19. Um die weitergehenden 
Ziele des § 1 Abs. 2 WindBG zu erreichen, 
muss folglich auf den insgesamt ausgewie
senen Flächen zunächst eine Leistung in
stalliert werden können, die den Ausbau
pfaden des § 4 S. 1 Nr. 1 EEG 2023 entspricht. 
Letztere sind jedoch gemäß der Systematik 
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes eben
falls nur ein Bindeglied, um die Ausbauziele 
des § 1 EEG 2023 zu erreichen (vgl. § 4 S. 1 
EEG 2023: „Die Ziele nach § 1 sollen erreicht 
werden durch [...]“)20. Die in § 1 Abs. 2 
WindBG damit primär adressierten Aus
bauziele des Erneuerbare-Energien-Geset
zes sind strommengenbezogen und zielen 
im Interesse des Klima- und Umweltschut
zes auf die Transformation zu einer nach
haltigen und treibhausgasneutralen Strom
versorgung, die vollständig auf erneuerba
ren Energien beruht (§ 1 Abs. 1 EEG 2023, 
vgl. auch § 1 Abs. 1 WindBG, der insoweit auf 
§ 1 Abs. 1 EEG 2023 verweist). Als Zwischen
ziel hierzu soll der Anteil des aus erneuer
baren Energien erzeugten Stroms am  
Bruttostromverbrauch im Bundesgebiet 
auf mindestens 80 Prozent im Jahr 2030 
gesteigert werden (§ 1 Abs. 2 EEG 2023). Zur 
Erreichung des Zwischenziels gemäß § 1 
Abs. 2 EEG 2023 werden im Strommengen
pfad des § 4a EEG 2023 wiederum weitere 
jährliche strommengenbezogene Zwi
schenziele festgelegt21. Innerhalb der ge
setzlichen Zielarchitektur des Windenergie
flächenbedarfsgesetzes und des Erneuer
bare-Energien-Gesetzes ist der nutzbare 
Windstrom folglich die letztlich maßgebli
che Zielgröße. Die zu dessen Erzeugung er
forderliche installierte Leistung und das 
hierzu wiederum erforderliche Ausmaß an 

 
19 Siehe auch BT-Drs. 20/2355, S. 1 f., 23 f., 29 f. 
20 Siehe auch J. Mohr, in: F. J. Säcker/J. Steffens (Hrsg.), 
Berliner Kommentar zum Energierecht, Bd. 8, 5. Aufl. 
2022, § 4 EEG Rn. 1. 
21 In einem bislang nicht offiziell veröffentlichten Refe
rentenentwurf eines Gesetzes für einen planbaren, kos
teneffizienten, netzverträglichen und marktorientier
ten Ausbau der erneuerbaren Energien im Stromsek
tor ist vorgesehen, § 4a EEG 2023 zu streichen. An der 
Strommengenbezogenheit der Zielarchitektur des Er
neuerbare-Energien-Gesetzes ändert dies freilich 
nichts, vgl. hierzu BMWE, (Unveröffentlichter) Referen
tenentwurf eines Gesetzes für einen planbaren, kosten
effizienten, netzverträglichen und marktorientierten 

Flächenausweisungen sind insoweit nur 
Mittel zum Zweck. 

Während der Ausbaupfad nach § 4 EEG 
2023 hinsichtlich der zu installierenden 
Leistung technologiespezifische Quoten 
enthält und für die Windenergie an Land 
eine installierte Leistung von 160 Gigawatt 
im Jahr 2040 und deren Erhalt nach dem 
Jahr 2040 vorgibt, differenzieren weder die 
Ausbauziele nach § 1 EEG 2023 noch der 
Strommengenpfad nach § 4a EEG 2023 
nach einzelnen Energieträgern und enthal
ten neben technologiespezifischen auch 
keine regionalen Quoten. Aus diesen Vor
schriften lässt sich folglich weder ein Min
dest- noch ein Maximalanteil der Wind
energie am Bruttostromverbrauch der Ziel
horizonte von § 1 Abs. 1 und Abs. 2 EEG 2023 
(unmittelbar) ableiten. Der Gesetzgeber 
geht lediglich allgemein davon aus, dass in 
Umsetzung der Flächenziele des Windener
gieflächenbedarfsgesetzes die energiewirt
schaftlichen Flächenbedarfe gedeckt und 
die Ausbauziele des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes erreicht werden können22. Aus 
dem von § 1 Abs. 2 WindBG („die für den 
Ausbau der Windenergie an Land benötigt 
werden“23) und § 1 Abs. 1 WindBG über den 
Verweis auf § 1 Abs. 3 EEG 2023 und § 1 
Abs. 1, Abs. 4 Energiewirtschaftsgesetz 
(EnWG)24 in Bezug genommenen Effizienz
gebot sowie der Knappheit von Erzeu
gungskapazitäten und nicht zuletzt Flä
chen für erneuerbare Energien insgesamt25 
folgt jedoch, dass die für die Windenergie 
auszuweisenden Flächen effizient und da
mit prinzipiell, d. h. vorbehaltlich der tat
sächlichen und rechtlichen Gegebenheiten, 
optimal auszunutzen sind. Angesichts des 
insgesamt hohen Ambitionsniveaus des bis 
zur Vollendung der vollständigen Transfor
mation nach § 1 Abs. 1 EEG 2023 erforderli
chen Erneuerbare-Energien-Ausbaus ist die 
innerhalb der Flächenkulisse des Wind

Ausbau der erneuerbaren Energien im Stromsektor, 
S. 128 f., https://table.media/assets/berlin/260420_refe
rentenentwurf_novelle_eeg_2027.pdf. 
22 BT-Drs. 20/2355, S. 23 f. 
23 [Hervorhebung durch die Verfasser]. 
24 Energiewirtschaftsgesetz vom 7. Juli 2005 (BGBl. I 
S. 1970, 3621), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes 
vom 29. März 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 84) geändert wor
den ist. 
25 Vgl. hierzu auch F. Sailer/M. Deutinger: Klimaschutz, 
Gesundheitsschutz und Versorgungssicherheit beim 
Ausbau der erneuerbaren Energien, ZUR 2023, S. 604 
(608 f.). 

https://table.media/assets/berlin/260420_referentenentwurf_novelle_eeg_2027.pdf
https://table.media/assets/berlin/260420_referentenentwurf_novelle_eeg_2027.pdf
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energieflächenbedarfsgesetzes zu erzeu
gende Menge effektiv nutzbaren Wind
stroms hiernach nicht aus sich heraus limi
tiert, sondern gewissermaßen nach oben 
hin offen. 

Die Qualität von Windenergiegebieten wird 
daher maßgeblich durch den nutzbaren 
Windstrom definiert, der in ihnen erzeugt 
werden kann. Sie lässt sich im Ansatzpunkt, 
vorbehaltlich von Modifikationen aus ener
giesystemischen Gründen, auf die einfache 
Formel bringen: Je mehr nutzbarer Wind
strom in einem Windenergiegebiet gege
bener Größe erzeugt werden kann, desto 
höher ist dessen Qualität. Diese maßgebli
che qualitative Anforderung an Windener
giegebiete ist gesetzgeberisch intendiert 
und als gesetzliche Zielvorgabe26 hinrei
chend gesetzlich hinterlegt (vgl. § 1 Abs. 1, 
Abs. 2 WindBG, §§ 1 Abs. 1, Abs. 2, 4a EEG 
2023). Noch nichts ist damit allerdings dar
über gesagt, ob und inwieweit es sich hier
bei auch um eine planungsrechtliche An
forderung handelt. 

2. Einflussfaktoren 

Wenn die Qualität eines Windenergiege
biets durch die in ihm erzeugbare nutzbare 
Windstrommenge definiert wird, ist unmit
telbar ersichtlich, dass diese von der Anzahl 
der realisierbaren Windenergieanlagen im 
Windenergiegebiet und der von der jeweils 
einzelnen Windenergieanlage erzeugbaren 
und in das Stromnetz einspeisbaren oder 
lokal verbrauchbaren Windstrommenge 
abhängt. Für die Qualität eines Windener
giegebiets sind hiervon ausgehend ver
schiedene Einflussfaktoren bzw. (Flächen-) 
Merkmale von Bedeutung, die sich in posi
tive und negative Einflussfaktoren27 unter
teilen lassen28. Zu den positiven Einflussfak
toren zählen insbesondere (ohne Anspruch 
auf Vollständigkeit) die Windhöffigkeit, die 
Netzanbindung bzw. das Vorhandensein lo
kaler Abnehmer, die Günstigkeit von Unter
grund und Topografie, die Erschließbarkeit, 
die (privatrechtliche) Flächenverfügbarkeit 

 
26 Vgl. zu gesetzlichen Zielvorgaben sowie dazu, dass 
aus diesen selbst keine unmittelbaren Rechtspflichten 
folgen, am Beispiel von § 1 BImSchG J. Dietlein, in: 
R. von Landmann/G. Rohmer (Hrsg.), Umweltrecht, 
105. EL 2024, § 1 BImSchG Rn. 1. 
27 Die (heuristische) Einteilung bemisst sich danach, ob 
sich das Vorhandensein eines Einflussfaktors positiv 

sowie Größe, Zuschnitt und Auslastung des 
Windenergiegebiets (i. S. v. Flächeneffizi
enz). 

Positive Einflussfaktoren auf die Quali
tät von Windenergiegebieten sind ins
besondere: 

▶ Windhöffigkeit 

▶ Netzanbindung oder Vorhandensein 
lokaler Abnehmer 

▶ Günstigkeit von Untergrund und Topo
grafie 

▶ Erschließbarkeit 

▶ privatrechtliche Flächenverfügbarkeit 

▶ Größe, Zuschnitt und Auslastung des 
Windenergiegebiets (i. S. v. Flächeneffi
zienz) 

Negative Einflussfaktoren auf die Qualität 
von Windenergiegebieten treten in der Re
gel in Form von (Mikro-)Restriktionen in 
Bauleitplan- und/oder Genehmigungsver
fahren auf, die sich z. B. aus Gründen des 
Natur- und Artenschutzes, Immissions
schutzes, Trinkwasserschutzes oder der 
Flugsicherheit etc. ergeben. Derartige 
(Mikro-)Restriktionen können sich sowohl 
auf die Anzahl der Windenergieanlagen in 
dem Windenergiegebiet als auch z. B. in 
Form von Höhenbegrenzungen, Abschalt
auflagen, Betriebsdrosselungen etc. auf die 
von der einzelnen Windenergieanlage je
weils erzeugbare Strommenge auswirken. 

Negative Einflussfaktoren auf die Quali
tät von Windenergiegebieten sind ins
besondere (Mikro-)Restriktionen auf
grund von: 

▶ Natur- und Artenschutz 

▶ konkurrierenden Fachplanungen (insb. 
linienförmigen Infrastrukturen) 

▶ Immissionsschutz 

oder negativ auf die erzeugbare nutzbare Windstrom
menge auswirkt. Ergibt sich hiernach eine Positiv-Posi
tiv-Korrelation, ist ein positiver Einflussfaktor gegeben. 
Ergibt sich eine Positiv-Negativ-Korrelation, liegt ein 
negativer Einflussfaktor vor. 
28 Näher hierzu auch noch unten C. III. 2. a) und C. III. 2. b) 
. 
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▶ Trinkwasserschutz 

▶ Denkmalschutz 

▶ Flugsicherheit 

▶ militärischen Belangen 

▶ Wetterradaren 

▶ Dreh- und Richtfunk 

▶ Anlagensicherheit (insb. Eiswurf) 

III. Kriterien für die Auswahl von 
Windenergiegebieten in der Pla-
nungspraxis und deren Zusam-
menhang mit der Flächenqualität 

In der Praxis erfolgt die Ausweisung von 
Windenergiegebieten in Umsetzung der 
Flächenziele des Windenergieflächenbe
darfsgesetzes – mit Ausnahme der Stadt
staaten und des Saarlandes – auf Ebene der 
Regionalplanung29. Die Planungsträger 
nehmen die Gebietsausweisungen dabei 
auf Grundlage von gesamträumlichen Pla
nungskonzepten vor, denen bestimmte Kri
terien für die Auswahl der Windenergieflä
chen zugrunde liegen30. Nachfolgend wird 
ein Überblick über negative (1.) und positive 
(2.) Auswahlkriterien gegeben, die in der 
Planungspraxis verwendet werden. Grund
lage ist eine stichprobenartige Auswertung 
der Planungspraxis in verschiedenen Regi
onen und Bundesländern auf Basis von ak
tuellen Plänen bzw. Planentwürfen. Dar
über hinaus wurden insbesondere Erkennt
nisse aus Studien zu Flächenpotenzialen 
für die Windenergie auf Bundesebene31 so
wie aus einem mit Vertretern und Vertrete

 
29 FA Wind und Solar, Überblick – Umsetzung der Flä
chenbeitragswerte aus dem Windenergieflächenbe
darfsgesetz (WindBG) in den Bundesländern, 
10.04.2026, https://www.fachagentur-wind-so
lar.de/fileadmin/Veroeffentlichungen/Wind/Pla
nung/FA_Wind_Umsetzung_WindBG_Laen
der_2023.pdf. 
30 S. Benz/N. Wegner, Das Wind-an-Land-Gesetz – neue 
Grundlagen für die Flächenbereitstellung für die Wind
energie, ZNER 2022, S. 367 (374); W. Rieger, Das Wind-
an-Land-Gesetz und seine Umsetzung in Baden-Würt
temberg, VBlBW 2024, S. 98 (101). 
31 M. Bons/M. Jakob/T. Sach/C. Pape/C. Zink/D. Gei
ger/N. Wegner/O. Boinski/S. Benz/M. Kahles, Flächen
verfügbarkeit und Flächenbedarfe für den Ausbau der 
Windenergie an Land, Juni 2023, https://www.umwelt
bundesamt.de/system/files/medien/11850/publikatio

rinnen der Planungsbehörden durchge
führten Workshop32 berücksichtigt. Im An
schluss daran wird die Anwendung der 
Auswahlkriterien in der Praxis ausgewertet 
und der Zusammenhang der Auswahlkrite
rien mit der Qualität der ausgewiesenen 
Windenergiegebiete erörtert (3.). Von Inte
resse ist hierbei insbesondere, ob sich die 
oben als relevant für die Qualität von Wind
energiegebieten identifizierten Einflussfak
toren auch in den Auswahlkriterien der Pla
nungspraxis wiederfinden. 

1. Negative Auswahlkriterien 
(Ausschluss- und Restriktionskriterien) 

Trotz des Umstandes, dass nach der Um
stellung des planungsrechtlichen Rahmens 
die Flächenbereitstellung für die Windener
gie nunmehr allein durch positive Flächen
ausweisungen erfolgt, dominieren nach wie 
vor negative Auswahlkriterien den Pla
nungs- und Abwägungsprozess der Flä
chenausweisungen. Negative Auswahlkrite
rien werden zunächst als sogenannte  
Ausschlusskriterien herangezogen, um die 
Potenzialflächen der jeweiligen Region zu 
begrenzen. Als sogenannte Restriktionskri
terien finden zudem negative Auswahlkri
terien im Rahmen der einzelgebietlichen 
Abwägung als Belange, die gegen die Nut
zung als Windenergiefläche sprechen, Be
rücksichtigung.  

Die negativen Auswahlkriterien lassen sich 
den Bereichen Siedlungsflächen, Infra
struktur, Natur und Landschaft, Wasser, Bo
den, Denkmalschutz und Raumordnung 
sowie sonstigen Kriterien zuordnen. Zum 
Teil werden im Rahmen von Potenzialbe
trachtungen Verkehrsinfrastrukturen und 

nen/32_2023_cc_flaechenverfuegbarkeit_und_flae
chenbedarfe_fuer_den_ausbau_der_windener
gie_an_land_0.pdf; M. Bons/M. Jakob/T. Sach/C. Kless
mann/C. Pape/C. Zink/D. Geiger/B. Häckner/N. Weg
ner/S. Benz/W. Peters/S. Schicketanz/M. Thylmann, 
Analyse der Flächenverfügbarkeit für Windenergie an 
Land post-2030, Mai 2022, https://www.bundeswirt
schaftsministerium.de/Redaktion/DE/Publikatio
nen/Energie/analyse-der-flachenverfugbarkeit-fur-
windenergie-an-land-post-2030.pdf?__blob=publica
tionFile&v=1. 
32 Im Rahmen eines Online-Workshops der Stiftung 
Umweltenergierecht „Qualitätsanforderungen an 
Windflächen in der räumlichen Planung“ am 
07.07.2025 diskutierten etwa 30 Planerinnen und Pla
ner über Anforderungen an die Qualität von Windener
giegebieten. 

https://www.fachagentur-wind-solar.de/fileadmin/Veroeffentlichungen/Wind/Planung/FA_Wind_Umsetzung_WindBG_Laender_2023.pdf
https://www.fachagentur-wind-solar.de/fileadmin/Veroeffentlichungen/Wind/Planung/FA_Wind_Umsetzung_WindBG_Laender_2023.pdf
https://www.fachagentur-wind-solar.de/fileadmin/Veroeffentlichungen/Wind/Planung/FA_Wind_Umsetzung_WindBG_Laender_2023.pdf
https://www.fachagentur-wind-solar.de/fileadmin/Veroeffentlichungen/Wind/Planung/FA_Wind_Umsetzung_WindBG_Laender_2023.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/system/files/medien/11850/publikationen/32_2023_cc_flaechenverfuegbarkeit_und_flaechenbedarfe_fuer_den_ausbau_der_windenergie_an_land_0.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/system/files/medien/11850/publikationen/32_2023_cc_flaechenverfuegbarkeit_und_flaechenbedarfe_fuer_den_ausbau_der_windenergie_an_land_0.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/system/files/medien/11850/publikationen/32_2023_cc_flaechenverfuegbarkeit_und_flaechenbedarfe_fuer_den_ausbau_der_windenergie_an_land_0.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/system/files/medien/11850/publikationen/32_2023_cc_flaechenverfuegbarkeit_und_flaechenbedarfe_fuer_den_ausbau_der_windenergie_an_land_0.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/system/files/medien/11850/publikationen/32_2023_cc_flaechenverfuegbarkeit_und_flaechenbedarfe_fuer_den_ausbau_der_windenergie_an_land_0.pdf
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/analyse-der-flachenverfugbarkeit-fur-windenergie-an-land-post-2030.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/analyse-der-flachenverfugbarkeit-fur-windenergie-an-land-post-2030.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/analyse-der-flachenverfugbarkeit-fur-windenergie-an-land-post-2030.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/analyse-der-flachenverfugbarkeit-fur-windenergie-an-land-post-2030.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/analyse-der-flachenverfugbarkeit-fur-windenergie-an-land-post-2030.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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militärische Anlagen auch separat betrach
tet33 bzw. auch andere, weitere Kategorien 
gebildet34. 

Im Bereich der Siedlungsflächen verlangen 
die Kriterien insbesondere die Einhaltung 
bestimmter Abstände zu unterschiedlichen 
Nutzungen wie z. B. Wohnen, Gewerbe, In
dustrie, Sportplätzen oder Freizeit- und Er
holungseinrichtungen. Weiterhin kann die
sem Bereich das Kriterium der Vermeidung 
der Umfassung von Ortslagen durch Wind
energieanlagen zugeordnet werden. Auch 
mit Blick auf Infrastrukturen wie etwa Stra
ßen, Wasserstraßen, Schienenwege, Leitun
gen, Luftverkehrsinfrastruktur, militärische 
Luftverkehrsstrecken und Liegenschaften 
ergeben sich negative Kriterien, die teils als 
Ausschlusskriterien bereits die Potenzialflä
chen begrenzen und teils aber auch als 
Restriktionskriterien im Rahmen der einzel
gebietlichen Abwägung Berücksichtigung 
finden. Da Windenergieanlagen auch nach
teilige Auswirkungen auf den Naturhaus
halt, die Kulturlandschaft und bestimmte 
(geschützte) Tierarten haben können, erge
ben sich weitere negative Kriterien im Be
reich Natur und Landschaft, wo beispiels
weise bestehende Schutzgebiete wie etwa 
Naturschutzgebiete, Natura-2000-Gebiete 
oder gesetzlich geschützte Biotope in Be
zug auf natur- und artenschutzrechtliche 
Belange zu berücksichtigen sind. Ferner 
können Windenergieanlagen auch auf Ge
wässer und den Wasserhaushalt nachteilige 
Auswirkungen haben, so dass sich auch in 
der Nähe von bzw. in Gewässern oder was
serrechtlichen Schutzgebieten unter Be
rücksichtigung der jeweiligen Schutzwür
digkeit und des jeweiligen Schutzzwecks 

 
33 M. Bons/M. Jakob/T. Sach/C. Klessmann/C. Pape/ 
C. Zink/D. Geiger/B. Häckner/N. Wegner/S. Benz/W. Pe
ters/S. Schicketanz/M. Thylmann, Analyse der Flächen
verfügbarkeit für Windenergie an Land post-2030, Mai 
2022, S. 8, https://www.bundeswirtschaftsministe
rium.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/analyse-
der-flachenverfugbarkeit-fur-windenergie-an-land-
post-2030.pdf?__blob=publicationFile&v=1. 
34 Siehe z. B. 2. Sachlicher Teilplan „Windenergie“ Mit
telthüringen Entwurf Anlage 1 – Kriterienkatalog Be
schluss Nr. PLV 39/08/23, 12.12.2023, https://regionalpla
nung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Mit
telthueringen/Dokumente/RPM-Aend14plus/RPM14-
04-2STPW-1Bet/RPM14-2STP-1Bet-04-Anl1-KritKat.pdf. 
35 Die zuständigen Planungsträger sind zwar gemäß 
§ 249 Abs. 5 BauGB bei der Ausweisung von Windener
giegebieten gemäß § 2 Nr. 1 WindBG nicht an entge
genstehende Ziele der Raumordnung gebunden, so
weit dies zur Erreichung des Flächenbeitragswerts im 
Sinne des § 3 Abs. 1 WindBG oder eines daraus abgelei

Ausschluss- bzw. Restriktionskriterien erge
ben können. Weiterhin können negative 
Kriterien auch aus den Bereichen Boden- 
und Denkmalschutz herrühren, wenn die 
vorgesehenen Flächen etwa eine besonders 
hohe Bodenpunktzahl aufweisen bzw. be
sondere Bau- oder Bodendenkmale einer 
Nutzung der Flächen für die Windenergie 
entgegenstehen. Darüber hinaus müssen 
auch gesamträumliche Festlegungen der 
(höherstufigen) Raumordnungsplanung, 
wie z. B. bestehende Vorranggebiete oder 
Vorbehaltsgebiete für andere Nutzungen 
und Funktionen, beachtet bzw. berücksich
tigt werden, wodurch sich weitere negative 
Kriterien ergeben können35. 

Von den oben als relevant für die Qualität 
der Windenergieflächen identifizierten Fak
toren finden in aller Regel auch die vorherr
schenden Windverhältnisse, mit anderen 
Worten die Windhöffigkeit an einem be
stimmten Standort, als Auswahlkriterium 
Berücksichtigung. Das Kriterium der Wind
höffigkeit kann grundsätzlich sowohl als 
positives als auch als negatives Kriterium 
angewendet werden, da erst ab einem be
stimmten Schwellenwert der Windleis
tungsdichte – in Abhängigkeit vom Refe
renzertragsmodell des Erneuerbare-Ener
gien-Gesetzes36 – ein wirtschaftlicher Be
trieb von Windenergieanlagen möglich 
(Standortgüte über 50 Prozent) bzw. nicht 
möglich ist (Standortgüte unter 50 Pro
zent). In der Regel wird dieses Kriterium in 
den Plankonzepten als Ausschlusskriterium 
angewendet, indem Flächen mit einer 
Standortgüte von unter 50 Prozent37 bzw. 

teten Teilflächenziels erforderlich ist. Gleichwohl müs
sen die bestehenden Zielfestlegungen jedenfalls im 
Zuge der Bestimmung der Erforderlichkeit im Sinne 
des § 249 Abs. 5 BauGB berücksichtigt und bewertet 
werden. Siehe dazu auch: B. Kümper, in: B. Wust/A. 
Rietzler/J. Wiemer (Hrsg.), Windenergierecht, 2025, § 1 
Rn. 67.  
36 Siehe J. Quentin, Gütefaktoren von Windenergieanla
gen an Land, Juni 2025, S. 4, https://www.fachagentur-
wind-solar.de/fileadmin/Veroeffentlichun
gen/Wind/Analysen/FA_Wind_Solar_Guetefakto
ren_WEA_mit_Ausschreibungszuschlag.pdf. 
37 Siehe z. B. Regionalplan Oberpfalz-Nord (6) Teilfort
schreibung des Kapitels B X Energieversorgung Neu
fassung Teil B X 5 „Windenergie“ Fassung gemäß 
17. Verordnung zur Änderung des Regionalplans der 
Region Oberpfalz-Nord, 06.03.2026, S. 12, 
https://www.regierung.oberpfalz.bayern.de/mam/ser
vice/landes_regionalplanung/dokumente/norma
tive_vorgaben_und_begr%C3%BCndung.pdf. 

https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/analyse-der-flachenverfugbarkeit-fur-windenergie-an-land-post-2030.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/analyse-der-flachenverfugbarkeit-fur-windenergie-an-land-post-2030.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/analyse-der-flachenverfugbarkeit-fur-windenergie-an-land-post-2030.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/analyse-der-flachenverfugbarkeit-fur-windenergie-an-land-post-2030.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://regionalplanung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Mittelthueringen/Dokumente/RPM-Aend14plus/RPM14-04-2STPW-1Bet/RPM14-2STP-1Bet-04-Anl1-KritKat.pdf
https://regionalplanung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Mittelthueringen/Dokumente/RPM-Aend14plus/RPM14-04-2STPW-1Bet/RPM14-2STP-1Bet-04-Anl1-KritKat.pdf
https://regionalplanung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Mittelthueringen/Dokumente/RPM-Aend14plus/RPM14-04-2STPW-1Bet/RPM14-2STP-1Bet-04-Anl1-KritKat.pdf
https://regionalplanung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Mittelthueringen/Dokumente/RPM-Aend14plus/RPM14-04-2STPW-1Bet/RPM14-2STP-1Bet-04-Anl1-KritKat.pdf
https://www.fachagentur-wind-solar.de/fileadmin/Veroeffentlichungen/Wind/Analysen/FA_Wind_Solar_Guetefaktoren_WEA_mit_Ausschreibungszuschlag.pdf
https://www.fachagentur-wind-solar.de/fileadmin/Veroeffentlichungen/Wind/Analysen/FA_Wind_Solar_Guetefaktoren_WEA_mit_Ausschreibungszuschlag.pdf
https://www.fachagentur-wind-solar.de/fileadmin/Veroeffentlichungen/Wind/Analysen/FA_Wind_Solar_Guetefaktoren_WEA_mit_Ausschreibungszuschlag.pdf
https://www.fachagentur-wind-solar.de/fileadmin/Veroeffentlichungen/Wind/Analysen/FA_Wind_Solar_Guetefaktoren_WEA_mit_Ausschreibungszuschlag.pdf
https://www.regierung.oberpfalz.bayern.de/mam/service/landes_regionalplanung/dokumente/normative_vorgaben_und_begr%C3%BCndung.pdf
https://www.regierung.oberpfalz.bayern.de/mam/service/landes_regionalplanung/dokumente/normative_vorgaben_und_begr%C3%BCndung.pdf
https://www.regierung.oberpfalz.bayern.de/mam/service/landes_regionalplanung/dokumente/normative_vorgaben_und_begr%C3%BCndung.pdf
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von unter 60 Prozent38 in 160 Meter Höhe 
von den Potenzialflächen ausgeschlossen 
werden. Eine Differenzierung unterschiedli
cher Standortgüten wird hingegen in der 
Regel nicht vorgenommen. Eine Ausnahme 
bilden insoweit Planungsregionen in Ba
den-Württemberg, die das Kriterium der 
Windhöffigkeit als Positivkriterium und dif
ferenziert nach drei Windhöffigkeitsquali
tätsstufen (mindestens 250, 215 und 
190 Watt pro Quadratmeter [W/m²] in 
160 Meter Höhe) anwenden39. Weit über
wiegend wird das Kriterium der Windhö
ffigkeit im Rahmen der Plankonzepte dem
nach nicht als positives Auswahlkriterium, 
sondern mit Blick darauf angelegt, die 
nicht für einen wirtschaftlichen Betrieb ge
eigneten Flächen auszuscheiden. 

Zudem kann auch das Kriterium der 
Hangneigung Einfluss auf die Flächenquali
tät haben, da mit zunehmender Hangnei
gung die Realisierung – nicht zuletzt auch 
aufgrund von Schwierigkeiten bei der Zu
wegung – von Windenergieanlagen auf
wändiger wird. So wird jedenfalls ab einer 
Hangneigung von größer 30 Prozent von 
einer Nichteignung der Flächen für die 
Windenergie ausgegangen40. Teilweise wird 
allerdings auch zwischen verschiedenen 
Hangneigungen differenziert, die als jeweils 

 
38 Siehe z. B. 2. Sachlicher Teilplan „Windenergie“ Mit
telthüringen Entwurf Anlage 1 – Kriterienkatalog Be
schluss Nr. PLV 39/08/23, 12.12.2023, S. 30, https://regio
nalplanung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Mit
telthueringen/Dokumente/RPM-Aend14plus/RPM14-
04-2STPW-1Bet/RPM14-2STP-1Bet-04-Anl1-KritKat.pdf. 
39 Siehe z. B. Verband Region Karlsruhe, Regionalplan 
2025 – Teilfortschreibung Windenergie – Neuaufstel
lung des Kapitels 4.2.4 „Vorranggebiete für Windener
gieanlagen“: Planungskriterien zur Eingrenzung der 
Suchraumkulisse, S. 1, https://region-karlsruhe.gremi
eninfomanagement.net/sdnetrim/UG
hVM0hpd2NXNFdFcExjZfp6oSEm9gzQ2UVhMUXWt
fUVzXa48gSIF2IapUD0s0RZ/Umweltbericht_Planungs
kriterien.pdf. 
40 I. Lütkehus/H. Salecker/K. Adlunger, Potenzial der 
Windenergie an Land, September 2013, S. 48, 
https://www.umweltbundesamt.de/system/files/me
dien/378/publikationen/potenzial_der_windener
gie.pdf. 
41 Siehe z. B. Regionalplan Bodensee-Oberschwaben 
Teilregionalplan Energie 2025 (Entwurf zum Satzungs
beschluss der Verbandsversammlung am 26. Septem
ber 2025) Kapitel 4.2 des Regionalplans sowie Änderun
gen an anderen Plankapiteln, S. 143, https://www.rvbo-
energie.de/media/pages/home/72a51d8691-
1760524921/3-01-planentwurf-plansatze-und-begrun
dung.pdf. 
42 Siehe z. B. Regionalplan Bodensee-Oberschwaben 
Teilregionalplan Energie 2025 (Entwurf zum Satzungs

unterschiedlich konfliktbehaftet bewertet 
werden41. Schließlich wird auch die Min
destflächengröße, jedoch in der Regel nicht 
als hartes Kriterium, berücksichtigt42.  

2. Positive Auswahlkriterien 

Neben den negativen Auswahlkriterien 
stützt sich die Flächenausweisung zudem 
auf positive Auswahlkriterien. Positive Aus
wahlkriterien finden in der Regel erst im 
Anschluss an die Identifizierung der Poten
zialflächen Anwendung und werden im 
Rahmen der einzelgebietlichen Abwägung 
den Restriktionskriterien gegenüberge
stellt. 

Als positive Kriterien werden regelmäßig 
bestehende Planungen im Bereich Wind
energienutzung berücksichtigt, seien es 
Planungen auf regionaler Ebene oder bau
leitplanerische Flächenausweisungen43. Mit 
Blick auf private Interessen und Belange 
werden zudem auch bestehende Wind
energieanlagen und bestehende Rechte 
zur Errichtung von Windenergieanlagen als 
positive Belange für die Windenergie und 
damit zusammenhängend das Interesse 
am Repowering von Bestandsanlagen be
rücksichtigt44. Als weitere Auswahlkriterien 

beschluss der Verbandsversammlung am 26. Septem
ber 2025) Kapitel 4.2 des Regionalplans sowie Änderun
gen an anderen Plankapiteln, S. 143, https://www.rvbo-
energie.de/media/pages/home/72a51d8691-
1760524921/3-01-planentwurf-plansatze-und-begrun
dung.pdf und Regionales Raumentwicklungspro
gramm Westmecklenburg Teilfortschreibung Entwurf 
des Kapitels 6.5 Energie zur 4. Stufe des Beteiligungs
verfahrens, April 2024, S. 33, https://www.region-west
mecklenburg.de/PDF/4_Entwurf_Teilfortschrei
bung_RREP_WM_2011_Kap_Energie_Ap
ril_2024_.PDF?ObjSvrID=3263&ObjID=2988&ObjLa=1&Ex
t=PDF&WTR=1&_ts=1717663992. 
43 Siehe z. B. Planungsregion Magdeburg, Anlage 1 
Konzept für die Festlegung der Gebiete für die Nut
zung der Windenergie (Methodenband), 28.01.2025, 
S. 6, https://www.regionmagdeburg.de/me
dia/custom/493_1903_1.PDF?1741007071. 
44 Sachliches Teilprogramm Windenergie für den Groß
raum Braunschweig – Entwurf 2025, erste Offenlage 
Begründung, S. 51, https://www.regionalverband-
braunschweig.de/fileadmin/user_upload/in
halte/50_Seiteninhalte/1_Region_Raum/Teil
prog_Wind2025/ErsteOffenlage/Begruendung.pdf; 
2. Sachlicher Teilplan „Windenergie“ Mittelthüringen 
Entwurf Anlage 1 – Kriterienkatalog Beschluss Nr. PLV 
39/08/23, 12.12.2023, S. 3, https://regionalpla
nung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Mit
telthueringen/Dokumente/RPM-Aend14plus/RPM14-
04-2STPW-1Bet/RPM14-2STP-1Bet-04-Anl1-KritKat.pdf. 

https://regionalplanung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Mittelthueringen/Dokumente/RPM-Aend14plus/RPM14-04-2STPW-1Bet/RPM14-2STP-1Bet-04-Anl1-KritKat.pdf
https://regionalplanung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Mittelthueringen/Dokumente/RPM-Aend14plus/RPM14-04-2STPW-1Bet/RPM14-2STP-1Bet-04-Anl1-KritKat.pdf
https://regionalplanung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Mittelthueringen/Dokumente/RPM-Aend14plus/RPM14-04-2STPW-1Bet/RPM14-2STP-1Bet-04-Anl1-KritKat.pdf
https://regionalplanung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Mittelthueringen/Dokumente/RPM-Aend14plus/RPM14-04-2STPW-1Bet/RPM14-2STP-1Bet-04-Anl1-KritKat.pdf
https://region-karlsruhe.gremieninfomanagement.net/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZfp6oSEm9gzQ2UVhMUXWtfUVzXa48gSIF2IapUD0s0RZ/Umweltbericht_Planungskriterien.pdf
https://region-karlsruhe.gremieninfomanagement.net/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZfp6oSEm9gzQ2UVhMUXWtfUVzXa48gSIF2IapUD0s0RZ/Umweltbericht_Planungskriterien.pdf
https://region-karlsruhe.gremieninfomanagement.net/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZfp6oSEm9gzQ2UVhMUXWtfUVzXa48gSIF2IapUD0s0RZ/Umweltbericht_Planungskriterien.pdf
https://region-karlsruhe.gremieninfomanagement.net/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZfp6oSEm9gzQ2UVhMUXWtfUVzXa48gSIF2IapUD0s0RZ/Umweltbericht_Planungskriterien.pdf
https://region-karlsruhe.gremieninfomanagement.net/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZfp6oSEm9gzQ2UVhMUXWtfUVzXa48gSIF2IapUD0s0RZ/Umweltbericht_Planungskriterien.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/system/files/medien/378/publikationen/potenzial_der_windenergie.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/system/files/medien/378/publikationen/potenzial_der_windenergie.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/system/files/medien/378/publikationen/potenzial_der_windenergie.pdf
https://www.rvbo-energie.de/media/pages/home/72a51d8691-1760524921/3-01-planentwurf-plansatze-und-begrundung.pdf
https://www.rvbo-energie.de/media/pages/home/72a51d8691-1760524921/3-01-planentwurf-plansatze-und-begrundung.pdf
https://www.rvbo-energie.de/media/pages/home/72a51d8691-1760524921/3-01-planentwurf-plansatze-und-begrundung.pdf
https://www.rvbo-energie.de/media/pages/home/72a51d8691-1760524921/3-01-planentwurf-plansatze-und-begrundung.pdf
https://www.rvbo-energie.de/media/pages/home/72a51d8691-1760524921/3-01-planentwurf-plansatze-und-begrundung.pdf
https://www.rvbo-energie.de/media/pages/home/72a51d8691-1760524921/3-01-planentwurf-plansatze-und-begrundung.pdf
https://www.rvbo-energie.de/media/pages/home/72a51d8691-1760524921/3-01-planentwurf-plansatze-und-begrundung.pdf
https://www.rvbo-energie.de/media/pages/home/72a51d8691-1760524921/3-01-planentwurf-plansatze-und-begrundung.pdf
https://www.region-westmecklenburg.de/PDF/4_Entwurf_Teilfortschreibung_RREP_WM_2011_Kap_Energie_April_2024_.PDF?ObjSvrID=3263&ObjID=2988&ObjLa=1&Ext=PDF&WTR=1&_ts=1717663992
https://www.region-westmecklenburg.de/PDF/4_Entwurf_Teilfortschreibung_RREP_WM_2011_Kap_Energie_April_2024_.PDF?ObjSvrID=3263&ObjID=2988&ObjLa=1&Ext=PDF&WTR=1&_ts=1717663992
https://www.region-westmecklenburg.de/PDF/4_Entwurf_Teilfortschreibung_RREP_WM_2011_Kap_Energie_April_2024_.PDF?ObjSvrID=3263&ObjID=2988&ObjLa=1&Ext=PDF&WTR=1&_ts=1717663992
https://www.region-westmecklenburg.de/PDF/4_Entwurf_Teilfortschreibung_RREP_WM_2011_Kap_Energie_April_2024_.PDF?ObjSvrID=3263&ObjID=2988&ObjLa=1&Ext=PDF&WTR=1&_ts=1717663992
https://www.region-westmecklenburg.de/PDF/4_Entwurf_Teilfortschreibung_RREP_WM_2011_Kap_Energie_April_2024_.PDF?ObjSvrID=3263&ObjID=2988&ObjLa=1&Ext=PDF&WTR=1&_ts=1717663992
https://www.regionmagdeburg.de/media/custom/493_1903_1.PDF?1741007071
https://www.regionmagdeburg.de/media/custom/493_1903_1.PDF?1741007071
https://www.regionalverband-braunschweig.de/fileadmin/user_upload/inhalte/50_Seiteninhalte/1_Region_Raum/Teilprog_Wind2025/ErsteOffenlage/Begruendung.pdf
https://www.regionalverband-braunschweig.de/fileadmin/user_upload/inhalte/50_Seiteninhalte/1_Region_Raum/Teilprog_Wind2025/ErsteOffenlage/Begruendung.pdf
https://www.regionalverband-braunschweig.de/fileadmin/user_upload/inhalte/50_Seiteninhalte/1_Region_Raum/Teilprog_Wind2025/ErsteOffenlage/Begruendung.pdf
https://www.regionalverband-braunschweig.de/fileadmin/user_upload/inhalte/50_Seiteninhalte/1_Region_Raum/Teilprog_Wind2025/ErsteOffenlage/Begruendung.pdf
https://regionalplanung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Mittelthueringen/Dokumente/RPM-Aend14plus/RPM14-04-2STPW-1Bet/RPM14-2STP-1Bet-04-Anl1-KritKat.pdf
https://regionalplanung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Mittelthueringen/Dokumente/RPM-Aend14plus/RPM14-04-2STPW-1Bet/RPM14-2STP-1Bet-04-Anl1-KritKat.pdf
https://regionalplanung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Mittelthueringen/Dokumente/RPM-Aend14plus/RPM14-04-2STPW-1Bet/RPM14-2STP-1Bet-04-Anl1-KritKat.pdf
https://regionalplanung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Mittelthueringen/Dokumente/RPM-Aend14plus/RPM14-04-2STPW-1Bet/RPM14-2STP-1Bet-04-Anl1-KritKat.pdf
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werden zudem Flächen in räumlicher Nähe 
zu bestehenden oder geplanten Windener
giegebieten benachbarter Planungsregio
nen sowie in der Nähe technologisch vor
geprägter Gebiete bzw. in der Nähe von ge
werblichen oder industriellen Verbrauchs
schwerpunkten positiv in die Abwägung 
eingestellt45. Schließlich werden auch eine 
gute Erschließbarkeit, Einspeisemöglichkei
ten46 sowie Günstigkeit von Untergrund47 
und Topografie48 als wichtige Gunstfakto
ren für Windenergieflächen berücksich
tigt49. Mit Blick auf Waldgebiete werden 
zum Teil zudem bestehende Kalamitäten 
als Positivkriterium mit einbezogen50. 

3. Ergebnis der Auswertung und 
Zusammenhang zwischen den 
Auswahlkriterien und der Qualität von 
Windenergiegebieten 

a) Einflussfaktoren auf die Qualität von 
Windenergiegebieten als Auswahlkriterien 
der Raumplanung 

Die oben genannten qualitätsrelevanten 
Einflussfaktoren finden sich in der Regel 
weit überwiegend als Auswahlkriterien in 
den Planungskonzepten der Regionalpla
nung wieder51. Allerdings zeigt sich allge
mein, dass in den verschiedenen Regionen 
bei der Auswahl der Windenergiegebiete 

 
45 Siehe z. B. Planungsregion Magdeburg, Anlage 1 
Konzept für die Festlegung der Gebiete für die Nut
zung der Windenergie (Methodenband), 28.01.2025, 
S. 6, https://www.regionmagdeburg.de/me
dia/custom/493_1903_1.PDF?1741007071. 
46 Siehe z. B. Regionales Raumentwicklungsprogramm 
Westmecklenburg Teilfortschreibung Entwurf des Ka
pitels 6.5 Energie zur 4. Stufe des Beteiligungsverfah
rens, April 2024, S. 31, https://www.region-westmeck
lenburg.de/PDF/4_Entwurf_Teilfortschrei
bung_RREP_WM_2011_Kap_Energie_Ap
ril_2024_.PDF?ObjSvrID=3263&ObjID=2988&ObjLa=1&Ex
t=PDF&WTR=1&_ts=1717663992 und Begründung Teil
fortschreibung Windenergie des Regionalplans Heil
bronn-Franken 2020 im Zuge der Regionalen Pla
nungsoffensive Erneuerbare Energien, Juli 2024, S. 3, 7, 
10, https://www.rvhnf.de/files/content/Download/RP-A
enderungen/TFS-Windenergie/RVHNF_TF-Wind2_Be
gruendung_Anlage-B-zur-Satzung.pdf. 
47 2. Sachlicher Teilplan „Windenergie“ Mittelthüringen 
Entwurf Anlage 1 – Kriterienkatalog Beschluss Nr. PLV 
39/08/23, 12.12.2023, S. 1, https://regionalpla
nung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Mit
telthueringen/Dokumente/RPM-Aend14plus/RPM14-
04-2STPW-1Bet/RPM14-2STP-1Bet-04-Anl1-KritKat.pdf. 
48 Siehe z. B. Bezirksregierung Detmold Regionalpla
nungsbehörde, Leitlinien für die 1. Änderung des Regi
onalplans OWL (Wind/Erneuerbare Energien) Anlage 1 

zum Teil unterschiedliche Kriterien ange
legt, teilweise aber auch dieselben Kriterien 
unterschiedlich angewendet werden. Dies 
lässt sich jedenfalls auch damit erklären, 
dass bestimmte Kriterien in verschiedenen 
Regionen unterschiedliche Relevanz ha
ben52. Besonders deutlich wird dies z. B. im 
Hinblick auf das Kriterium der Windhöffig
keit, dem in den windschwächeren südli
chen Ländern eine herausgehobenere Be
deutung als etwa in Ländern mit (nahezu) 
durchgehend guten Windverhältnissen wie 
z. B. Schleswig-Holstein zukommt. Auch 
das Kriterium der Hangneigung ist regional 
unterschiedlich relevant. Grundsätzlich 
können bestimmte Kriterien auch sowohl 
als positive als auch als negative Auswahl
kriterien herangezogen werden, je nach
dem, ob auf ein Über- oder Unterschreiten 
bestimmter Schwellenwerte abgestellt 
wird. Die Einteilung in positive wie negative 
Auswahlkriterien muss also nicht mit der 
obigen Einteilung in positive oder negative 
Einflussfaktoren auf die Qualität von Wind
energiegebieten korrelieren. Dies zeigen 
etwa die Beispiele der Windhöffigkeit und 
Hangneigung, die teils oder sogar überwie
gend als negative Auswahlkriterien heran
gezogen werden. Teils werden positive Aus
wahlkriterien wiederum umgekehrt aus 
dem Gesichtspunkt der Konfliktarmut, also 
dem geringen Vorkommen negativer Ein
flussfaktoren auf die Flächenqualität, her

Entwurf zum Aufstellungsbeschluss, 24.06.2024, S. 15, 
https://www.bezreg-detmold.nrw.de/system/files/me
dia/document/file/3.32_leitlinien_1._aenderung_des_re
gionalplans_owl_wind_erneuerbare_energien.pdf.  
49 2. Sachlicher Teilplan „Windenergie“ Mittelthüringen 
Entwurf Anlage 1 – Kriterienkatalog Beschluss Nr. PLV 
39/08/23 vom 12.12.2023, S. 1, https://regionalpla
nung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Mit
telthueringen/Dokumente/RPM-Aend14plus/RPM14-
04-2STPW-1Bet/RPM14-2STP-1Bet-04-Anl1-KritKat.pdf. 
50 Siehe z. B. 2. Sachlicher Teilplan „Windenergie“ Mit
telthüringen Entwurf Anlage 1 – Kriterienkatalog Be
schluss Nr. PLV 39/08/23, 12.12.2023, S. 1, https://regional
planung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Mit
telthueringen/Dokumente/RPM-Aend14plus/RPM14-
04-2STPW-1Bet/RPM14-2STP-1Bet-04-Anl1-KritKat.pdf. 
51 Vgl. etwa 2. Sachlicher Teilplan „Windenergie“ Mit
telthüringen Entwurf Anlage 1 – Kriterienkatalog Be
schluss Nr. PLV 39/08/23, 12.12.2023, S. 1, https://regional
planung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Mit
telthueringen/Dokumente/RPM-Aend14plus/RPM14-
04-2STPW-1Bet/RPM14-2STP-1Bet-04-Anl1-KritKat.pdf. 
52 Auch aus unterschiedlich großen Verhältnissen von 
regionalem Teilflächenziel und regionalem Flächenpo
tenzial kann eine unterschiedliche Anwendung der je
weiligen Auswahlkriterien resultieren, vgl. hierzu unten 
E. I.  

https://www.regionmagdeburg.de/media/custom/493_1903_1.PDF?1741007071
https://www.regionmagdeburg.de/media/custom/493_1903_1.PDF?1741007071
https://www.region-westmecklenburg.de/PDF/4_Entwurf_Teilfortschreibung_RREP_WM_2011_Kap_Energie_April_2024_.PDF?ObjSvrID=3263&ObjID=2988&ObjLa=1&Ext=PDF&WTR=1&_ts=1717663992
https://www.region-westmecklenburg.de/PDF/4_Entwurf_Teilfortschreibung_RREP_WM_2011_Kap_Energie_April_2024_.PDF?ObjSvrID=3263&ObjID=2988&ObjLa=1&Ext=PDF&WTR=1&_ts=1717663992
https://www.region-westmecklenburg.de/PDF/4_Entwurf_Teilfortschreibung_RREP_WM_2011_Kap_Energie_April_2024_.PDF?ObjSvrID=3263&ObjID=2988&ObjLa=1&Ext=PDF&WTR=1&_ts=1717663992
https://www.region-westmecklenburg.de/PDF/4_Entwurf_Teilfortschreibung_RREP_WM_2011_Kap_Energie_April_2024_.PDF?ObjSvrID=3263&ObjID=2988&ObjLa=1&Ext=PDF&WTR=1&_ts=1717663992
https://www.region-westmecklenburg.de/PDF/4_Entwurf_Teilfortschreibung_RREP_WM_2011_Kap_Energie_April_2024_.PDF?ObjSvrID=3263&ObjID=2988&ObjLa=1&Ext=PDF&WTR=1&_ts=1717663992
https://www.rvhnf.de/files/content/Download/RP-Aenderungen/TFS-Windenergie/RVHNF_TF-Wind2_Begruendung_Anlage-B-zur-Satzung.pdf
https://www.rvhnf.de/files/content/Download/RP-Aenderungen/TFS-Windenergie/RVHNF_TF-Wind2_Begruendung_Anlage-B-zur-Satzung.pdf
https://www.rvhnf.de/files/content/Download/RP-Aenderungen/TFS-Windenergie/RVHNF_TF-Wind2_Begruendung_Anlage-B-zur-Satzung.pdf
https://regionalplanung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Mittelthueringen/Dokumente/RPM-Aend14plus/RPM14-04-2STPW-1Bet/RPM14-2STP-1Bet-04-Anl1-KritKat.pdf
https://regionalplanung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Mittelthueringen/Dokumente/RPM-Aend14plus/RPM14-04-2STPW-1Bet/RPM14-2STP-1Bet-04-Anl1-KritKat.pdf
https://regionalplanung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Mittelthueringen/Dokumente/RPM-Aend14plus/RPM14-04-2STPW-1Bet/RPM14-2STP-1Bet-04-Anl1-KritKat.pdf
https://regionalplanung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Mittelthueringen/Dokumente/RPM-Aend14plus/RPM14-04-2STPW-1Bet/RPM14-2STP-1Bet-04-Anl1-KritKat.pdf
https://www.bezreg-detmold.nrw.de/system/files/media/document/file/3.32_leitlinien_1._aenderung_des_regionalplans_owl_wind_erneuerbare_energien.pdf
https://www.bezreg-detmold.nrw.de/system/files/media/document/file/3.32_leitlinien_1._aenderung_des_regionalplans_owl_wind_erneuerbare_energien.pdf
https://www.bezreg-detmold.nrw.de/system/files/media/document/file/3.32_leitlinien_1._aenderung_des_regionalplans_owl_wind_erneuerbare_energien.pdf
https://regionalplanung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Mittelthueringen/Dokumente/RPM-Aend14plus/RPM14-04-2STPW-1Bet/RPM14-2STP-1Bet-04-Anl1-KritKat.pdf
https://regionalplanung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Mittelthueringen/Dokumente/RPM-Aend14plus/RPM14-04-2STPW-1Bet/RPM14-2STP-1Bet-04-Anl1-KritKat.pdf
https://regionalplanung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Mittelthueringen/Dokumente/RPM-Aend14plus/RPM14-04-2STPW-1Bet/RPM14-2STP-1Bet-04-Anl1-KritKat.pdf
https://regionalplanung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Mittelthueringen/Dokumente/RPM-Aend14plus/RPM14-04-2STPW-1Bet/RPM14-2STP-1Bet-04-Anl1-KritKat.pdf
https://regionalplanung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Mittelthueringen/Dokumente/RPM-Aend14plus/RPM14-04-2STPW-1Bet/RPM14-2STP-1Bet-04-Anl1-KritKat.pdf
https://regionalplanung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Mittelthueringen/Dokumente/RPM-Aend14plus/RPM14-04-2STPW-1Bet/RPM14-2STP-1Bet-04-Anl1-KritKat.pdf
https://regionalplanung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Mittelthueringen/Dokumente/RPM-Aend14plus/RPM14-04-2STPW-1Bet/RPM14-2STP-1Bet-04-Anl1-KritKat.pdf
https://regionalplanung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Mittelthueringen/Dokumente/RPM-Aend14plus/RPM14-04-2STPW-1Bet/RPM14-2STP-1Bet-04-Anl1-KritKat.pdf
https://regionalplanung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Mittelthueringen/Dokumente/RPM-Aend14plus/RPM14-04-2STPW-1Bet/RPM14-2STP-1Bet-04-Anl1-KritKat.pdf
https://regionalplanung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Mittelthueringen/Dokumente/RPM-Aend14plus/RPM14-04-2STPW-1Bet/RPM14-2STP-1Bet-04-Anl1-KritKat.pdf
https://regionalplanung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Mittelthueringen/Dokumente/RPM-Aend14plus/RPM14-04-2STPW-1Bet/RPM14-2STP-1Bet-04-Anl1-KritKat.pdf
https://regionalplanung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Mittelthueringen/Dokumente/RPM-Aend14plus/RPM14-04-2STPW-1Bet/RPM14-2STP-1Bet-04-Anl1-KritKat.pdf
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aus begründet53. Zudem können insbeson
dere Ausschlusskriterien in der Weise ange
wendet werden, dass sie erst dann greifen, 
wenn das jeweilige Kriterium auf einer Teil
fläche einer bestimmten Größe (z. B. mehr 
als zwei Hektar) erfüllt ist54. Eine zum Teil 
unterschiedliche Auswahl und Anwendung 
der verschiedenen Kriterien kann daher 
aufgrund der jeweiligen regionalen Verhält
nisse oftmals gerechtfertigt sein. 

b) Weitere Auswahlkriterien aufgrund kol
lidierender Belange und deren Einfluss auf 
die Qualität von Windenergiegebieten 

Neben den qualitätsrelevanten Kriterien, 
die letztlich der näheren Operationalisie
rung des Windenergiebelangs dienen55, 
spielen wie gesehen noch zahlreiche an
dere negative wie positive Kriterien bei der 
Auswahl der Flächen eine – oftmals ent
scheidende – Rolle. Diese resultieren dem 
Auftrag räumlicher Gesamtplanung ent
sprechend aus konkurrierenden und kolli
dierenden Belangen und können die Flä
chenqualität mittelbar – etwa durch den 
Ausschluss bestimmter Flächen – beein
flussen. Würde sich die Auswahl von Wind
energiegebieten ausschließlich nach dem 
Kriterium ihrer Qualität richten, würden je
weils die qualitativ besten Windenergiege-

 
53 Siehe z. B. Planungsregion Magdeburg, Anlage 1 Kon
zept für die Festlegung der Gebiete für die Nutzung 
der Windenergie (Methodenband), 28.01.2025, S. 5, 
https://www.regionmagdeburg.de/me
dia/custom/493_1903_1.PDF?1741007071. 
54 Siehe z. B. Regionalplan Bodensee-Oberschwaben 
Teilregionalplan Energie (Entwurf) Kapitel 4.2 des Regi

biete im Plangebiet vom Planungsträger 
ausgewählt werden. Dem Wesen räumli
cher Planung entspricht es jedoch, sämtli
che miteinander konkurrierenden und kol
lidierenden Belange in einen angemesse
nen Ausgleich zu bringen. Dies kann unter 
bestimmten Umständen zur Folge haben, 
dass qualitativ vergleichsweise hochwer
tige Flächen im Plangebiet aufgrund über
wiegender konkurrierender oder kollidie
render Belange nicht als Windenergiege
biete ausgewiesen werden. Umgekehrt 
kann es dazu kommen, dass qualitativ ver
gleichsweise minderwertige Flächen als 
Windenergiegebiete ausgewiesen werden, 
wenn die Konfliktintensität mit den übri
gen Belangen dort vergleichsweise gering 
ausfällt. In Abhängigkeit von Vorkommen 
und Verteilung qualitativ hochwertiger Flä
chen im gesamten Plangebiet kann dies 
wiederum dazu führen, dass die letztlich 
ausgewiesene Flächenkulisse in ihrer Quali
tät signifikant hinter der Qualität der po
tenziell möglichen Flächenkulisse im Plan
gebiet zurückbleibt. Inwiefern die planeri
sche Abwägung der Raumordnungsträger 
insoweit durch planungsrechtliche Anfor
derungen hinsichtlich der Qualität von 
Windenergiegebieten beeinflusst wird, ist 
Gegenstand der folgenden Betrachtung. 

onalplans sowie Änderungen an anderen Plankapiteln 
Entwurf zur Anhörung gemäß Beschluss der Ver
bandsversammlung vom 7. Februar 2025, S. 139 f., 
https://www.rvbo-energie.de/media/pa
ges/home/25d97bb8c2-1744131583/02_trp-e_rvbo_text
teil_anhoerung2025.pdf. 
55 Näher unten C. II. 1. a) und C. III. 2.  

https://www.regionmagdeburg.de/media/custom/493_1903_1.PDF?1741007071
https://www.regionmagdeburg.de/media/custom/493_1903_1.PDF?1741007071
https://www.rvbo-energie.de/media/pages/home/25d97bb8c2-1744131583/02_trp-e_rvbo_textteil_anhoerung2025.pdf
https://www.rvbo-energie.de/media/pages/home/25d97bb8c2-1744131583/02_trp-e_rvbo_textteil_anhoerung2025.pdf
https://www.rvbo-energie.de/media/pages/home/25d97bb8c2-1744131583/02_trp-e_rvbo_textteil_anhoerung2025.pdf
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Die zentralen normativen Anforderungen 
an die Aufstellung von Raumordnungs- 
und Bauleitplänen sind im raumplanungs
rechtlichen Abwägungsgebot (§ 7 Abs. 2 S. 1 
ROG, § 1 Abs. 7 BauGB) enthalten. Dieses 
zählt zu den allgemeinen Vorschriften für 
Gebietsausweisungen, die gemäß § 249 
Abs. 6 S. 1 BauGB auch für die Ausweisung 
von Windenergiegebieten gelten, und kann 
vom Gesetzgeber aufgrund seiner verfas
sungsrechtlichen Verankerung nur einge
schränkt modifiziert werden56. Im Folgen
den wird untersucht, ob und inwiefern dem 
raumplanungsrechtlichen Abwägungsge
bot normative Anforderungen an die Quali
tät von Windenergiegebietsausweisungen 
zu entnehmen sind. 

I. Allgemeine Anforderungen aus 
dem Abwägungsgebot 

1. Herleitung und allgemeine 
Anforderungen 

Das planungsrechtliche Abwägungsgebot 
ist für die Raumordnung in § 7 Abs. 2 S. 1 
ROG wie folgt normiert: 

„Bei der Aufstellung der Raumordnungs
pläne sind die öffentlichen und privaten Be
lange, soweit sie auf der jeweiligen Pla
nungsebene erkennbar und von Bedeutung 

 
56 Vgl. nur W. Hoppe/C. Bönker, in: W. Hoppe/C. Bön
ker/S. Grotefels (Hrsg.), Öffentliches Baurecht, 5. Aufl. 
2024, § 7 Rn. 1. 
57 Vgl. P. Runkel, in: W. Spannowsky/P. Runkel/K. Gop
pel (Hrsg.), ROG, 2. Aufl. 2018, § 7 Rn. 30; S. Grotefels, in: 
W. Hoppe/C. Bönker/S. Grotefels (Hrsg.), Öffentliches 
Baurecht, 5. Aufl. 2024, § 3 Rn. 119. 
58 Siehe H.-J. Koch, in: H.-J. Koch/R. Hendler (Hrsg.), 
Baurecht, Raumordnungs- und Landesplanungsrecht, 
6. Aufl. 2015, § 17 Rn. 14; W. Söfker, in: W. Ernst/W. Zin-
kahn/W. Bielenberg/M. Krautzberger (Hrsg.), BauGB, 
117. EL 2015, § 1 Rn. 185; P. Runkel, in: W. Spannowsky/ 
P. Runkel/K. Goppel (Hrsg.), ROG, 2. Aufl. 2018, § 7 
Rn. 30; W.-D. Dallhammer, in: W. Cholewa/H. Dyong/ 
H. J. von der Heide (Hrsg.), ROG, 5. Aufl. 2023, § 7 Rn. 65 
f.; W. Hoppe/C. Bönker, in: W. Hoppe/C. Bönker/S. Gro-

sind, gegeneinander und untereinander ab
zuwägen.“ 

Für die Bauleitplanung findet sich das pla
nungsrechtliche Abwägungsgebot in § 1 
Abs. 7 BauGB, wonach bei der Aufstellung 
der Bauleitpläne die öffentlichen und priva
ten Belange gegeneinander und unterei
nander gerecht abzuwägen sind. Die nor
mativen Vorgaben des Abwägungsgebots 
sind für beide Planungsebenen im Wesent
lichen inhaltsgleich57. Das Abwägungsge
bot verlangt, die betroffenen Belange ge
mäß ihrem objektiven, materiellen Gewicht 
gegeneinander und untereinander abzu
wägen. Im Einzelnen folgt hieraus für die 
Planungsträger die Pflicht, eine planerische 
Abwägung überhaupt vorzunehmen, die 
von dem aufzustellenden Raumordnungs- 
oder Bauleitplan berührten Belange sach
gerecht zu ermitteln und in die Abwä
gungsentscheidung einzustellen, diese ih
rem objektiven Gewicht entsprechend zu 
gewichten und zwischen ihnen einen ange
messenen Ausgleich herbeizuführen58. Das 
materielle Gewicht der abzuwägenden Be
lange ergibt sich dabei aus ihrem Vorhan
densein und ihrer Bedeutung in der realen 
Lebenswirklichkeit59. 

Aus dem Abwägungsgebot folgt die Pflicht, 
die Verwirklichung der betroffenen Be
lange in ihrem gegenseitigen Verhältnis 
nach Maßgabe der tatsächlichen und 
rechtlichen Gegebenheiten möglichst zu 
optimieren60. Dies resultiert denklogisch 
aus der abwägungsrechtlichen Vorgabe, 
Belange im Wege des angemessenen Aus

tefels (Hrsg.), Öffentliches Baurecht, 5. Aufl. 2024, § 7 
Rn. 49 ff. Siehe hierzu aus der Perspektive der gerichtli
chen Fehlerkontrolle ferner BVerwG, Urt. v. 12.12.1969 – 
IV C 105.66, BVerwGE 34, 301 (309); BVerwG, Urt. v. 
5.7.1974 – IV C 50.72, BVerwGE 45, 309 (314 f.). 
59 Näher J. Dreier, Die normative Steuerung der planeri
schen Abwägung, 1995, S. 76 ff.; W. Hoppe/C. Bönker, in: 
W. Hoppe/C. Bönker/S. Grotefels (Hrsg.), Öffentliches 
Baurecht, 5. Aufl. 2024, § 7 Rn. 50 ff., 73. 
60 Siehe H.-J. Koch, in: H.-J. Koch/R. Hendler (Hrsg.), 
Baurecht, Raumordnungs- und Landesplanungsrecht, 
6. Aufl. 2015, § 17 Rn. 36; ferner W. Hoppe, „Ziele der 
Raumordnung und Landesplanung“ und „Grundsätze 
der Raumordnung und Landesplanung“ in normtheo
retischer Sicht, DVBl 1993, S. 681 (684 ff.); E. Hofmann, 
in: M. Kment (Hrsg.), ROG, 2. Aufl. 2026, § 7 Rn. 12, 17. 

C. Anforderungen aus dem Abwägungsgebot 
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gleichs gegenüber anderen Belangen nur 
zurücktreten zu lassen, soweit sachge
rechte und hinreichend gewichtige Gründe 
es rechtfertigen61. Im Umkehrschluss sind 
die planbetroffenen Belange in dem Aus
maß zu verwirklichen, wie ihre Zurückstel
lung hiernach nicht gerechtfertigt werden 
kann. Einem Belang ist demgemäß der Vor
rang einzuräumen, soweit ihm keine ge
genläufigen Belange gegenüberstehen, die 
der Planungsträger als gewichtiger einstu
fen darf62. Diese abwägungsinhärente Opti
mierungspflicht der planbetroffenen Be
lange in ihrem gegenseitigen Verhältnis ist 
nicht zu verwechseln mit einer Pflicht zu ih
rer bedingungslosen einseitigen Maximie
rung. Vielmehr ist im Wege des angemes
senen Ausgleichs das nach Lage der Dinge 
und nach Maßgabe ihres jeweiligen objekti
ven Gewichts relativ bestmögliche Verwirk
lichungsniveau der planbetroffenen Be
lange zu erzielen63. Dies lässt die Zurück
stellung des einen gegenüber dem ande
ren Belang ebenso zu, wie die Beurteilung 
und die Bewerkstelligung des angemesse
nen Ausgleichs regelmäßig im Rahmen ei
nes weiten planerischen Einschätzungs- 
und Gestaltungsspielraums liegen64. 

2. Ebenenspezifische Erkennbarkeit und 
Relevanz der Abwägungsbelange 

Gemäß § 7 Abs. 2 S. 1 ROG sind öffentliche 
und private Belange in die raumordneri
sche Abwägung nur insoweit einzubezie
hen, als sie auf der jeweiligen Planungs
ebene erkennbar und von Bedeutung sind. 
Für die Raumordnung folgt hieraus eine 
der größeren Maßstäblichkeit ihrer Festle
gungen korrespondierende geringere Er
mittlungstiefe und Abwägungsdichte der 
raumplanerischen Abwägung65. Auch für 
die bauleitplanerische Abwägung können 

 
61 Siehe hierzu BVerwG, Urt. v. 17.12.2002 – 4 C 15.01, 
NVwZ 2003, S. 733 (735) sowie S. 736 spezifisch für die 
Windenergie; W. Hoppe/C. Bönker, in: W. Hoppe/ 
C. Bönker/S. Grotefels (Hrsg.), Öffentliches Baurecht, 
5. Aufl. 2024, § 7 Rn. 78. 
62 Siehe BVerwG, Urt. v. 17.12.2002 – 4 C 15.01, NVwZ 
2003, S. 733 (736) explizit für die Windenergie. 
63 Siehe auch E. Hofmann, in: M. Kment (Hrsg.), ROG, 
2. Aufl. 2026, § 7 Rn. 12, 17. 
64 Hierzu VGH Kassel, Urt. v. 23.09.2015 – 4 C 358/14.N, 
BeckRS 2015, 54626 Rn. 28; M. Kment, in: H. D. Jarass/ 
M. Kment (Hrsg.), Baugesetzbuch, 3. Aufl. 2022, § 1 
Rn. 39; W.-D. Dallhammer, in: W. Cholewa/H. Dyong/ 
H. J. von der Heide (Hrsg.), ROG, 5. Aufl. 2023, § 7 Rn. 63. 

sich ebenenspezifische Einschränkungen 
des Detaillierungsgrades des Abwägungs
materials ergeben66. Aufgrund des höheren 
Konkretisierungsgrades und der kleineren 
Maßstäblichkeit der Darstellungen bzw. 
Festsetzungen von Flächennutzungs- und 
Bebauungsplänen fallen Ermittlungstiefe 
und Abwägungsdichte hier im Vergleich je
doch regelmäßig höher aus67. Insbesondere 
für Windenergiegebietsausweisungen auf 
Ebene der Raumordnung kann sich vor die
sem Hintergrund somit die Möglichkeit er
geben, dass Einflussfaktoren auf die Quali
tät der Flächen unter Umständen aus 
strukturellen Gründen nicht in den Blick 
der Planungsträger geraten68. 

II. Anforderungen aus dem Abwä-
gungsgebot an die Qualität von 
Windenergiegebietsausweisungen 

Im Folgenden werden die Vorgaben des 
Abwägungsgebots daraufhin untersucht, 
ob und inwiefern ihnen Anforderungen an 
die Qualität von Windenergiegebietsaus
weisungen zu entnehmen sind (1.). Im An
schluss wird erörtert, ob die zunächst allge
mein geltenden Maßgaben durch spezielle 
Vorschriften modifiziert werden (2.).  

1. Normative Herleitung und Verortung 

Das Abwägungsgebot fordert, die planbe
troffenen Belange zu einem angemessenen 
Ausgleich zu bringen und sie hierbei nach 
Lage der Dinge und nach Maßgabe der 
rechtlichen und tatsächlichen Möglichkei
ten jeweils so weit zu verwirklichen, wie es 
ihrem relativen materiellen Gewicht gegen
über den anderen planbetroffenen Belan

65 M. Beckmann, in: B. Stüer/M. Beckmann (Hrsg.), 
Handbuch des Bau- und Fachplanungsrechts, 6. Aufl. 
2025, Rn. 613. Siehe aus der Rspr. BVerfG, Beschl. v. 
20.02.2008 – 1 BvR 2722/06, NVwZ 2008, S. 780 (783); 
BVerwG, Beschl. v. 10.02.2016 – 4 BN 37.15, ZfBR 2016, 
S. 376 (377); VGH Kassel, Urt. v. 23.09.2015 – 4 C 358/14.N, 
BeckRS 2015, 54626 Rn. 29 ff.; VGH Mannheim, Urt. v. 
10.02.2016 – 8 S 1477/15, BeckRS 2016, 51400 Rn. 63. 
66 Siehe H.-G. Gierke, in: H. Brügelmann (Hrsg.), BauGB, 
62. EL 2007, § 1 Rn. 1577 ff. 
67 Vgl. M. Beckmann, in: B. Stüer/M. Beckmann (Hrsg.), 
Handbuch des Bau- und Fachplanungsrechts, 6. Aufl. 
2025, Rn. 613. 
68 Siehe hierzu noch unten C. III. 2. c)  
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gen entspricht. Normative Anforderungen 
an die Qualität von Windenergiegebiets
ausweisungen lassen sich hieraus dann ge
winnen, wenn die oben über die erzeug
bare nutzbare Windstrommenge definierte 
Qualität der Windenergiegebiete in der pla
nerischen Abwägung gemäß den Vorgaben 
des Abwägungsgebots zu berücksichtigen 
und als Attribut eines Belangs zu optimie
ren ist (a)). Zu bestimmen ist sodann der 
räumliche Bezugspunkt von aus dem Ab
wägungsgebot zu gewinnenden Qualitäts
anforderungen und konkret, ob diese ein 
bestimmtes Qualitätsniveau der Verwirkli
chung der Windenergie im gesamten Plan
gebiet und/oder in Bezug auf die einzelnen 
Gebietsausweisungen fordern (b)). 

a) Verortung von Anforderungen an die 
Qualität von Windenergiegebietsauswei
sungen im Windenergiebelang 

Oben wurde die Qualität von Windenergie
gebieten gemessen an den Zielvorstellun
gen des Windenergieflächenbedarfsgeset
zes und des Erneuerbare-Energien-Geset
zes über die erzeugbare und in das Strom
netz einspeisbare respektive vor Ort nutz
bare Windstrommenge definiert69. Diese 
graduelle Zielgröße könnte zugleich eine 
planungsrechtliche Anforderung darstellen, 
wenn die erzeugbare nutzbare Windstrom
menge auch das objektive, materielle Ge
wicht des Windenergiebelangs bestimmt, 
der hiermit in den planerischen Ausgleich 
mit den jeweils konkurrierenden und kolli
dierenden Belangen einzustellen ist. 

Während das private Interesse an der Er
zeugung von Windstrom letztlich in Grund
rechten (Art. 12, 14 Grundgesetz [GG]70) zu 
verorten ist, wird das öffentliche Interesse 
an dem Ausbau und der Nutzung der 
Windenergie durch den Windenergiebe
lang repräsentiert71. Der Windenergiebe
lang leitet sich dabei aus dem Erneuerbare-
Energien-Belang ab, der gemäß § 2 Abs. 2 
Nr. 6 S. 11 ROG zu den gesetzlichen Grund-
sätzen der Raumordnung gehört und sei

 
69 B. II. 1.  
70 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in 
der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. März 2025 (BGBl. 
2025 I Nr. 94) geändert worden ist. 
71 Zu dieser Doppelnatur des Interesses an der Energie
erzeugung aus erneuerbaren Energien als privater und 
gleichzeitig öffentlicher Belang siehe auch LG Münster, 

nerseits in enger Beziehung zum (ebenfalls 
verfassungsrechtlich verankerten, vgl. 
Art. 20a GG) Klimaschutzbelang gemäß § 2 
Abs. 2 Nr. 6 S. 10 ROG steht72. Als Teilgehalt 
eines gesetzlichen Grundsatzes der Raum
ordnung ist der Windenergiebelang in der 
raumordnerischen Abwägung zu berück
sichtigen, vgl. §§ 3 Abs. 1 Nr. 3, 4 Abs. 1 S. 1 
Var. 2, 7 Abs. 2 S. 1 ROG. Vergleichbare Re
gelungen finden sich im Baugesetzbuch 
(vgl. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7 lit. f, 1a Abs. 5 BauGB). 

Belange sind gemäß ihrer objektiven, tat
sächlichen Bedeutung in der realen Le
benswirklichkeit in die Abwägung zu stel
len73. Hierbei liegt es bereits begrifflich 
nahe, das objektive, materielle Gewicht des 
Erneuerbare-Energien-Belangs über die 
aus den erneuerbaren Energiequellen ge
winnbare Energie und damit korrespondie
rend das Gewicht des Windenergiebelangs 
über die erzeugbare nutzbare Windstrom
menge zu bestimmen. Das öffentliche Inte
resse an Ausbau und Nutzung der Wind
energie wird für sich genommen umso 
stärker befriedigt, je mehr nutzbarer Wind
strom erzeugt wird. Auch werden die ver
mittelt über den Windenergiebelang ver
folgten weiteren Ziele wie namentlich der 
Klimaschutz, die Energieversorgungssi
cherheit und die Energieautarkie74 prinzipi
ell in einem umso höheren Ausmaß ver
wirklicht, je mehr Windstrom erzeugt und 
in das Stromnetz eingespeist oder vor Ort 
genutzt wird. Die Zielarchitektur des Erneu
erbare-Energien-Gesetzes und Windener
gieflächenbedarfsgesetzes75 einerseits so
wie des Raumordnungsgesetzes und des 
Baugesetzbuchs andererseits sind hier, den 
tatsächlichen Zusammenhängen und rea
len Sachnotwendigkeiten geschuldet, de
ckungsgleich. Der von den Planungsträ
gern in der planerischen Abwägung zu be
rücksichtigende und die Ausweisung von 
Windenergiegebieten materiell tragende 
Windenergiebelang wird durch die nutz
bare Windstrommenge definiert. Je mehr 
nutzbarer Windstrom erzeugt werden 
kann, umso höher ist das Verwirklichungs

Urt. v. 14.04.2023 – 017 O 393/22, BeckRS 2023, 10409 
Rn. 23. 
72 Siehe hierzu auch S. Wagner, Klimaschutz durch 
Raumordnung, 2018, S. 102 f., 567 f. 
73 Siehe oben C. I. 1.  
74 Vgl. hierzu BT-Drs. 20/2355, S. 1. 
75 Siehe oben B. II. 1.  
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niveau des Windenergiebelangs76. Im Er
gebnis der Abwägung ist damit allerdings 
keine einseitige quantitative Maximierung 
der potenziell erzeugbaren Windstrom
menge geboten. Der Windenergiebelang 
ist vielmehr wie jeder andere Belang auch 
in einen planerischen Ausgleich mit sämtli
chen anderen konkurrierenden und konfli
gierenden Belangen zu stellen. 

b) Räumlicher Bezugspunkt der Abwä
gung und der hieraus folgenden Anforde
rungen an die Qualität von Windenergie
gebietsausweisungen 

aa) Gesamtgebietlicher Ansatz: Optimie
rung im gesamten Plangebiet 

Die raumplanerische Abwägung bezieht 
sich immer auf die im gesamten Plangebiet 
von dem Plan betroffenen Belange, sie ist 
also stets gesamtgebietlich. Dies ergibt 
sich aus dem Wortlaut von § 7 Abs. 2 S. 1 
ROG (i. V. m. §§ 7 Abs. 1 S. 1, S. 3, 13 Abs. 1 S. 1 
ROG), § 1 Abs. 7 BauGB (i. V. m. §§ 5 Abs. 1 
S. 1, 9 Abs. 7 BauGB) und im Übrigen auch 
aus dem Charakter der räumlichen Ge
samtplanung. Räumliche Gesamtplanung 
kann ihre gesamträumliche Koordinie
rungs-, Integrations- und Moderationsfunk
tion in Bezug auf sämtliche Raumnut
zungsansprüche sowie die konkurrierenden 
und kollidierenden Belange nur erfüllen, 
wenn sie bei der Suche nach einem ange
messenen planerischen Ausgleich das ge

 
76 Gleiches gilt prinzipiell für das private Interesse an 
der Nutzung der Windenergie. Insoweit werden finan
zielle Mindererträge jedoch durch das Referenzertrags
modell gemäß § 36h i. V. m. Anlage 2 EEG 2023 teil
weise kompensiert.  
77 Vgl. S. Grotefels, in: W. Hoppe/C. Bönker/S. Grotefels 
(Hrsg.), Öffentliches Baurecht, 5. Aufl. 2024, § 1 Rn. 11. 
78 R. Verheyen, Ausbau der Windenergie an Land: Be
seitigung von Ausbauhemmnissen im öffentlichen In
teresse, Mai 2020, https://green-planet-
energy.de/fileadmin/docs/pressematerial/200514_Ver
heyen_Thesen_Windausbau_an_Land.pdf; B. Kümper, 
Perspektiven einer Fachplanung für Windenergieanla
gen, DÖV 2021, S. 1056 ff.; K. J. Grigoleit/J. Engelbert/ 
L. Strothe/M. Klanten, Booster für die Windkraft – As
pekte zur Beschleunigung der Windenergieplanung 
Onshore, NVwZ 2022, S. 512 (517 f.). 
79 So auch OVG Münster, Beschl. v. 20.12.2024 – 8 B 
906/24.AK, BeckRS 2024, 36586 Rn. 28; M. Raschke/ 
M. Roscher, Laues Lüftchen oder starke Brise? Zur Re
form des Planungsrechts für Windenergieanlagen an 
Land, ZfBR 2022, S. 532 (537); S. Wagner, Auswirkungen 
des Gesetzespakets zur Erhöhung und Beschleuni
gung des Ausbaus von Windenergieanlagen an Land 
auf die Planungspraxis nach BauGB und ROG, UPR 

samte Plangebiet einbezieht77. Indem der 
Gesetzgeber die Standortplanung von 
Windenergieanlagen nach wie vor der 
räumlichen Gesamtplanung in Gestalt von 
Raumordnung und Bauleitplanung und 
nicht etwa, wie vor Erlass des Wind-an-
Land-Gesetzes ebenfalls diskutiert78, einer 
Fachplanung anvertraut, ist ein solcher ge
samtgebietlicher Planungsansatz und ein 
damit korrespondierendes gesamträumli
ches Planungskonzept auch für die Auswei
sung von Windenergiegebieten weiterhin 
erforderlich79. Mit der Umstellung von der 
bisherigen Konzentrationszonenplanung, 
d. h. Positiv- und Negativplanung, auf eine 
reine Positivplanung geht keine Abkehr 
von diesem Erfordernis einher80. Vielmehr 
muss sich das gesamträumliche Planungs
konzept lediglich nicht mehr auf den pla
nerischen Ausschluss von Flächen – die Ne
gativausweisungen – erstrecken und diesen 
rechtfertigen81. 

In der Folge ist der Windenergiebelang im 
gesamten Plangebiet in einem Ausmaß zu 
verwirklichen, das seinem objektiven Ge
wicht bezogen auf das gesamte Plangebiet 
entspricht. Die Planungsträger müssen im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten sowie im Rah
men ihres planerischen Einschätzungs- 
und Bewertungsspielraums prinzipiell da
für Sorge tragen, dass mittels sämtlicher 
Gebietsausweisungen im Plangebiet insge
samt ein den tatsächlichen Gegebenheiten 
angemessener nutzbarer Windstromertrag 
erzeugt werden kann. Hierbei müssen sie 

2023, S. 361 (365 f.); siehe ferner S. Benz/N. Wegner, Das 
Wind-an-Land-Gesetz – neue Grundlagen für die Flä
chenbereitstellung für die Windenergie, ZNER 2022, 
S. 367 (374). 
80 Anders (wenngleich die Sinnhaftigkeit eines gesamt
räumlichen Planungskonzepts einräumend) R. Götze/ 
G.-A. Koukakis, Die Ausweisung von Windenergiege
bieten in Sachsen – planungsrechtliche und methodi
sche Vorgaben für eine sachgerechte räumliche Wind
energieplanung, SächsVBl 2024, S. 245 (248); anders 
scheinbar auch zunächst P. Hüther, Das Verhältnis von 
§ 249 Abs. 6 Satz 2 BauGB zur Standortalternativenprü
fung, BauR 2025, S. 1316 (1321), der diese Aussage in Be
zug auf den für die Alternativenprüfung anzulegenden 
Suchraum aber im Anschluss selbst relativiert (S. 1321) 
und die zu ihrer Begründung angeführte Passage der 
Gesetzesbegründung (S. 1321 mit Fn. 49) im Übrigen 
verkürzt wiedergibt (siehe hierzu Fn. 81).  
81 So zu verstehen auch BT-Drs. 20/2355, S. 33: „ein ge
samträumliches Planungskonzept in seiner bisherigen 
Form, mit dem im Einzelnen auch die Ausschlusswir
kung im übrigen Außenbereich gerechtfertigt werden 
musste und an das deswegen hohe Anforderungen 
gestellt wurden, [wird] künftig nicht mehr erforderlich 
sein.“ [Hervorhebung durch die Verfasser]. 

https://green-planet-energy.de/fileadmin/docs/pressematerial/200514_Verheyen_Thesen_Windausbau_an_Land.pdf
https://green-planet-energy.de/fileadmin/docs/pressematerial/200514_Verheyen_Thesen_Windausbau_an_Land.pdf
https://green-planet-energy.de/fileadmin/docs/pressematerial/200514_Verheyen_Thesen_Windausbau_an_Land.pdf
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den Windenergiebelang, wie jeden ande
ren Belang auch, in Relation zu den ande
ren planbetroffenen Belangen und im Rah
men der tatsächlichen Gegebenheiten 
(„nach Lage der Dinge“) prinzipiell best
möglich verwirklichen. Bei der Aufstellung 
von Raumordnungsplänen respektive sach
lichen Teilplänen für die Windenergie müs
sen die Planungsträger folglich das Ziel des 
im Plangebiet prinzipiell bestmöglichen 
nutzbaren Windstromertrags und damit 
die Ausweisung der qualitativ insofern prin
zipiell bestmöglichen Windflächen in die 
Abwägung mit konkurrierenden und kolli
dierenden Belangen einstellen82. Die quali
tative Eignung der in Betracht kommenden 
Flächen für die Zwecke der Windenergie
nutzung ist in diesem Sinne „bei der plane
rischen Abwägung gebührend zu berück
sichtigen“83. Sofern sie hinter den für die 
Windenergie bestmöglichen Flächenaus
weisungen im Ergebnis der planerischen 
Abwägung zurückbleiben, ist dies, wie die 
Zurückstellung jedes anderen Belangs 
auch, abwägungsrechtlich zu rechtferti
gen84. 

Die Planungsträger sind hiernach gehalten, 
diejenigen Flächen für die Windenergie 
auszuwählen, auf denen der Windenergie
belang in Relation zu den gesamtgebietlich 
konkurrierenden und kollidierenden Belan
gen relativ bestmöglich verwirklicht wer
den kann. Dies impliziert, die im Planungs-

 
82 Missverständlich insoweit S. Gatz/T. Tyczewski/ 
A. Baars, Regenerative Energien in der Verwaltungs- 
und Gerichtspraxis, 4. Aufl. 2024, Rn. 168. Dem dort zi
tierten Urteil (BVerwG, Urt. v. 17.12.2002 – 4 C 15.01, 
BVerwGE 117, 287 = NVwZ 2003, S. 733) lässt sich eine 
Beschränkung der im Text genannten prinzipiellen An
forderungen des Abwägungsgebots jedenfalls nicht 
entnehmen, siehe auch oben Fn. 61 sowie die Nach
weise im Folgenden. 
83 BVerwG, Urt. v. 17.12.2002 – 4 C 15.01, NVwZ 2003, 
S. 733 (736). 
84 Deutlich insoweit BVerwG, Urt. v. 17.12.2002 – 4 C 
15.01, NVwZ 2003, S. 733 (735 f.). 
85 Siehe BVerwG, Urt. v. 17.12.2002 – 4 C 15.01, NVwZ 
2003, S. 733 (736). 
86 BVerwG, Beschl. v. 28.08.1987 – 4 N 1/86, NVwZ 1988, 
S. 351 (352); H.-G. Gierke, in: H. Brügelmann (Hrsg.), 
BauGB, 96. EL 2015, § 2 Rn. 167; E. Hofmann, in: 
M. Kment (Hrsg.), ROG, 2. Aufl. 2026, § 7 Rn. 12; M. Beck
mann, in: B. Stüer/M. Beckmann (Hrsg.), Handbuch des 
Bau- und Fachplanungsrechts, 6. Aufl. 2025, Rn. 620. 
87 So aber H.-P. Michler, in: H. Kröninger/M. Aschke/ 
C. M. Jeromin (Hrsg.), Baugesetzbuch, 5. Aufl. 2024, 

raum für die Nutzung der Windenergie po
tenziell in Frage kommenden Flächen zu 
ermitteln und sowohl deren qualitative Eig
nung für die Verwirklichung des Windener
giebelangs als auch das Gewicht der dort 
konkurrierenden und kollidierenden Be
lange jeweils in die Abwägung einzustellen. 
Sofern ihre Zurückstellung planerisch nicht 
gerechtfertigt werden kann, müssen die 
Planungsträger im Rahmen ihrer planeri
schen Einschätzungs-, Bewertungs- und 
Gestaltungsspielräume die jeweils in der 
Gesamtbilanz relativ besten Flächen aus
wählen85. Umgekehrt dürfen die Planungs
träger keine qualitativ schlechter geeigne
ten Flächen für die Nutzung der Windener
gie auswählen, sofern im Plangebiet quali
tativ (evident) besser geeignete Flächen 
existieren, auf denen die gegen die Wind
energie streitenden Belange kein abwä
gungsrechtlich begründbares höheres Ge
wicht als auf den schlechter geeigneten 
Flächen besitzen. Die Vornahme eines sol
chen relativen Flächenvergleichs in Gestalt 
einer raumplanerischen Alternativenprü
fung ist eine unmittelbare rechtliche Anfor
derung des planerischen Abwägungsge
bots86. Eine solche raumplanerische Alter
nativenprüfung wird insbesondere nicht 
durch die Umstellung der gesetzlichen Pla
nungssystematik von Windenergieflächen 
auf eine Positivplanung entbehrlich87, son
dern ist im Gegenteil gerade auch deren 
„zentrales Element“88.  

§ 249 Rn. 20; dagegen wie hier jedoch die überwie
gende Meinung, die eine solche Einschränkung weder 
hieraus noch aus § 249 Abs. 6 S. 2 BauGB (siehe hierzu 
noch unten C. II. 2. b) ) gewinnt, siehe D. Meurers, 
Wind-an-Land-Gesetz: Einführung in die Neuordnung 
des Planungsrechts zur Ausweisung von Windenergie
gebieten, UPR 2023, S. 41 (45); G. Schmidt-Eichstaedt, 
in: H. Brügelmann, BauGB, 125. EL 2023, § 249 Rn. 32; 
B. Kümper, in: B. Wust/A. Rietzler/J. Wiemer (Hrsg.), 
Windenergierecht, 2025, § 1 Rn. 164; P. Hüther, Das Ver
hältnis von § 249 Abs. 6 Satz 2 BauGB zur Standortalter
nativenprüfung, BauR 2025, S. 1316 (1321 ff.); dies offen
lassend S. Mitschang/O. Reidt, in: U. Battis/M. Krautz
berger/R.-P. Löhr (Hrsg.), BauGB, 16. Aufl. 2025, § 249 
Rn. 53. 
88 M. Beckmann, in: B. Stüer/M. Beckmann (Hrsg.), 
Handbuch des Bau- und Fachplanungsrechts, 6. Aufl. 
2025, Rn. 620. Siehe ferner D. Meurers, Wind-an-Land-
Gesetz: Einführung in die Neuordnung des Planungs
rechts zur Ausweisung von Windenergiegebieten, UPR 
2023, S. 41 (45); P. Hüther, Das Verhältnis von § 249 
Abs. 6 Satz 2 BauGB zur Standortalternativenprüfung, 
BauR 2025, S. 1316 (1321 ff.). 
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bb) Ausweisungsbezogener Ansatz: 
Überwiegen gegenüber zurückge
drängten Belangen im Windenergie
gebiet 

Neben dem geschilderten gesamtgebietli
chen Ansatz lassen sich Qualitätsanforde
rungen an die Ausweisung von Windener
giegebieten auch noch aus einem auswei
sungsbezogenen Ansatz heraus begrün
den. Bei Vorranggebietsausweisungen  
gebietet das Abwägungsgebot, dass der 
priorisierte Belang (hier also der Windener
giebelang) ein ausreichendes Gewicht be
sitzt, um die konkurrierenden und kollidie
renden Belange in diesem Gebiet zurück
zudrängen. Denn anderenfalls ließe sich 
deren innergebietlicher Ausschluss (vgl. § 7 
Abs. 3 S. 2 Nr. 1 ROG, § 30 Abs. 1 BauGB) 
nicht rechtfertigen. Aufgrund der Betrof
fenheit etwa der Eigentumsgarantie nach 
Art. 14 GG oder der Umweltstaatszielbe
stimmung nach Art. 20a GG aufseiten der 
zurückgedrängten Belange bzw. der kom
munalen Planungshoheit gemäß Art. 28 
Abs. 2 GG ist dieses Gebot in der Regel ver
fassungsrechtlich unterlegt. 

Der Windenergiebelang sowie das private 
Interesse an der Nutzung der Windenergie 
müssen folglich in den Windenergiegebie
ten die konkurrierenden und kollidierenden 
Belange überwiegen, um sich in der Folge 
mit exklusiver Wirkung gegen diese durch
setzen zu können. Dies setzt voraus, dass in 
dem Windenergiegebiet a) überhaupt 
nutzbarer Windstrom erzeugt – insofern ist 
diese absolute Mindestanforderung gleich
bedeutend mit dem Erforderlichkeitsgebot 
(D.) – und b) ein Ertrag an nutzbarem Wind
strom gewonnen werden kann, der es in 
Relation mit den zurückgedrängten Belan
gen rechtfertigt, der Windenergie in dem 
Gebiet den Vorrang einzuräumen. 

Eine angemessene Gewichtung und Be
wertung der durch die Vorrangausweisung 
betroffenen Belange kann auch insoweit 
oft nur mit einem Blick auf ihr Vorkommen 

 
89 Vgl. W. Hoppe/C. Bönker, in: W. Hoppe/C. Bönker/ 
S. Grotefels (Hrsg.), Öffentliches Baurecht, 5. Aufl. 2024, 
§ 7 Rn. 76. 
90 Siehe hierzu BGH, Urt. v. 11.11.1976 – III ZR 114/75, NJW 
1977, S. 388 (388 – Leitsatz, 390); BVerwG, Beschl. v. 
19.04.2000 – 4 BN 16/00, NVwZ-RR 2000, S. 532 (532); 
OVG Münster, Urt. v. 22.09.2015 – 10 D 82/13.NE, ZfBR 
2016, S. 52 (56); H.-G. Gierke, in: H. Brügelmann (Hrsg.), 
BauGB, 62. EL 2007, § 1 Rn. 1567 ff. 

und ihren Verwirklichungszustand im ge
samten Plangebiet erfolgen, da nur so ver
allgemeinerungsfähige Gewichtungsmaß
stäbe gewonnen werden können89. Die Not
wendigkeit, im Hinblick auf die auswei
sungsbezogene Abwägungsentscheidung 
verallgemeinerungsfähige Relationen der 
betroffenen Belange zu bilden, wird durch 
das (verfassungsrechtlich begründete) pla
nungsrechtliche Gleichbehandlungsgebot 
verstärkt, das für die Abwägung der priva
ten Belange untereinander deren mög
lichst gleichmäßige Berücksichtigung for
dert90. So dürfen diese im Verhältnis zuei
nander „nicht ohne sachliche Rechtferti
gung ungleich behandelt werden“91 und es 
müssen für Ausweisungen gerade an einer 
bestimmten Stelle sachlich einleuchtende 
Gründe bestehen92. Die zur Ausweisung ei
nes Windenergiegebiets führende Abwä
gungsentscheidung muss demnach in Be
zug auf die Gewichtung und Bewertung 
der durch die Vorrangausweisung betroffe
nen Belange mit Blick auf das gesamte 
Plangebiet verallgemeinerungsfähig und 
sachlich begründbar sein. Hiernach sind – 
wiederum im Rahmen der planerischen 
Einschätzungs- und Gestaltungsspiel
räume – die in Bezug auf die ausweisungs
betroffenen Belange im gesamten Plange
biet relativ besten Ausgleichsverhältnisse 
zu finden und Standortzuweisungen zu 
treffen. Denn die Bevorzugung eines 
Standorts mit einer (evident) schlechteren 
Flächenqualität gegenüber einem Standort 
mit einer (evident) besseren Flächenquali
tät ist auch insoweit nur zulässig, wenn das 
Gewicht der entgegenstehenden Belange 
dies in der Relation rechtfertigt93. 

2. Modifikationen der Abwägung mit 
Bezug auf die Qualität von Wind-
energiegebietsausweisungen 

Im Ausgangspunkt gelten gemäß § 249 
Abs. 6 S. 1 BauGB für die Ausweisung von 
Windenergiegebieten im Sinne des § 2 Nr. 1 

91 Siehe BGH, Urt. v. 11.11.1976 – III ZR 114/75, NJW 1977, 
S. 388 (390); BVerwG, Beschl. v. 19.04.2000 – 4 BN 16/00, 
NVwZ-RR 2000, S. 532 (532); H.-G. Gierke, in: H. Brügel
mann (Hrsg.), BauGB, 62. EL 2007, § 1 Rn. 1567. 
92 BGH, Urt. v. 11.11.1976 – III ZR 114/75, NJW 1977, S. 388 
(390). 
93 BVerwG, Urt. v. 17.12.2002 – 4 C 15.01, NVwZ 2003, 
S. 733 (736). 



 

20 Planungsrechtliche Anforderungen an die Flächenqualität von Windenergiegebieten 

 

WindBG die allgemeinen für die jeweilige 
Planungsebene geltenden Vorschriften für 
Gebietsausweisungen, die somit auch die 
Anforderungen an die Qualität von Wind
energieausweisungen determinieren. Über 
die allgemeinen raumplanungsrechtlichen 
Regelungen hinaus sind auf die Auswei
sung von Windenergiegebieten zudem die 
Spezialregelungen der §§ 245e, 249 BauGB 
vorrangig anzuwenden (vgl. auch § 28 Abs. 1 
Hs. 1 ROG). Nachfolgend sind diese und an
dere Spezialregelungen wie namentlich § 2 
EEG 2023 daraufhin zu untersuchen, ob die 
allgemein dem Abwägungsgebot zu ent
nehmenden Anforderungen an die Qualität 
der Windenergiegebietsausweisungen ge
gebenenfalls verdrängt oder modifiziert 
werden. 

a) Bedeutung der Regelung der Entprivile
gierung gemäß § 249 Abs. 2 BauGB 

Mit dem Wind-an-Land-Gesetz wurde die 
Privilegierung der Windenergie im Außen
bereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB zwar in 
ihrer Funktion als Grundnorm für die plane
rische Zulassung von Windenergievorha
ben unberührt gelassen, aber insoweit 
maßgeblich geändert, als die Privilegierung 
nur mehr nach Maßgabe des § 249 BauGB 
zu beurteilen ist94. Nach dem Wegfall der 
Möglichkeit zur sogenannten Konzentrati
onszonenplanung nach § 35 Abs. 3 S. 3 
BauGB für Vorhaben der Windenergie ge
mäß § 249 Abs. 1 BauGB wird dieses Steue
rungsinstrument durch den Eintritt der 
Entprivilegierung gemäß der Regelung des 
§ 249 Abs. 2 BauGB kompensiert. Diese Re
gelung sieht vor, dass Windenergieanlagen 
außerhalb ausgewiesener Windenergiege
biete, sofern das Erreichen des Flächenbei
tragswerts oder Teilflächenziels für den je
weiligen Planbereich festgestellt wurde, 
nicht mehr als privilegiertes Vorhaben nach 
§ 35 Abs. 1 BauGB, sondern nur noch als 
sonstiges Vorhaben nach § 35 Abs. 2 BauGB 
zulässig sind. Dies führt aufgrund der stren

 
94 S. Benz/N. Wegner, Das Wind-an-Land-Gesetz – neue 
Grundlagen für die Flächenbereitstellung für die Wind
energie, ZNER 2022, S. 367 (373). 
95 H.-P. Michler, in: H. Kröninger/M. Aschke/C. M. Jero
min (Hrsg.), Baugesetzbuch, 5. Aufl. 2024, § 249 Rn. 8b; 
M. Raschke/M. Roscher, Windenergie als sonstiges und 
privilegiertes Vorhaben nach § 35 Abs. 1, 2 BauGB unter 
Berücksichtigung des § 2 EEG – zur Neuregelung des 
§ 249 Abs. 2 Satz 1 BauGB, ZfBR 2025, S. 528 (533). 
96 Durch die zusätzliche Vorgabe von verpflichtenden 
Flächenbeitragswerten für die Ausweisung von Wind

gen und jüngst sogar noch verstärkten Zu
lassungsvoraussetzungen des § 249 Abs. 2 
S. 1 i. V. m. § 35 Abs. 2 BauGB in der Regel 
zur Unzulässigkeit von Windenergieanla
gen außerhalb von Windenergiegebieten95, 
zumal diese sich auch nicht auf das überra
gende öffentliche Interesse gemäß § 2 EEG 
2023 berufen können (§ 1 Abs. 2 S. 2 
WindBG). Diese De-facto-Ausschlusswir
kung über § 249 Abs. 2 i. V. m. § 35 Abs. 2 
BauGB ist im Gegensatz zur alten Rechts
lage keine unmittelbare Rechtsfolge der 
(Negativ-)Planung mit Ausschlusswirkung, 
sondern gesetzliche Folge der (Positiv-)Pla
nung von Windenergiegebieten. Fraglich 
ist, ob und gegebenenfalls wie diese Rege
lung die planerische Abwägung im Hinblick 
auf die Qualität von Windenergiegebiets
ausweisungen beeinflusst. 

Zunächst führt der Umstand, dass die Aus
schlusswirkung nur gesetzliche Folge der 
Planung ist und der Plan selbst für die 
Windenergie ausschließlich positive Wir
kungen hat, zu einer Reduktion der Anfor
derungen an die Planung96. Insbesondere 
müssen die Planungsträger im Gegensatz 
zur früheren Konzentrationszonenplanung 
nicht mehr zwingend für den gesamten 
Planungsraum – mit einer Differenzierung 
zwischen harten und weichen Tabuzonen – 
die potenzielle (Nicht-)Eignung feststellen 
und rechtfertigen97. Vielmehr können sie 
ihr Augenmerk, wie bei anderen Positivpla
nungen, auf diejenigen Flächen richten, die 
potenziell für die Windenergienutzung aus
gewiesen werden sollen98. 

Trotz der verringerten Rechtfertigungsan
forderungen muss die faktische Aus
schlusswirkung als gesetzliche Folge der 
Planung gleichwohl in die Abwägung ein
gestellt werden. Diese muss sich an der re
alen Verwirklichungsperspektive der plan
betroffenen Belange ausrichten99. In der 
Konsequenz müssen die Planungsträger 
die tatsächlichen Verwirklichungsaussich

energieflächen fällt zudem das unscharfe Gebot sub
stanzieller Flächenausweisung als Anforderung bzw. 
als Fehlerquelle weg; vgl. BT-Drs. 20/2355, S. 24, 33. 
97 D. Meurers, Wind-an-Land-Gesetz: Einführung in die 
Neuordnung des Planungsrechts zur Ausweisung von 
Windenergiegebieten, UPR 2023, S. 41 (45). 
98 S. Benz/N. Wegner, Das Wind-an-Land-Gesetz – neue 
Grundlagen für die Flächenbereitstellung für die Wind
energie, ZNER 2022, S. 367 (374). 
99 Siehe oben C. I. 1. und C. II. 1. a)  
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ten der von ihrer Planung berührten Be
lange ermitteln und zur Grundlage ihrer 
Planung machen. Gemäß § 249 Abs. 2 
i. V. m. § 35 Abs. 2 BauGB geht die Verwirkli
chungsperspektive der Windenergie außer
halb von Windenergiegebieten – abgese
hen von übergangsweise privilegierten 
Repoweringvorhaben nach §§ 245e Abs. 3, 
249 Abs. 3 BauGB – praktisch gegen null100. 
Dies gilt insbesondere seit der Verschär
fung der Zulassungsvoraussetzungen 
durch § 249 Abs. 2 S. 1 BauGB, wonach be
reits ein Berühren der in § 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 5 
BauGB genannten Belange oder des Orts- 
und Landschaftsbilds zur Unzulässigkeit 
entsprechender Vorhaben führt101. Die Pla
nungsträger müssen folglich faktisch da
von ausgehen, dass sich Windenergieanla
gen in aller Regel, vorbehaltlich kommuna
ler Planungen gemäß § 249 Abs. 4 BauGB, 
nur innerhalb der von ihnen ausgewiese
nen Windenergiegebiete ansiedeln werden. 
Die voraussichtliche Verwirklichung des 
Windenergiebelangs in ihrem Plangebiet 
ist also im Wesentlichen auf die von ihnen 
ausgewiesene Gebietskulisse beschränkt. 
Aus der Regelung des § 249 Abs. 2 BauGB 
ergeben sich damit zwar keine spezifischen 
unmittelbaren planerischen Anforderungen 
in Bezug auf die Qualität der auszuweisen
den Windenergiegebiete. Die Planungsträ
ger müssen die hieraus resultierende fakti
sche Ausschlusswirkung allerdings als tat
sächliche Planungsgrundlage berücksichti
gen. Sie können daher nicht ohne Weiteres 
darauf vertrauen, dass qualitativ unzu
reichende Flächenausweisungen durch die 
Ansiedlung von Windenergieanlagen au
ßerhalb der ausgewiesenen Gebietskulisse 
kompensiert werden.  

b) Bedeutung der Unbeachtlichkeitsvor
schrift des § 249 Abs. 6 S. 2 BauGB 

Eine für die Anforderungen an die Qualität 
von Windenergiegebietsausweisungen 

 
100 H.-P. Michler, in: H. Kröninger/M. Aschke/C. M. Jero
min (Hrsg.), Baugesetzbuch, 5. Aufl. 2024, § 249 Rn. 8b; 
M. Raschke/M. Roscher, Windenergie als sonstiges und 
privilegiertes Vorhaben nach § 35 Abs. 1, 2 BauGB unter 
Berücksichtigung des § 2 EEG – zur Neuregelung des 
§ 249 Abs. 2 Satz 1 BauGB, ZfBR 2025, S. 528 (533). 
101 A. Scheidler, Neuerungen im Windenergieplanungs- 
und Zulassungsrecht durch Umsetzung der RED III, 
GewArch 2026, S. 46 (49). 
102 D. Meurers, Wind-an-Land-Gesetz: Einführung in die 
Neuordnung des Planungsrechts zur Ausweisung von 

relevante Abweichung von den allgemei
nen Maßgaben des Abwägungsgebots 
könnte sich dagegen unter Umständen aus 
§ 249 Abs. 6 S. 2 BauGB ergeben. Die Norm 
lautet wie folgt: 

„Für die Rechtswirksamkeit des Plans ist es 
hingegen unbeachtlich, ob und welche 
sonstigen Flächen im Planungsraum für die 
Ausweisung von Windenergiegebieten ge
eignet sind.“ 

Dem ersten Anschein nach könnte man die 
Norm dahingehend verstehen, dass abwei
chend von den allgemeinen Vorgaben des 
Abwägungsgebots für die Ausweisung von 
Windenergiegebieten keine Alternativen
prüfung erforderlich ist, da es nach dem 
Wortlaut des zweiten Halbsatzes nicht da
rauf ankommt, „ob und welche sonstigen 
Flächen [außer den ausgewiesenen] im Pla
nungsraum für die Ausweisung von Wind
energiegebieten geeignet sind“. Eine Modi
fikation der allgemeinen Vorgaben für Ge
bietsausweisungen kann § 249 Abs. 6 S. 2 
BauGB allerdings nur bewirken, wenn die
ser die materiellen Anforderungen an die 
Ausweisung von Windenergiegebieten be
trifft. Ist die Norm hingegen als bloße 
Planerhaltungsvorschrift zu verstehen, die 
lediglich die Rechtsfolgen im Falle der 
Nichteinhaltung bestimmter materieller 
Vorgaben adressiert, würden diese als sol
che unverändert fortbestehen. Der Wort
laut („Für die Rechtswirksamkeit des Plans 
ist es hingegen unbeachtlich, […]“) spricht 
nicht zuletzt mit Blick auf die allgemeine 
Planerhaltungsvorschrift des § 214 BauGB 
und deren Formulierung dafür, die Norm 
als Planerhaltungsvorschrift zu verstehen102. 
Gestützt wird dieses Verständnis der Norm 
zudem durch die Gesetzgebungsmateria
lien, in denen § 249 Abs. 6 S. 2 BauGB aus

Windenergiegebieten, UPR 2023, S. 41 (44); M. Kment, 
Eine neue Ära beim Ausbau von Windenergieanlagen, 
NVwZ 2022, S. 1153 (1158); Fachkommission Städtebau 
und Ausschuss für Recht und Verfahren der Minister
konferenz für Raumordnung, Arbeitshilfe zum Vollzug 
des Gesetzes zur Erhöhung und Beschleunigung des 
Ausbaus von Windenergieanlagen an Land (sog. Wind-
an-Land-Gesetz), 03.07.2023, S. 11, https://www.bundes
wirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Down
loads/A/arbeitshilfe-wind-an-land-ge
setz.pdf?__blob=publicationFile&v=8.  

https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Downloads/A/arbeitshilfe-wind-an-land-gesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=8
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Downloads/A/arbeitshilfe-wind-an-land-gesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=8
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Downloads/A/arbeitshilfe-wind-an-land-gesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=8
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Downloads/A/arbeitshilfe-wind-an-land-gesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=8
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drücklich als „eine ergänzende Regelung 
zur Planerhaltung“ eingeordnet wird103.  

§ 249 Abs. 6 S. 2 BauGB lässt somit als 
Planerhaltungsvorschrift die Anforderun
gen an Gebietsausweisungen unangetas
tet104. Als Planerhaltungsvorschrift kann die 
Norm allenfalls eine faktische, mittelbare 
Einwirkung auf die Anforderungen an Ge
bietsausweisungen entfalten105. Allerdings 
wäre ein solcher mittelbarer Effekt jeden
falls aufgrund der unberührt bleibenden 
Rechtskontrolle im Rahmen der Genehmi
gung der Pläne (vgl. auch § 216 BauGB) nur 
begrenzt möglich. 

Die Norm hat darüber hinaus in erster Linie 
eine klarstellende Funktion106. Klargestellt 
werden soll, dass mit der Umstellung der 
Flächenausweisung auf Positivplanungen 
Pläne nicht mehr länger nach den bisheri
gen verwaltungsgerichtlichen Maßgaben, 
namentlich dem Tabuzonenkonzept, zu 
prüfen sind107. Zwar ließe es der Wortlaut 
von § 249 Abs. 6 S. 2 BauGB womöglich 
auch zu, die Planerhaltungsvorschrift so zu 
verstehen, dass die gerichtliche Kontrolle, 
über die Absage an das Tabuzonenkonzept 
hinaus, in Bezug auf jegliche Alternativen
prüfung eingeschränkt wird. Ein derart 
weitgehendes Verständnis der Norm wäre 
allerdings verfassungsrechtlich problema
tisch. Zwar ist der Gesetzgeber auch im 
Hinblick auf Art. 20 Abs. 3 GG und Art. 19 
Abs. 4 GG grundsätzlich befugt, die Rechts
folgen von Gesetzesverstößen bei der Auf
stellung von Bauleit- oder Raumordnungs
plänen abweichend vom Nichtigkeits
dogma festzulegen108. Allerdings dürfen 

 
103 BT-Drs. 20/2355, S. 34. 
104 Vgl. B. Kümper, in: B. Wust/A. Rietzler/J. Wiemer 
(Hrsg.), Windenergierecht, 2025, § 1 Rn. 69; S. Mitschang/ 
O. Reidt, in: U. Battis/M. Krautzberger/R.-P. Löhr (Hrsg.), 
BauGB, 16. Aufl. 2025, § 249 Rn. 52. 
105 D. Meurers, Wind-an-Land-Gesetz: Einführung in die 
Neuordnung des Planungsrechts zur Ausweisung von 
Windenergiegebieten, UPR 2023, S. 41 (44). 
106 W. Söfker, in: W. Ernst/W. Zinkahn/W. Bielenberg/ 
M. Krautzberger (Hrsg.), BauGB, 149. EL 2023, § 249 
Rn. 134. 
107 S. Wagner, Auswirkungen des Gesetzespakets zur 
Erhöhung und Beschleunigung des Ausbaus von 
Windenergieanlagen an Land auf die Planungspraxis 
nach BauGB und ROG, UPR 2023, S. 361 (365); Fach
kommission Städtebau und Ausschuss für Recht und 
Verfahren der Ministerkonferenz für Raumordnung, 
Arbeitshilfe zum Vollzug des Gesetzes zur Erhöhung 
und Beschleunigung des Ausbaus von Windenergiean
lagen an Land (sog. Wind-an-Land-Gesetz), 03.07.2023, 
S. 11, https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Re

Planerhaltungsvorschriften Rechtsschutz
suchende nicht unzumutbar in der Wahr
nehmung ihrer Rechte einschränken109. 
Eine Einschränkung der gerichtlichen Kon
trolle in Bezug auf jegliche Alternativenprü
fung im Rahmen der Abwägung dürfte da
her verfassungsrechtlich nicht unbedenk
lich sein. Ob sich die Rechtsprechung 
durch die Planerhaltungsvorschrift des 
§ 249 Abs. 6 S. 2 BauGB insoweit nicht doch 
in der Überprüfung von entsprechenden 
Plänen beschränken lässt, kann angesichts 
der unscharfen Formulierung des § 249 
Abs. 6 S. 2 BauGB allerdings auch nicht aus
geschlossen werden110. Jedenfalls ergeben 
sich auch aus der Planerhaltungsvorschrift 
des § 249 Abs. 6 S. 2 BauGB im Ergebnis 
keine von den allgemeinen Planungsvor
schriften abweichenden Anforderungen an 
die Qualität von Windenergiegebieten. 

c) Bedeutung der Regelung des überra
genden öffentlichen Interesses für den 
Ausbau der erneuerbaren Energien nach 
§ 2 EEG 2023 

Auch die Festschreibung des überragen
den öffentlichen Interesses für den Ausbau 
der erneuerbaren Energien im Bereich der 
Stromerzeugung gemäß § 2 EEG 2023 
könnte als gesetzliche Gewichtungsvor
gabe bzw. relativer Abwägungsvorrang die 
raumplanerische Abwägung beeinflussen 
und damit potenziell auch die planungs
rechtlichen Anforderungen an die Qualität 
der auszuweisenden Windenergiegebiete 
modifizieren. § 2 EEG 2023 hat folgenden 
Wortlaut: 

daktion/DE/Downloads/A/arbeitshilfe-wind-an-land-
gesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=8; B. Kümper, in: 
B. Wust/A. Rietzler/J. Wiemer (Hrsg.), Windenergie-
recht, 2025, § 1 Rn. 164. 
108 J. Stock, in: W. Ernst/W. Zinkahn/W. Bielenberg/ 
M. Krautzberger (Hrsg.), BauGB, 159. EL 2025, § 214 
Rn. 145 ff.; M. Uechtritz, in: W. Spannowsky/M. Uechtritz 
(Hrsg.), BeckOK BauGB, 25.10.2025, § 214 Rn. 15; N. Weg
ner, Ansätze zum Umgang mit Fehlern und zur Be
grenzung der Fehlerfolgen bei Windkonzentrationszo
nenplanungen, Würzburger Berichte zum Umwelte
nergierecht Nr. 39 vom 06.03.2019, S. 5 ff. 
109 B. Stüer, in: M. Hoppenberg/S. de Witt (Hrsg.), Hand
buch des öffentlichen Baurechts, 63. EL 2024, Rn. 1107; 
J. Stock, in: W. Ernst/W. Zinkahn/W. Bielenberg/ 
M. Krautzberger (Hrsg.), BauGB, 159. EL 2025, § 214 
Rn. 147. 
110 M. Kment, Eine neue Ära beim Ausbau von Wind
energieanlagen – Das aktuelle Wind-an-Land-Geset
zespaket in der Analyse, NVwZ 2022, S. 1153 (1158). 

https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Downloads/A/arbeitshilfe-wind-an-land-gesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=8
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Downloads/A/arbeitshilfe-wind-an-land-gesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=8
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Downloads/A/arbeitshilfe-wind-an-land-gesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=8
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„Die Errichtung und der Betrieb von Anla
gen sowie den dazugehörigen Nebenanla
gen liegen im überragenden öffentlichen 
Interesse und dienen der öffentlichen Ge
sundheit und Sicherheit. Bis die Stromer
zeugung im Bundesgebiet nahezu treib
hausgasneutral ist, sollen die erneuerbaren 
Energien als vorrangiger Belang in die je
weils durchzuführenden Schutzgüterabwä
gungen eingebracht werden. Satz 2 ist nicht 
gegenüber Belangen der Landes- und 
Bündnisverteidigung anzuwenden.“ 

Potenzielle Auswirkungen auf die raumpla
nerische Abwägung könnte die Vorschrift 
insoweit in zweierlei Hinsicht haben. Zum 
einen könnte § 2 EEG 2023 als in der plane
rischen Abwägung zu berücksichtigende 
gesetzliche Gewichtungsvorgabe prinzipiell 
die Ausweisung qualitativ höherwertiger 
Flächen fordern oder zumindest erleichtern 
(aa)). Zum anderen könnte § 2 EEG 2023 
dadurch, dass fachrechtliche Hemmnisse 
im Zulassungsverfahren über entspre
chende Ausnahmen oder Befreiungen 
leichter überwunden werden können, mit
telbar zu einer Vergrößerung der Potenzial
fläche führen (bb)).  

aa) Wirkung in der planerischen  
Abwägung 

§ 2 S. 1 EEG 2023 weist dem Ausbau der er
neuerbaren Energien ein überragendes öf
fentliches Interesse zu, dem ein entspre

 
111 Fachkommission Städtebau und Ausschuss für 
Recht und Verfahren der Ministerkonferenz für Raum
ordnung, Arbeitshilfe zum Vollzug des Gesetzes zur Er
höhung und Beschleunigung des Ausbaus von Wind
energieanlagen an Land (sog. Wind-an-Land-Gesetz), 
03.07.2023, S. 12, https://www.bundeswirtschaftsminis
terium.de/Redaktion/DE/Downloads/A/arbeitshilfe-
wind-an-land-gesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=8. 
112 Siehe auch A. von Weschpfennig, Die Bereitstellung 
der erforderlichen Flächen für die Energiewende als 
kommunale Aufgabe, in: M. Böhm/M. Ludwigs/T. Müller 
(Hrsg.), Die Rolle der Kommunen im klimapolitischen 
Regelungsverbund, 2026, S. 59 (75). Dafür etwa OVG 
Münster, Urt. v. 29.09.2022 – 7 D 71/19.NE, juris Rn. 49; 
J. Eh, Beschleunigung durch Priorisierung – Zum Po
tenzial der Neufassung des § 2 EEG für Windenergiean
lagen im Bauplanungsrecht, IR 2022, S. 279 (281); 
D. Benrath, Der Ausbau erneuerbarer Energien als vor
rangiger Belang in der Abwägung – Inhaltliche Kontu
ren für eine unscharfe Regelung, DVBI 2024, S. 403 
(406 ff.); J. Lennartz, Mehr als ein Rathschlag und weni
ger als ein Befehl?, DÖV 2024, S. 518 (521 ff.); S. Schla
cke/H. Wentzien/D. Römling, Beschleunigung der 
Energiewende: Ein gesetzgeberischer Paradigmen

chend hohes Gewicht in der planerischen 
Abwägung korrespondieren würde. Dar
über hinaus normiert § 2 S. 2 EEG 2023 ei
nen Abwägungsvorrang zugunsten erneu
erbarer Energien in den „jeweils durchzu
führenden Schutzgüterabwägungen“. Da 
das Mindestmaß der auszuweisenden Flä
chen für die Windenergienutzung den Pla
nungsträgern bereits durch die jeweiligen 
Flächenbeitragswerte bzw. Teilflächenziele 
vorgegeben ist111, könnte § 2 EEG 2023 vor 
allem bei der Auswahl der Flächen Wirkung 
entfalten. Indem § 2 EEG 2023 die überra
gend wichtige Bedeutung des Ausbaus der 
erneuerbaren Energien expliziert und da
mit mittelbar die Überwindung konfligie
render Belange erleichtert, könnte die Ge
wichtungsvorgabe insofern prinzipiell die 
Auswahl qualitativ höherwertiger Flächen 
fordern. Im Rahmen der planerischen Ein
schätzungs- und Bewertungsspielräume 
würde zugleich die Darlegungs- und Be
gründungslast für Flächenausweisungen 
gesenkt und für Nichtausweisungen von im 
Vergleich qualitativ hochwertigen Flächen 
umgekehrt erhöht werden. Ob § 2 EEG 2023 
auf gesamtplanerische Abwägungen der 
Raumordnung und Bauleitplanung gemäß 
§ 7 Abs. 2 S. 1 ROG bzw. § 1 Abs. 7 BauGB an
wendbar ist, wird in Verwaltungspraxis, 
Rechtsprechung und Literatur allerdings 
uneinheitlich beurteilt und ist bislang noch 
nicht abschließend geklärt112.  

Eine Anwendung des § 2 EEG 2023 im Rah
men von Planungsentscheidungen wirft je
denfalls Fragen auf113. Müsste der Erneuer

wechsel durch das Osterpaket?, NVwZ 2022, S. 1577 
(1579); R. Götze/G.-A. Koukakis, Die Auswirkungen des 
§ 2 EEG auf die Entscheidungsstrukturen des § 35 
Abs. 2 und 3 BauGB bei nicht privilegierten PV-Freiflä
chenanlagen, BauR 2025, S. 18 (22); T. Zorn, in: C. Theo
bald/J. Kühling (Hrsg.), Energierecht, 130. EL 2025, § 2 
Rn. 5; H.-G. Gierke, in: H. Brügelmann (Hrsg.), BauGB, 
127. EL 2023, § 5 Rn. 586–593. Dagegen S. Pernice-
Warnke, Schutzgüterabwägungen unter dem Einfluss 
von § 2 S. 2 EEG – umfassender Vorrang des Ausbaus 
erneuerbarer Energien als neues Soll?, NuR 2024, S. 665 
(666); B. Kümper, in: B. Wust/A. Rietzler/J. Wiemer 
(Hrsg.), Windenergierecht, 2025, § 2 Rn. 29; ebenso 
Fachkommission Städtebau und Ausschuss für 
Recht und Verfahren der Ministerkonferenz für Raum
ordnung, Arbeitshilfe zum Vollzug des Gesetzes zur Er
höhung und Beschleunigung des Ausbaus von Wind
energieanlagen an Land (sog. Wind-an-Land-Gesetz), 
03.07.2023, S. 12, https://www.bundeswirtschaftsminis
terium.de/Redaktion/DE/Downloads/A/arbeitshilfe-
wind-an-land-gesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=8. 
113 A. von Weschpfennig, Die Bereitstellung der erfor
derlichen Flächen für die Energiewende als kommu
nale Aufgabe, in: M. Böhm/M. Ludwigs/T. Müller (Hrsg.), 

https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Downloads/A/arbeitshilfe-wind-an-land-gesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=8
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Downloads/A/arbeitshilfe-wind-an-land-gesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=8
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Downloads/A/arbeitshilfe-wind-an-land-gesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=8
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Downloads/A/arbeitshilfe-wind-an-land-gesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=8
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Downloads/A/arbeitshilfe-wind-an-land-gesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=8
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Downloads/A/arbeitshilfe-wind-an-land-gesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=8
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bare-Energien-Belang auf sämtlichen Po
tenzialflächen mit einem überragend ho
hen Gewicht in die Abwägung eingestellt 
werden, so könnte dies zu einer unter Um
ständen extremen Übererfüllung des Aus
baubedarfs für erneuerbare Energien füh
ren. Insofern wäre es insbesondere verfas
sungsrechtlich nicht unproblematisch, die 
multipolare planerische Abwägung durch 
einfaches Recht dahingehend zu beschrän
ken, dass sich sämtliche anderen Belange 
in der planerischen Abwägung nur unter 
sehr hohen Hürden oder sogar nur in Aus
nahmefällen gegenüber dem Erneuerbare-
Energien-Belang durchsetzen können114. 
Hieraus dürfte folgen, dass § 2 EEG 2023 im 
Falle seiner Anwendbarkeit auf gesamtpla
nerische Abwägungen jedenfalls bereichs
spezifisch modifiziert werden müsste115. 

Für den Windbereich ließen sich die Flä
chenvorgaben des Windenergieflächenbe
darfsgesetzes insoweit als (partielle) Spezi
alregelungen auffassen. Dies lässt aber die 
Frage der Anwendung des § 2 EEG 2023 in
nerhalb der hiernach mindestens auszu
weisenden Flächenkulisse und damit des
sen Einfluss auf die Flächenqualität offen. 
Nach einem sehr weitreichenden Verständ
nis würde § 2 EEG 2023 durch das regelmä
ßige Einstellen des Windenergiebelangs als 
vorrangiger Belang bis zum Erreichen des 
(Teil-)Flächenziels prinzipiell die Auswahl 
der qualitativ besten Flächen fordern. Da
bei stünde der erleichterten Überwindung 
konfligierender Belange auf der einen Seite 
insbesondere auch eine erheblich gestei
gerte Begründungslast des Plangebers im 
Falle der Nichtausweisung höherwertiger 
Potenzialflächen auf der anderen Seite ge
genüber. Es spräche daher, auch vor dem 
Hintergrund der Systematik des Erneuer
bare-Energien-Gesetzes116, mehr dafür, die 
Anwendung des § 2 EEG 2023 in diesem 
Fall auf den strommengenbezogenen Aus
baubedarf der Windenergie im Plangebiet 

 

Die Rolle der Kommunen im klimapolitischen Rege
lungsverbund, 2026, S. 59 (75). 
114 Vgl. H.-G. Gierke, in: H. Brügelmann (Hrsg.), BauGB, 
80. EL 2011, § 1 Rn. 1554d. 
115 So auch A. von Weschpfennig, Die Bereitstellung der 
erforderlichen Flächen für die Energiewende als kom
munale Aufgabe, in: M. Böhm/M. Ludwigs/T. Müller 
(Hrsg.), Die Rolle der Kommunen im klimapolitischen 
Regelungsverbund, 2026, S. 59 (75). 
116 Vgl. oben B. II. 1.  
117 Vgl. hierzu C. III. 3. und C. III. 4. a) .  

zu begrenzen117. Dies beließe den Planungs
trägern, da der strommengenbezogene 
Ausbaubedarf der Windenergie insbeson
dere nicht quantitativ exakt angegeben 
werden kann und muss118, auch insoweit ei
nen gewissen Einschätzungs- und Bewer
tungsspielraum zur Höhergewichtung kon
fligierender Belange. Ungeachtet einer An
wendbarkeit des § 2 EEG 2023 auf planeri
sche Abwägungen besitzt der Windener
giebelang als Teilgehalt des Erneuerbare-
Energien-Belangs jedoch ein auch nach 
den allgemeinen planungsrechtlichen Vor
schriften zu berücksichtigendes überra
gend hohes materielles Gewicht, das ge
mäß § 2 Abs. 2 Nr. 6 S. 11 ROG auch unab
hängig hiervon in die Abwägung einge
stellt werden muss119. 

bb) Vergrößerung der Potenzialfläche 

Auswirkungen des § 2 EEG 2023 auf die 
Ausweisung von Windenergiegebieten 
könnten sich darüber hinaus vor allem mit
telbar ergeben, indem dieser die Potenzial
flächen dadurch vergrößert, dass fach
rechtliche Hemmnisse im Zulassungsver
fahren über entsprechende Ausnahmen 
oder Befreiungen leichter überwunden 
werden können. Grundsätzlich können nur 
solche Flächen als Windenergiegebiete 
ausgewiesen werden, auf denen Windener
gieanlagen voraussichtlich realisierbar 
sind120. Auch bereits im Rahmen der Abwä
gung ist die voraussichtliche Genehmi
gungsfähigkeit von Windenergieanlagen 
bei der Ausweisung von Windenergiegebie
ten als zentraler Faktor zu berücksichti
gen121. Denn je geringer die Genehmigungs
wahrscheinlichkeit ausfällt, desto geringer 
ist das für eine Ausweisung streitende Ge
wicht des Windenergiebelangs. Auf der Zu
lassungsebene kann § 2 EEG 2023 im Rah
men von Ermessens- und Abwägungsent
scheidungen unstrittig zu Erleichterungen 
führen122. Konkret können fachrechtliche 

118 Siehe unten C. III. 4. a) . 
119 Siehe dazu die Ausführungen oben C. II. 1. sowie un
ten C. III. 3.  
120 Siehe dazu unten D. II.  
121 S. Gatz, Die planerische Steuerung der Windenergie
nutzung in der Regional- und Flächennutzungspla
nung, DVBl 2017, S. 461 (467). 
122 F. Sailer/S. Militz, Das überragende öffentliche Inte
resse und die öffentliche Sicherheit nach § 2 EEG 2023, 
Würzburger Studien zum Umweltenergierecht Nr. 31 
vom 02.11.2023, passim. 
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Verbote, die der Genehmigung von Wind
energieanlagen auf bestimmten Flächen 
bislang entgegenstanden, nunmehr – so
fern vorhanden – über entsprechende Aus
nahmen oder Befreiungen rechtssicherer 
und damit leichter überwunden werden. 
Folglich können grundsätzlich auch solche 
Flächen als Windenergiegebiete ausgewie
sen werden, auf denen Windenergieanla
gen – mit Hilfe des § 2 EEG 2023 – (nur) im 
Wege einer Ausnahme oder Befreiung vo
raussichtlich genehmigt werden können. 
Somit können gegebenenfalls besonders 
windhöffige und für die Windenergienut
zung gut erschließbare Standorte, die bis
lang aufgrund bestimmter fachrechtlicher 
Verbote nicht für die Flächenausweisung in 
Betracht kamen, nunmehr grundsätzlich in 
Windenergiegebiete aufgenommen wer
den. Die durch § 2 EEG 2023 bewirkten Er
leichterungen auf der Zulassungsebene 
können damit den Gestaltungsspielraum 
der Planungsträger vergrößern und damit 
die Qualität der Flächenausweisungen ins
gesamt indirekt erhöhen. 

d) Bedeutung landesrechtlicher Klima
schutz- oder Erneuerbare-Energien-Aus
bauziele 

Grundsätzlich könnten sich auch aus den in 
den Landesklimaschutzgesetzen veranker
ten Klimaschutz- oder Erneuerbare-Ener
gien-Ausbauzielen, die in der Regel auch in 
Planungsentscheidungen zu berücksichti
gen sind, von den allgemeinen Vorschriften 
abweichende Vorgaben an die planerische 
Abwägung ergeben123. Die Landesklima
schutz- und Landesplanungsvorgaben sind 
in den verschiedenen Bundesländern nicht 
einheitlich ausgestaltet. Sie beinhalten zum 
Teil schlichte Berücksichtigungspflichten124, 
oftmals aber auch Gewichtungsvorgaben125 
in Bezug auf die Erreichung von Klima
schutzzielen bzw. den (dafür erforderlichen) 
Ausbau erneuerbarer Energien in der Pla
nung. Zwar bewirken zumindest entspre
chende landesrechtliche Gewichtungsvor

 
123 Grundsätzlich wäre auch eine Modifikation bzw. 
Konkretisierung der allgemeinen planungsrechtlichen 
Anforderungen durch die Berücksichtigungspflicht des 
§ 13 Abs. 1 S. 1 KSG auf Bundesebene denkbar, die er
gänzend zu fachrechtlichen Regelungen wie etwa des 
§ 2 Abs. 2 Nr. 6 S. 10 und 11 ROG zur Anwendung kommt 
(siehe: A. Guckelberger, Konturen des Berücksichti
gungsgebots des § 13 Abs. 1 S. 1 KSG, KlimR 2022, S. 294 
[298 f.]). Mit Blick auf die Ausweisung von Windener
giegebieten erscheint es allerdings wenig naheliegend, 

gaben, dass Klimaschutz- bzw. Erneuer
bare-Energien-Belang von den Planungs
trägern mit einem besonders hohen  
Gewicht in die planerische Abwägung ein
zustellen sind. Vergleichbar mit den Erwä
gungen zu § 2 EEG 2023 dürften sich aller
dings auch aus den landesrechtlichen Ge
wichtungsvorgaben keine wesentlich von 
den allgemeinen Anforderungen abwei
chenden Vorgaben an die Qualität der aus
zuweisenden Flächen ableiten lassen. 

III. Darstellung der abwägungs-
rechtlichen Anforderungen an die 
Qualität von Windenergiegebiets-
ausweisungen im Einzelnen 

Im Folgenden werden die abwägungs
rechtlichen Anforderungen an die Qualität 
von Windenergiegebieten, so wie sie sich 
im Ergebnis der vorstehenden Analyse er
geben, im Einzelnen dargestellt. Gemäß 
den allgemeinen abwägungsrechtlichen 
Maßgaben ist insoweit zwischen den Pha
sen der Einstellung (1.), Ermittlung (2.) und 
Gewichtung (3.) sowie der finalen Vor
nahme des planerischen Ausgleichs (4.) zu 
unterscheiden. 

1. Einstellung 

Bei der Aufstellung eines Raumordnungs
plans, der in Umsetzung der (Teil-)Flächen
ziele gemäß dem Windenergieflächenbe
darfsgesetz Windenergiegebiete ausweist, 
ist der Windenergiebelang in die planeri
sche Abwägung einzustellen. Der Wind
energiebelang ist dabei nicht bereits durch 
die rein flächenmäßigen Vorgaben des 
Windenergieflächenbedarfsgesetzes gewis
sermaßen abgegolten, sondern entfaltet in 
dieser weiterhin sein abwägungssteuern
des Gewicht. Dies ergibt sich aus den allge
meinen Vorschriften (§§ 2 Abs. 2 Nr. 6 S. 11, 3 

dass das Berücksichtigungsgebot des § 13 Abs. 1 S. 1 
KSG den nach Planungsrecht zu berücksichtigenden 
Klimaschutz- bzw. Windenergiebelang materiell we
sentlich anreichern kann (vgl. mit Blick auf die Bauleit
planung F. Shirvani, Klimaschutz als Abwägungsbe
lang in der Bauleitplanung, NVwZ 2025, S. 447 [449]). 
124 Siehe z. B. § 11 Abs. 2 S. 2 LPlG-BW. 
125 Siehe z. B. §§ 7, 22 KlimaG-BW. 



 

26 Planungsrechtliche Anforderungen an die Flächenqualität von Windenergiegebieten 

 

Abs. 1 Nr. 3, 4 Abs. 1 S. 1 Var. 2, 7 Abs. 2 S. 1 
ROG i. V. m. § 249 Abs. 6 S. 1 BauGB) und der 
Überlegung, dass der Windenergiebelang 
in der Lebenswirklichkeit erst über den 
nutzbaren Windstromertrag und nicht al
lein durch kartografische Darstellungen 
verwirklicht wird. Bis zur – erst vergleichs
weise spät einsetzenden (D.) – Grenze der 
planungsrechtlichen Erforderlichkeit 
könnte der Windenergiebelang seiner ho
hen Bedeutung zum Trotz von den Pla
nungsträgern ansonsten beliebig unterer
füllt werden, ohne dass sich diese hierfür 
abwägungsrechtlich rechtfertigen müss
ten. Planungskonzepte, die eine Einbezie
hung des Windenergiebelangs in die plane
rische Abwägung unterlassen, dürften sich 
daher kaum rechtfertigen lassen. Zumin
dest in Planungsräumen mit signifikanten 
qualitativen Potenzialunterschieden der in 
Betracht kommenden Windflächen dürfte 
dies implizieren, die Abwägung jedenfalls 
mittelbar an dessen realen Verwirkli
chungsperspektiven zu orientieren. 

2. Ermittlung 

Auch wenn sich der Windenergiebelang 
über den nutzbaren Windstrom definiert, 
lässt er sich für die Abwägung der Raum
planung regelmäßig nicht durch exakte 
quantitative Werte operationalisieren126. Er
forderlich ist vielmehr eine prognostische 
und in der Regel typisierende Ermittlung 
der realen Verwirklichungsperspektiven der 
Windenergie durch die Planungsträger, für 
die prinzipiell weite Einschätzungs- und 
Prognosespielräume bestehen. Gleichwohl 
sind die Planungsträger im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten gehalten, die im Plangebiet 
für die Nutzung der Windenergie in Be
tracht kommenden Flächen zu ermitteln 
und dabei diejenigen Faktoren zu erheben, 
die einen relevanten Einfluss auf den auf 
den Flächen potenziell erzeugbaren nutz
baren Windstrom besitzen. Letztere sind 
qualitativ sowie gegebenenfalls quantitativ 
zu beschreiben, um sie so für die Abwä

 
126 Siehe hierzu noch unten C. III. 4.  
127 BT-Drs. 20/2355, S. 34. 
128 Dazu BVerwG, Urt. v. 17.12.2002 – 4 C 15.01, BVerwGE 
117, 287 (290 f.) = NVwZ 2003, S. 733 (734); VGH Mann
heim, Urt. v. 09.06.2005 – 3 S 1545/04, ZfBR 2005, S. 691 
(694); T. Tyczewski, Konzentrationszonen für Windener
gieanlagen rechtssicher planen – Illusion oder Wirklich
keit?, BauR 2014, S. 934 (942 f.). 

gung aufzubereiten. Hierbei dürfte uner
heblich sein, ob ein Plangeber in Anleh
nung an die überkommene Tabuzonensys
tematik die gemäß dem Erforderlichkeits
gebot von vornherein nicht für die Wind
energie geeigneten Flächen zunächst aus
scheidet und auf die übrig bleibenden Flä
chen eine Potenzialanalyse legt oder beide 
Suchraster umgekehrt verschneidet oder 
aber eine gänzlich andere Planungsmetho
dik wählt. Konkrete Vorgaben hierzu will 
der Gesetzgeber nicht machen127 und 
dürfte dies im Übrigen auch nur unter 
Wahrung des Abwägungsgebots und der 
hieraus folgenden planerischen Spiel
räume. Die Planungsträger müssen hierbei 
allerdings darauf achten, dass gegebenen
falls doch nutzbare Flächen nicht vor
schnell aus dem Abwägungsvorgang aus
geschieden werden. So kann etwa unter 
Geltung von § 2 EEG 2023 die Erteilung 
fachrechtlicher Ausnahmen oder Befreiun
gen in Betracht kommen, was ein „Hinein
planen in eine gesicherte Befreiungslage“128 
erleichtern und die Einordnung entspre
chender Flächen als definitiv nicht für die 
Windenergie geeignet erschweren kann129. 

Oben wurden positive und negative Fakto
ren identifiziert, die einen Einfluss auf die 
auf bestimmten Flächen erzeugbare nutz
bare Windstrommenge haben130. Diese sind 
damit zugleich Kriterien für die Verwirkli
chungsperspektive des Windenergiebe
langs und von den Planungsträgern zu er
mitteln, soweit sie auf der jeweiligen Pla
nungsebene erkennbar und von Bedeu
tung sind. Da die entsprechenden Ermitt
lungen und Prognosen in der Praxis vor
nehmlich auf Ebene der Regionalplanung 
vorgenommen werden, haben deren ebe
nenspezifische Erkennbarkeit und Relevanz 
eine besondere Bedeutung für die jeweili
gen abwägungsrechtlichen Anforderun
gen131. Die damit korrespondierende Ermitt
lungstiefe und -dichte132 ist stark von den 
Umständen des Einzelfalls und den regio
nalen Besonderheiten abhängig. Sie kann 

129 Siehe oben C. II. 2. c) bb). 
130 Oben B. II. 2.  
131 Vgl. oben C. I. 2.  
132 Vgl. hierzu M. Beckmann, in: B. Stüer/M. Beckmann 
(Hrsg.), Handbuch des Bau- und Fachplanungsrechts, 
6. Aufl. 2025, Rn. 613. 
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daher im Folgenden jeweils nur in den 
Grundzügen skizziert werden. 

a) Positive Einflussfaktoren auf die Qualität 
von Windenergiegebieten 

aa) Windhöffigkeit 

Die potenziell erzeugbare nutzbare Wind
strommenge wird zunächst maßgeblich 
von den vorherrschenden Windverhältnis
sen (der Windhöffigkeit) im Plangebiet be
einflusst. Die entsprechenden Daten sind 
den Planungsträgern in aller Regel in ei
nem für die Raumplanung ausreichenden 
Maßstab über Windkarten oder -atlanten 
zugänglich133. Eine allgemeine, ihre relative 
Eignung anhand der Windhöffigkeit ermit
telnde Potenzialanalyse der im Plangebiet 
in Frage kommenden Standorte dürfte den 
Planungsträgern daher regelmäßig mög
lich sein. Abwägungsrechtlich geboten 
dürfte diese insbesondere dann sein, wenn 
insoweit innerhalb des Planungsraums sig
nifikante Qualitätsunterschiede der in Be
tracht kommenden Flächen bestehen. Hie
rauf aufsetzend können dann weitere posi
tive wie negative Auswahlkriterien ange
legt und ermittelt werden.  

bb) Netzanbindung bzw. Vorhandensein 
lokaler Abnehmer 

Solange der Strom weder in ein Stromnetz 
eingespeist noch vor Ort abgenommen wer
den kann, kann in einem Windenergiegebiet 
kein nutzbarer Windstrom erzeugt werden. 
Die Netzanbindung bzw. das Vorhandensein 
lokaler Abnehmer sind daher ebenfalls ein 
entscheidender Faktor für die Flächenquali
tät. Qualitätskritisch werden fehlende Ein
speise- oder Abnahmemöglichkeiten aller
dings erst, wenn der Strommengenbeitrag 
des betreffenden Windenergiegebiets für das 
Erreichen der Ausbauziele des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes benötigt wird. Die Aus
bauziele und Ausbaupfade des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes gehen von einem sukzes
siven und stetigen Ausbau der Windenergie 
bis zum Zieljahr 2040 aus (vgl. §§ 4, 4a EEG 

 
133 Vgl. S. Gatz/T. Tyczewski/A. Baars, Regenerative 
Energien in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 
4. Aufl. 2024, Rn. 168. 
134 Näher zum Ganzen T. Klarmann/A. Anapyanova, Der 
rechtliche Rahmen des Netzanschlusses von Erneuer
bare-Energien-Anlagen, Würzburger Berichte zum 
Umweltenergierecht Nr. 60 vom 22.10.2025, S. 9 ff. 

2023 sowie die Ausschreibungsvolumina 
nach § 28 EEG 2023), während die Flächen
ausweisungen bereits bis Ende 2027 
und/oder spätestens bis Ende 2032 erfolgen 
müssen. Eine Netzanbindung oder lokale Ab
nehmer müssen daher noch nicht zwingend 
zum Zeitpunkt der Ausweisung jedes einzel
nen Windenergiegebiets vorhanden sein, 
sondern können je nach Planungssituation 
auch erst mit einem zeitlichen Nachlauf von 
mehreren Jahren hinzutreten, ohne dass sich 
dies auf die Flächenqualität auswirken würde. 
Für die korrespondierenden Ermittlungsbe
mühungen der Planungsträger dürften vor 
diesem Hintergrund die folgenden Leitlinien 
maßgeblich sein: 

Anlagenbetreiber haben grundsätzlich ei
nen Anspruch auf unverzüglichen und vor
rangigen Netzanschluss nach § 8 EEG 2023 
sowie zudem auf unverzügliche vorrangige 
physikalische Abnahme des gesamten 
Stroms gemäß § 11 EEG 2023. Dieser An
spruch wird ferner durch einen Anspruch 
aus § 12 EEG 2023 auf die Optimierung, Ver
stärkung und den Ausbau des Netzes flan
kiert, soweit der Netzausbau für den Netz
betreiber wirtschaftlich zumutbar ist134. Der 
hierin zum Ausdruck kommende Grundsatz 
(„Der Netzanschluss folgt dem Anlagenzu
bau.“135) gilt allerdings zunächst nur in 
schuldrechtlicher Hinsicht gegenüber dem 
jeweiligen Netzbetreiber. Die tatsächliche 
und zeitnahe Umsetzung der Ansprüche 
auf unverzüglichen und vorrangigen Netz
anschluss und Netzzugang hängt in der 
Praxis jedoch von den Kapazitäten des Ver
teilernetzes und insbesondere von dem zu
künftigen Netzausbau sowie dessen wirt
schaftlicher Zumutbarkeit ab, so dass das 
Ob sowie der Zeitpunkt von deren Erfül
lung oft nur schwer zu prognostizieren 
sind. Zudem kann auch der Umfang not
wendiger Netzanschlussleitungen, die 
durch die Anlagenbetreiber zu errichten 
sind, stark differieren. Bei sehr langen An
schlussleitungen können Projekte unwirt
schaftlich sein und dann möglicherweise 
nicht realisiert werden. Insgesamt kann der 
Zeitraum zwischen Errichtung der Anlage 

135 Siehe hierzu A.-M. Grüner/F. Sailer, Das EEG als In
strument des Bundes zur räumlichen Steuerung der 
erneuerbaren Energien – zugleich ein Beitrag zur Dis
kussion um eine Energiefachplanung, ZNER 2016, S. 122 
(123). 
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und dem Zeitpunkt, ab dem eine vollstän
dige Einspeisung der Strommengen mög
lich ist, weit auseinanderfallen, wenn in ei
nem Gebiet Maßnahmen des Netzausbaus 
oder der Errichtung von Netzanschlusslei
tungen erforderlich sind. Aktuell reichen 
die Netzkapazitäten insbesondere des Ver
teilernetzes oftmals nicht aus und erweist 
sich der Netzanschluss derzeit als „Fla
schenhals der Energiewende“136.  

Den Aspekt der Netzanbindung können die 
Planungsträger aber wie jedes Abwägungs
kriterium nur im Rahmen ihrer Erkenntnis- 
und Prognosemöglichkeiten ermitteln137. 
Da Netzbetreiber, auch wenn sich diese oft 
(auch) in öffentlicher Trägerschaft befin
den, privatrechtsförmig organisiert sind, 
handelt es sich bei ihnen nicht um öffentli
che Stellen im Sinne von § 3 Abs. 1 Nr. 5 
i. V. m. § 9 Abs. 1 S. 1 ROG138. Sie sind folglich 
nicht nach § 9 Abs. 1 S. 2, S. 3 ROG zu Aus
künften gegenüber den Planungsträgern 
verpflichtend aufzufordern. Erkenntnisse 
über die Netzauslastung und den geplan
ten Netzausbau können die Planungsträger 
jedoch zunächst mittels des Netzausbau
plans gemäß § 14d EnWG für das Elektrizi
tätsverteilernetz bzw. des Netzentwick
lungsplans gemäß § 12b EnWG für das 
Übertragungsnetz erlangen139. Ferner kön
nen die Betreiber von Übertragungs- und 
Verteilernetzen im Rahmen des Planauf
stellungsverfahrens von den Raumord
nungsbehörden auf freiwilliger Basis invol
viert werden140. In der Praxis erfolgt demge
mäß vor der Ausweisung von Windenergie
gebieten vielfach eine Abstimmung der 

 
136 Siehe hierzu T. Klarmann/A. Anapyanova, Der recht
liche Rahmen des Netzanschlusses von Erneuerbare-
Energien-Anlagen, Würzburger Berichte zum Umwel
tenergierecht Nr. 60 vom 22.10.2025. 
137 Siehe auch M. Koch/M. Vogel/S. Schütte/S. Hoesch/ 
S. Krieger/D. Bauknecht/J. Kälble, Beschleunigung des 
Windenergieausbaus in Baden-Württemberg, 
18.02.2025, S. 49, https://www.oeko.de/publikation/be
schleunigung-des-windenergieausbaus-in-baden-
wuerttemberg/. 
138 P. Runkel, in: W. Spannowsky/P. Runkel/K. Goppel 
(Hrsg.), ROG, 2. Aufl. 2018, § 3 Rn. 90; B. Kümper, in: 
M. Kment (Hrsg.), ROG, 2. Aufl. 2026, § 3 Rn. 105. 
139 Siehe hierzu J. Senders/N. Wegner, Die Bedarfspla
nung von Energienetzinfrastrukturen, EnWZ 2021, 
S. 243 (243 ff., 252). 
140 Siehe auch M. Koch/M. Vogel/S. Schütte/S. Hoesch/ 
S. Krieger/D. Bauknecht/J. Kälble, Beschleunigung des 
Windenergieausbaus in Baden-Württemberg, 

Raumordnungsbehörden mit den Betrei
bern der Übertragungs- und Verteilernetze 
jedenfalls der 110-Kilovolt-Ebene141. Die von 
den Planungsträgern hierüber zu erlangen
den Informationen tragen jedoch stets ei
nen stark prognostischen Charakter. In Be
zug auf den zukünftigen Netzanschluss 
und insbesondere Netzausbau, zumindest 
wenn diese nicht in absehbarer Zeit erfol
gen, und auf Fragen der wirtschaftlichen 
Zumutbarkeit142 werden nicht selten Gren
zen der Erkenntnis- und Prognosefähigkeit 
erreicht. Die Planungsträger müssen dieses 
Abwägungskriterium wie alle anderen rele
vanten Abwägungskriterien demnach zwar 
im Rahmen ihrer Abwägung berücksichti
gen, besitzen insofern aber erhebliche Ein
schätzungs-, Bewertungs- und Prognose
spielräume. In die Betrachtung einstellen 
können sie beispielsweise auch, dass die 
konzentrierende Wirkung der Windener
giegebietsausweisungen in Verbindung 
mit § 249 Abs. 2 BauGB den Netzbetreibern 
ihrerseits eine Grundlage für ihre Netzaus
bauplanung gibt. Mit Blick auf den für das 
Erreichen der Ausbauziele des Erneuer
bare-Energien-Gesetzes angesetzten Zeit
horizont ist es ihnen daher im Ergebnis je
denfalls nicht prinzipiell verwehrt, Wind
energiegebiete auf dieser unsicheren Prog
nosegrundlage auszuweisen und dabei von 
einem zukünftig erfolgenden Netzan
schluss auszugehen. Insbesondere in Regi
onen mit ohnehin vergleichsweise gerin
gem Flächenpotenzial können und müssen 
die Planungsträger vor dem geschilderten 
Hintergrund auf den fachrechtlichen Me
chanismus vertrauen. 

18.02.2025, S. 49, https://www.oeko.de/publikation/be
schleunigung-des-windenergieausbaus-in-baden-
wuerttemberg/. 
141 So das Ergebnis eines mit etwa 30 Planerinnen und 
Planern durchgeführten Online-Workshops der Stif
tung Umweltenergierecht am 07.07.2025 sowie eines 
weiteren Austausches mit Verteilernetzbetreibern. Vgl. 
aus der Planungspraxis ferner Begründung Teilfort
schreibung Windenergie des Regionalplans Heilbronn-
Franken 2020 im Zuge der Regionalen Planungsoffen
sive Erneuerbare Energien, Juli 2024, S. 3 (mit Fn. 5), 
https://www.rvhnf.de/files/content/Download/RP-Aen
derungen/TFS-Windenergie/RVHNF_TF-Wind2_Begru
endung_Anlage-B-zur-Satzung.pdf. 
142 Vgl. hierzu C. König, in: F. J. Säcker/M. Appel/O. Koch/ 
M. Ludwigs (Hrsg.), BeckOGK Energierecht, 15.04.2024, 
§ 12 EEG 2023 Rn. 87 ff. 

https://www.oeko.de/publikation/beschleunigung-des-windenergieausbaus-in-baden-wuerttemberg/
https://www.oeko.de/publikation/beschleunigung-des-windenergieausbaus-in-baden-wuerttemberg/
https://www.oeko.de/publikation/beschleunigung-des-windenergieausbaus-in-baden-wuerttemberg/
https://www.oeko.de/publikation/beschleunigung-des-windenergieausbaus-in-baden-wuerttemberg/
https://www.oeko.de/publikation/beschleunigung-des-windenergieausbaus-in-baden-wuerttemberg/
https://www.oeko.de/publikation/beschleunigung-des-windenergieausbaus-in-baden-wuerttemberg/
https://www.rvhnf.de/files/content/Download/RP-Aenderungen/TFS-Windenergie/RVHNF_TF-Wind2_Begruendung_Anlage-B-zur-Satzung.pdf
https://www.rvhnf.de/files/content/Download/RP-Aenderungen/TFS-Windenergie/RVHNF_TF-Wind2_Begruendung_Anlage-B-zur-Satzung.pdf
https://www.rvhnf.de/files/content/Download/RP-Aenderungen/TFS-Windenergie/RVHNF_TF-Wind2_Begruendung_Anlage-B-zur-Satzung.pdf
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cc) Günstigkeit von Untergrund und  
Topografie 

Die Günstigkeit von Untergrund und Topo
grafie, die von Aspekten wie z. B. der Bo
denbeschaffenheit, Hangneigung, dem 
Vorkommen kleinräumiger Gewässer, Be
waldung etc. abhängt und insbesondere in 
Mittelgebirgsregionen ein wichtiger Stand
ortfaktor ist, lässt sich von der Regionalpla
nung vergleichsweise gut ermitteln. Für de
tailliertere Informationen, die sich nicht oh
nehin aus vorhandenem Kartenmaterial 
oder verfügbaren GIS-Daten ergeben, kann 
hierzu regelmäßig auf Daten von Fachbe
hörden wie etwa geologischen Landes
diensten etc. zurückgegriffen werden143. Vi
siert der Planungsträger eine Fläche für die 
Ausweisung eines Windenergiegebiets an, 
ist die betreffende Standortqualität im Be
darfsfall näher zu untersuchen, sofern eine 
hinreichend verlässliche Beurteilung nicht 
bereits auf Grundlage der ohnehin vorhan
denen Daten möglich ist144. 

dd) Erschließbarkeit 

Die Erschließbarkeit des Standorts, na
mentlich mit Blick auf die erforderlichen 
Zuwegungen, hängt stark mit den zuvor 
behandelten Aspekten der Untergrundbe
schaffenheit und Topografie zusammen 
und kann von den Planungsträgern daher 
in deren Rahmen (mit)ermittelt werden. Sie 
ist ebenfalls in Mittelgebirgsregionen mit 
vielen Berg- und Waldstandorten ein be
deutsamer Aspekt145. Soweit die Erschließ
barkeit mittelbar auch davon abhängt, ob 
die Verkehrsinfrastruktur in der näheren 
und weiteren Umgebung des Standorts für 
die benötigten Schwerlasttransporte aus
reicht, stößt die Regionalplanung hier frei

 
143 Vgl. hierzu 2. Sachlicher Teilplan „Windenergie“ Mit
telthüringen Entwurf Anlage 1 – Kriterienkatalog Be
schluss Nr. PLV 39/08/23, 12.12.2023, S. 30 f., https://regi
onalplanung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Mit
telthueringen/Dokumente/RPM-Aend14plus/RPM14-
04-2STPW-1Bet/RPM14-2STP-1Bet-04-Anl1-KritKat.pdf. 
144 Vgl. 2. Sachlicher Teilplan „Windenergie“ Mittelthü
ringen Entwurf Anlage 1 – Kriterienkatalog Beschluss 
Nr. PLV 39/08/23, 12.12.2023, S. 30 f., https://regionalpla
nung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Mit
telthueringen/Dokumente/RPM-Aend14plus/RPM14-
04-2STPW-1Bet/RPM14-2STP-1Bet-04-Anl1-KritKat.pdf. 
145 Vgl. auch hierzu 2. Sachlicher Teilplan „Windenergie“ 
Mittelthüringen Entwurf Anlage 1 – Kriterienkatalog 
Beschluss Nr. PLV 39/08/23, 12.12.2023, S. 31, https://regi
onalplanung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Mit
telthueringen/Dokumente/RPM-Aend14plus/RPM14-
04-2STPW-1Bet/RPM14-2STP-1Bet-04-Anl1-KritKat.pdf. 

lich an die Grenzen ihrer Erkenntnismög
lichkeiten. Sollte sich herausstellen, dass 
ein ausgewiesenes Windenergiegebiet 
dauerhaft nicht erschlossen werden kann, 
weil etwa eine Ortsdurchfahrt auf der ein
zig möglichen Straßenverbindung zu dem 
Gebiet von Schwerlasttransporten nicht 
passiert werden kann, kann allerdings eine 
Vollzugsunfähigkeit und damit eine Un
wirksamkeit der Gebietsausweisung auf
grund eines Verstoßes gegen das pla
nungsrechtliche Erforderlichkeitsgebot ge
geben sein146. 

ee) Privatrechtliche Flächenverfügbar
keit 

Die privatrechtliche Flächensicherung, die 
auch von Fragen der Akzeptanz vor Ort ab
hängt, ist ein entscheidender und nicht sel
ten kritischer Faktor für die Realisierung 
von Windenergieprojekten147. Im Grundsatz 
handelt es sich bei Flächenausweisungen 
der Raumplanung um Angebotsplanung, 
deren in aller Regel von privaten Investiti
onsentscheidungen abhängige Verwirkli
chung öffentlich-rechtlich nicht gesichert 
ist148. Auf der anderen Seite sind die Pla
nungsträger verpflichtet, neben den öffent
lichen auch die betroffenen privaten Be
lange in die Abwägung einzubeziehen (§ 7 
Abs. 2 S. 1 ROG, § 1 Abs. 7 BauGB), was eine 
Planung, die sich den Nutzungsvorstellun
gen der betroffenen Grundstückseigentü
mer von vornherein verschließt, verbietet149. 
Letztere sind ganz allgemein entscheidend 
für die faktischen Verwirklichungsaussich
ten der festgelegten Nutzungen und daher 
von den Planungsträgern auch deshalb im 
Rahmen der Abwägung zu berücksichti
gen. Aufgrund ihres Charakters als überört

146 Zum Erforderlichkeitsgebot siehe unten D.  
147 Vgl. M. Koch/M. Vogel/S. Schütte/S. Hoesch/S. Krie
ger/D. Bauknecht/J. Kälble, Beschleunigung des Wind
energieausbaus in Baden-Württemberg, 18.02.2025, 
S. 45 f., https://www.oeko.de/publikation/beschleuni
gung-des-windenergieausbaus-in-baden-wuerttem
berg/. 
148 Siehe nur P. Runkel, Kennzeichen und Besonderhei
ten des deutschen Planungsrechts, ZUR 2021, S. 651 
(656). 
149 Vgl. BVerwG, Urt. v. 19.07.2001 – 4 C 4/00, NVwZ 2002, 
S. 476 (478 f.); BVerwG, Urt. v. 16.04.2015 – 4 CN 6/14, 
NVwZ 2015, S. 1540 (1541); R. Hendler, Verwaltungsge
richtliche Normenkontrolle Privater gegen Raumord
nungs- und Flächennutzungspläne, NuR 2004, S. 485 
(488). 

https://regionalplanung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Mittelthueringen/Dokumente/RPM-Aend14plus/RPM14-04-2STPW-1Bet/RPM14-2STP-1Bet-04-Anl1-KritKat.pdf
https://regionalplanung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Mittelthueringen/Dokumente/RPM-Aend14plus/RPM14-04-2STPW-1Bet/RPM14-2STP-1Bet-04-Anl1-KritKat.pdf
https://regionalplanung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Mittelthueringen/Dokumente/RPM-Aend14plus/RPM14-04-2STPW-1Bet/RPM14-2STP-1Bet-04-Anl1-KritKat.pdf
https://regionalplanung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Mittelthueringen/Dokumente/RPM-Aend14plus/RPM14-04-2STPW-1Bet/RPM14-2STP-1Bet-04-Anl1-KritKat.pdf
https://regionalplanung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Mittelthueringen/Dokumente/RPM-Aend14plus/RPM14-04-2STPW-1Bet/RPM14-2STP-1Bet-04-Anl1-KritKat.pdf
https://regionalplanung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Mittelthueringen/Dokumente/RPM-Aend14plus/RPM14-04-2STPW-1Bet/RPM14-2STP-1Bet-04-Anl1-KritKat.pdf
https://regionalplanung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Mittelthueringen/Dokumente/RPM-Aend14plus/RPM14-04-2STPW-1Bet/RPM14-2STP-1Bet-04-Anl1-KritKat.pdf
https://regionalplanung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Mittelthueringen/Dokumente/RPM-Aend14plus/RPM14-04-2STPW-1Bet/RPM14-2STP-1Bet-04-Anl1-KritKat.pdf
https://regionalplanung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Mittelthueringen/Dokumente/RPM-Aend14plus/RPM14-04-2STPW-1Bet/RPM14-2STP-1Bet-04-Anl1-KritKat.pdf
https://regionalplanung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Mittelthueringen/Dokumente/RPM-Aend14plus/RPM14-04-2STPW-1Bet/RPM14-2STP-1Bet-04-Anl1-KritKat.pdf
https://regionalplanung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Mittelthueringen/Dokumente/RPM-Aend14plus/RPM14-04-2STPW-1Bet/RPM14-2STP-1Bet-04-Anl1-KritKat.pdf
https://regionalplanung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Mittelthueringen/Dokumente/RPM-Aend14plus/RPM14-04-2STPW-1Bet/RPM14-2STP-1Bet-04-Anl1-KritKat.pdf
https://www.oeko.de/publikation/beschleunigung-des-windenergieausbaus-in-baden-wuerttemberg/
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https://www.oeko.de/publikation/beschleunigung-des-windenergieausbaus-in-baden-wuerttemberg/
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liche rahmensetzende Planung und wegen 
des nur vergleichsweise groben Rasters der 
raumordnerischen Abwägung kann sich die 
Regionalplanung dabei aber regelmäßig 
darauf beschränken, private Belange in ei
ner pauschalen, typisierenden Art und 
Weise als Gruppenbelange zu berücksichti
gen, es sei denn, eine spezifische Betroffen
heit der privaten Belange Einzelner drängt 
sich auf150. 

Nähere Erkenntnisse hierzu können die Pla
nungsträger grundsätzlich im Beteiligungs
verfahren nach § 9 ROG, § 3 BauGB gewin
nen, über das hinaus auch gezielte Kontakt
aufnahmen mit betroffenen Grundstücksei
gentümern oder Projektierern möglich 
sind151. Ob sodann bei noch ungesicherten 
Flächen die erforderlichen Pachtverträge 
zwischen Grundstückseigentümerinnen/-ei
gentümern und Vorhabenträgern abge
schlossen werden können, kann jedoch von 
den Planungsträgern weder beeinflusst 
noch konkret vorhergesagt werden. Die 
diesbezüglichen privaten Willensent
schlüsse werden unter anderem von Ge
sichtspunkten der Akzeptanz und der ver
traglichen Preisgestaltung beeinflusst, die 
jeweils einer Eigenlogik und Eigendynamik 
unterliegen und daher von den Planungs
trägern kaum verlässlich prognostiziert wer
den können152. Die Ermittlungsbemühun
gen der Planungsträger werden sich vor 
diesem Hintergrund im Wesentlichen auf 

 
150 Siehe BVerwG, Urt. v. 19.07.2001 – 4 C 4/00, NVwZ 
2002, S. 476 (479); VGH Mannheim, Urt. v. 10.02.2016 – 8 
S 1477/15, BeckRS 2016, 51400 Rn. 63; S. Gatz/T. Ty
czewski/A. Baars, Regenerative Energien in der Verwal
tungs- und Gerichtspraxis, 4. Aufl. 2024, Rn. 141, 259 ff. 
151 Siehe K. Werner/W. Würfel, Die Grundstücksverfüg
barkeit in der Bauleitplanung – speziell bei der Kon
zentrationsflächenplanung für Windkraftanlagen, 
NVwZ 2013, S. 263 (264). 
152 Siehe S. Gatz/T. Tyczewski/A. Baars, Regenerative 
Energien in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 
4. Aufl. 2024, Rn. 141; siehe auch W. Söfker/M. Kment, in: 
W. Ernst/W. Zinkahn/W. Bielenberg/M. Krautzberger 
(Hrsg.), BauGB, 156. EL 2024, § 35 Rn. 354: „Die Verfüg
barkeit von Grundstücken zu bestimmten Konditionen 
ist wie im Allgemeinen nicht Gegenstand baupla
nungsrechtlicher Zulässigkeitsregeln.“ 
153 Siehe auch BVerwG, Urt. v. 24.01.2008 – 4 CN 2/07, 
NVwZ 2008, S. 559 (560); ferner K. Werner/W. Würfel, 
Die Grundstücksverfügbarkeit in der Bauleitplanung – 
speziell bei der Konzentrationsflächenplanung für 
Windkraftanlagen, NVwZ 2013, S. 263 (265). 
154 Vgl. etwa 2. Sachlicher Teilplan „Windenergie“ Mit
telthüringen Entwurf Anlage 1 – Kriterienkatalog Be
schluss Nr. PLV 39/08/23, 12.12.2023, S. 3, https://regio
nalplanung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Mit
telthueringen/Dokumente/RPM-Aend14plus/RPM14-

Evidenzkriterien beschränken müssen. Er
langen sie im Beteiligungsverfahren oder 
auf anderem Wege Kenntnis von fehlenden 
Verwirklichungsabsichten der Grundstücks
eigentümerinnen/-eigentümer in dem 
Windenergiegebiet oder drängt sich die 
dauerhaft fehlende privatrechtliche Flä
chenverfügbarkeit anderweitig auf, ist dies 
als Negativkriterium für die Flächenauswei
sung zu werten153. Umgekehrt kann es als 
Gunstkriterium gewertet werden, wenn 
Projektierer Flächen bereits gesichert ha
ben154. Jenseits dessen ist der Faktor privat
rechtliche Flächensicherung nicht eigen
ständig in der Abwägungsentscheidung an
zusetzen und können die Planungsträger 
insoweit auf die marktlichen Mechanismen 
vertrauen155. 

ff) Größe und Zuschnitt des Windener
giegebiets  

Die Größe und der Zuschnitt der Windener
giegebiete und die (auch) von diesen Fak
toren beeinflusste Flächeneffizienz können 
von den Regionalplanungsträgern auf 
Grundlage der verfügbaren Karten und GIS-
Daten grundsätzlich mit hoher Genauigkeit 
betrachtet und festgelegt werden. Die 
Raumordnung ist zwar grundsätzlich nicht 
auf parzellenscharfe Festlegungen ange
legt156. Gerade in Bezug auf die Windener
gieplanung ist ein raumplanerischer Rege
lungszugriff mit einer im Rahmen der Maß

04-2STPW-1Bet/RPM14-2STP-1Bet-04-Anl1-KritKat.pdf; 
Sachliches Teilprogramm Windenergie für den Groß
raum Braunschweig – Entwurf 2025, erste Offenlage 
Begründung, S. 51, https://www.regionalverband-
braunschweig.de/fileadmin/user_upload/in
halte/50_Seiteninhalte/1_Region_Raum/Teil
prog_Wind2025/ErsteOffenlage/Begruendung.pdf; Re
gionales Raumordnungsprogramm Region Hannover – 
Sachliches Teilprogramm Windenergie 2025: Begrün
dung/Erläuterung zur Beschreibenden Darstellung, 
14.08.2025, S. 101, https://www.hannover.de/Media/01-
DATA-Neu/Downloads/Region-Hannover/Raumord
nung/Sachl.-Teilprogramm-Windenergie-2025/Anlage-
3-zu-BD-3577-V. 
155 Siehe explizit 2. Sachlicher Teilplan „Windenergie“ 
Mittelthüringen Entwurf Anlage 1 – Kriterienkatalog 
Beschluss Nr. PLV 39/08/23, 12.12.2023, S. 3, https://regio
nalplanung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Mit
telthueringen/Dokumente/RPM-Aend14plus/RPM14-
04-2STPW-1Bet/RPM14-2STP-1Bet-04-Anl1-KritKat.pdf. 
156 Siehe A. Milstein, Zur Frage einer Entschädigung 
nach § 42 Absatz 1 BauGB bei der Aufhebung einer 
raumordnerischen Konzentrationszone, DVBl 2016, 
S. 755 (759); P. Runkel, in: W. Spannowsky/P. Runkel/ 
K. Goppel (Hrsg.), ROG, 2. Aufl. 2018, § 3 Rn. 28, 33. 

https://regionalplanung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Mittelthueringen/Dokumente/RPM-Aend14plus/RPM14-04-2STPW-1Bet/RPM14-2STP-1Bet-04-Anl1-KritKat.pdf
https://regionalplanung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Mittelthueringen/Dokumente/RPM-Aend14plus/RPM14-04-2STPW-1Bet/RPM14-2STP-1Bet-04-Anl1-KritKat.pdf
https://regionalplanung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Mittelthueringen/Dokumente/RPM-Aend14plus/RPM14-04-2STPW-1Bet/RPM14-2STP-1Bet-04-Anl1-KritKat.pdf
https://regionalplanung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Mittelthueringen/Dokumente/RPM-Aend14plus/RPM14-04-2STPW-1Bet/RPM14-2STP-1Bet-04-Anl1-KritKat.pdf
https://www.regionalverband-braunschweig.de/fileadmin/user_upload/inhalte/50_Seiteninhalte/1_Region_Raum/Teilprog_Wind2025/ErsteOffenlage/Begruendung.pdf
https://www.regionalverband-braunschweig.de/fileadmin/user_upload/inhalte/50_Seiteninhalte/1_Region_Raum/Teilprog_Wind2025/ErsteOffenlage/Begruendung.pdf
https://www.regionalverband-braunschweig.de/fileadmin/user_upload/inhalte/50_Seiteninhalte/1_Region_Raum/Teilprog_Wind2025/ErsteOffenlage/Begruendung.pdf
https://www.regionalverband-braunschweig.de/fileadmin/user_upload/inhalte/50_Seiteninhalte/1_Region_Raum/Teilprog_Wind2025/ErsteOffenlage/Begruendung.pdf
https://www.hannover.de/Media/01-DATA-Neu/Downloads/Region-Hannover/Raumordnung/Sachl.-Teilprogramm-Windenergie-2025/Anlage-3-zu-BD-3577-V
https://www.hannover.de/Media/01-DATA-Neu/Downloads/Region-Hannover/Raumordnung/Sachl.-Teilprogramm-Windenergie-2025/Anlage-3-zu-BD-3577-V
https://www.hannover.de/Media/01-DATA-Neu/Downloads/Region-Hannover/Raumordnung/Sachl.-Teilprogramm-Windenergie-2025/Anlage-3-zu-BD-3577-V
https://www.hannover.de/Media/01-DATA-Neu/Downloads/Region-Hannover/Raumordnung/Sachl.-Teilprogramm-Windenergie-2025/Anlage-3-zu-BD-3577-V
https://regionalplanung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Mittelthueringen/Dokumente/RPM-Aend14plus/RPM14-04-2STPW-1Bet/RPM14-2STP-1Bet-04-Anl1-KritKat.pdf
https://regionalplanung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Mittelthueringen/Dokumente/RPM-Aend14plus/RPM14-04-2STPW-1Bet/RPM14-2STP-1Bet-04-Anl1-KritKat.pdf
https://regionalplanung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Mittelthueringen/Dokumente/RPM-Aend14plus/RPM14-04-2STPW-1Bet/RPM14-2STP-1Bet-04-Anl1-KritKat.pdf
https://regionalplanung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Mittelthueringen/Dokumente/RPM-Aend14plus/RPM14-04-2STPW-1Bet/RPM14-2STP-1Bet-04-Anl1-KritKat.pdf
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stäblichkeit der Raumordnung vergleichs
weise hohen Genauigkeit allerdings ohne
hin geboten157. In der Planungspraxis wei
sen aktuelle Regionalpläne zum Teil Wind
energiegebiete mit einer Fläche von unter 
einem Hektar aus158, was die insoweit beste
henden (Fein-)Steuerungsmöglichkeiten 
belegt. 

b) Negative Einflussfaktoren auf die Quali
tät von Windenergiegebieten 

Da sie sich als negative Einflussfaktoren un
mittelbar auf den Windstromertrag auswir
ken, müssen die Planungsträger vor der 
Ausweisung eines potenziellen Windener
giegebiets prinzipiell auch ermitteln, ob in 
nachfolgenden Bauleitplan- und/oder Ge
nehmigungsverfahren (Mikro-)Restriktio
nen für die Errichtung oder den Betrieb von 
Windenergieanlagen innerhalb des Gebiets 
zu erwarten sind. Lassen sich diese konkret 
räumlich verorten und stehen diese der Er
richtung und/oder dem Betrieb von Wind
energieanlagen unüberwindbar entgegen, 
darf das Gebiet oder jedenfalls der entspre
chende Gebietsteil nicht als Windenergie
gebiet ausgewiesen werden. Dies folgt aus 
dem Erforderlichkeitsgebot (D.), aber auch 
bereits aus dem Abwägungsgebot, da das 
Gewicht des Windenergiebelangs an dieser 
Stelle mangels Verwirklichungsperspektive 
gegen null geht159. Oft lassen sich entspre
chende (Mikro-)Restriktionen, z. B. arten
schutzrechtliche oder immissionsschutz
rechtliche Anforderungen, aber jedenfalls 
auf Ebene der Regionalplanung nicht konk
ret flächenmäßig verorten, nur mit einer 
gewissen Wahrscheinlichkeit prognostizie
ren und/oder stehen der Errichtung und 
dem Betrieb von Windenergieanlagen oh
nehin nicht vollständig entgegen, sondern 
führen lediglich zur Anordnung von Höhen

 
157 Vgl. OVG Lüneburg, Urt. v. 08.02.2022 – 12 KN 51/20, 
EnWZ 2022, S. 232 (234 f.); S. Gatz/T. Tyczewski/A. Baars, 
Regenerative Energien in der Verwaltungs- und Ge
richtspraxis, 4. Aufl. 2024, Rn. 261; vgl. auch P. Runkel, in: 
W. Spannowsky/P. Runkel/K. Goppel (Hrsg.), ROG, 
2. Aufl. 2018, § 3 Rn. 33, 36; ablehnend O. Rojahn, Um
weltschutz in der raumordnerischen Standortplanung 
von Infrastrukturvorhaben, NVwZ 2011, S. 654 (659). 
158 Vgl. Anlage 1 zur 18. Änderung des Regionalplans 
Düsseldorf vom 15. Juli 2025 (GV NRW S. 690). 
159 Vgl. hierzu S. Wagner, Klimaschutz durch Raumord
nung, 2018, S. 668 f. Siehe auch OVG Lüneburg, Urt. v. 
23.06.2016 – 12 KN 64/14, BeckRS 2016, 48632 Rn. 78. 

beschränkungen, Abschaltauflagen oder 
Betriebsdrosselungen im Genehmigungs
verfahren. Sofern hieraus resultierende po
tenzielle Ertragseinbußen bereits bei der 
Aufstellung des Regionalplans mit einer ge
wissen Wahrscheinlichkeit absehbar sind, 
sind diese als potenzielle Qualitätseinbu
ßen des Windenergiegebiets im Rahmen 
der planerischen Abwägung zu berücksich
tigen160. 

Auch die insofern von den Planungsträgern 
anzustellenden Ermittlungen sind prognos
tisch und liegen prinzipiell innerhalb ihrer 
Einschätzungs-, Prognose- und Bewer
tungsspielräume. Zudem spielt bei der Er
mittlung dieser Faktoren die ebenenspezifi
sche Ermittlungsdichte und -tiefe eine  
besondere Rolle (sogleich c)). Die Planungs
träger müssen die rechtlichen Verwirkli
chungsperspektiven der Windenergienut
zung nichtsdestotrotz im Rahmen ihrer 
ebenenspezifischen Möglichkeiten mög
lichst zuverlässig ermitteln und einschät
zen161. Insbesondere im Hinblick auf die Zu
sammenarbeit mit den Fachbehörden und 
die Qualität, Genauigkeit, Zuverlässigkeit 
sowie zeitnahe und digitale Verfügbarkeit 
der von diesen zu liefernden Daten beste
hen Verbesserungspotenziale, die durchaus 
noch gehoben werden können162. 

Im Hinblick auf mögliche (Mikro-)Restriktio
nen im Genehmigungsverfahren ist insbe
sondere die Wirkung und Rolle von § 2 EEG 
2023 im Genehmigungsverfahren in Rech
nung zu stellen, der die in Betracht kom
mende Potenzialfläche und die Durchset
zungschancen der Windenergie insoweit 
vergrößert163. Auch die Genehmigungser
leichterungen innerhalb von Beschleuni
gungsgebieten gemäß § 6b WindBG i. V. m. 
§ 28 Abs. 2–7 ROG, § 249c BauGB wirken 
sich positiv auf die Verwirklichungsper

160 Siehe auch OVG Lüneburg, Urt. v. 23.06.2016 – 12 KN 
64/14, BeckRS 2016, 48632 Rn. 78; OVG Lüneburg, Urt. v. 
08.02.2022 – 12 KN 51/20, EnWZ 2022, S. 232 (234). 
161 Vgl. OVG Lüneburg, Urt. v. 23.06.2016 – 12 KN 64/14, 
BeckRS 2016, 48632 Rn. 78 f.; OVG Lüneburg, Urt. v. 
08.02.2022 – 12 KN 51/20, EnWZ 2022, S. 232 (234 f.). 
162 Siehe A. Angerer/R. Danielzyk/M. Hahn/A. Priebs/ 
S. Wilske, Regionalplanung – Wegbereiterin des Wind
energieausbaus. Stellungnahme des Informations- und 
Initiativkreises (IIK) Regionalplanung der Akademie für 
Raumentwicklung in der Leibniz-Gemeinschaft, ARL-
Aktuell, 30.01.2024, https://www.arl-net.de/de/blog/regi
onalplanung-%E2%80%93-wegbereiterin-des-wind
energieausbaus. 
163 Siehe oben C. II. 2. c) bb). 

https://www.arl-net.de/de/blog/regionalplanung-%E2%80%93-wegbereiterin-des-windenergieausbaus
https://www.arl-net.de/de/blog/regionalplanung-%E2%80%93-wegbereiterin-des-windenergieausbaus
https://www.arl-net.de/de/blog/regionalplanung-%E2%80%93-wegbereiterin-des-windenergieausbaus
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spektive der Windenergie aus. So stellt der 
Habitat- und Artenschutz gemäß §§ 34, 44, 
45b Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG)164 in Beschleunigungsgebieten 
jedenfalls keinen Versagungsgrund mehr 
dar165, was die Nutzbarkeit entsprechender 
Flächen deutlich erhöht. Allerdings können 
in Umsetzung von flankierenden Minde
rungsmaßnahmen (vgl. § 28 Abs. 4 ROG, 
§ 249c Abs. 3 BauGB) beispielsweise Ab
schaltauflagen festgesetzt werden (vgl. 
Ziff. II.1. lit. c Anlage 3 ROG, Ziff. II.1. lit. c An
lage 3 BauGB i. V. m. Anlage 1 Abschnitt 2 
BNatSchG), was sich negativ auf den Wind
stromertrag in dem betreffenden Wind
energiegebiet auswirken kann. Die aus 
dem Natur- und Artenschutzrecht resultie
renden (Mikro-)Restriktionen behalten also 
jedenfalls in abgeschwächter Form ihre 
qualitätsrelevante Bedeutung.  

c) Ebenenspezifische Erkennbarkeit und 
Relevanz 

Viele der insbesondere negativen Einfluss
faktoren auf die Qualität von Windenergie
gebieten treten sehr kleinräumig auf 
und/oder lassen sich erst in fachrechtlichen 
Zulassungsverfahren zuverlässig beurteilen. 
In Abhängigkeit von der individuellen Be
hördenpraxis sowie den konkreten regiona
len Umständen und Besonderheiten wei
sen die entsprechenden Ermittlungsbemü
hungen der Regionalplanungsbehörden 
dennoch teils eine sehr hohe Detailschärfe 
und Untersuchungstiefe auf166. Gleichwohl 
sind diesen mit Blick auf die gemäß § 7 
Abs. 2 S. 1 ROG gesetzlich limitierte ebenen
spezifische Erkennbarkeit und Relevanz 
Grenzen gesetzt und kann den Regional
planungsbehörden schon mit Blick auf ihre 
personellen und sachlichen Ressourcen so
wie die zeitliche Dauer der Planaufstel
lungsverfahren kein überbordender Ermitt
lungsaufwand auferlegt werden167.  

 
164 Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2542), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
29. März 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 87) geändert worden ist. 
165 F. Sailer/M. Deutinger, Die Beschleunigung des Er
neuerbaren-Ausbaus durch die EU-Notfall-Verordnung 
und die novellierte Erneuerbare-Energien-Richtlinie, 
EurUP 2024, S. 70 (80 f.). 
166 Vgl. etwa Regionales Raumordnungsprogramm Re
gion Hannover – Sachliches Teilprogramm Windener
gie 2025: Anhang zur Begründung/Erläuterung zur Be
schreibenden Darstellung – Gebietsblätter Windener
gie (Einzelgebietliche Abwägung der Potenzialflächen 
Windenergie), 14.08.2025, https://www.hanno

Die Gesetzesbegründung des Wind-an-
Land-Gesetzes geht in diesem Zusammen
hang davon aus, dass bis zu 30 Prozent der 
Flächen innerhalb der zur Erreichung der 
Flächenziele des Windenergieflächenbe
darfsgesetzes ausgewiesenen Windener
giegebiete nicht nutzbar sein werden, ohne 
dass dies das Erreichen der Ausbauziele des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes infrage 
stellen würde168. Diese aus den Gesetzge
bungsmaterialien ersichtliche Zielvorstel
lung spricht dafür, dass der Gesetzgeber 
mit der verbindlichen Vorgabe der Flächen
ziele die allgemeinen raumplanungsrechtli
chen Regelungen über die ebenenspezifi
sche Abwägung gemäß § 7 Abs. 2 S. 1 ROG 
nicht dergestalt modifizieren wollte, dass 
die Raumordnung durchgehend einen par
zellenscharfen Ermittlungsaufwand betrei
ben muss, so dass die gesamte Fläche im 
Windenergiegebiet für die Errichtung und 
den Betrieb von Windenergieanlagen zur 
Verfügung steht. Dies dürfte insbesondere 
auch dann gelten, wenn die einschlägigen 
(Mikro-)Restriktionen zwar potenziell er
kennbar, aber räumlich diffus sind und 
dementsprechend kein Herausschneiden 
der Fläche aus dem Windenergiegebiet zu
lassen. 

3. Gewichtung 

Der Windenergiebelang ist mit seinem ma
teriellen Gewicht in der Abwägung zu be
rücksichtigen. Dieses ergibt sich aus dem 
abstrakten Gewicht des Windenergiebe
langs und dessen konkretem Gewicht in 
der jeweiligen Planungssituation. 

Das abstrakte Gewicht des Windenergiebe
langs als Teilelement des Erneuerbare-
Energien-Belangs partizipiert am überra
genden Gewicht des Klimaschutzbelangs169, 
das sich mit fortschreitendem Klimawandel 

ver.de/Media/01-DATA-Neu/Downloads/Region-Hanno
ver/Raumordnung/Sachl.-Teilprogramm-Windenergie-
2025/Anlage-3.1-zu-BD-3577-V. 
167 So auch M. Raschke/M. Roscher, Laues Lüftchen 
oder starke Brise? Zur Reform des Planungsrechts für 
Windenergieanlagen an Land, ZfBR 2022, S. 532 (537); 
R. Götze/G.-A. Koukakis, Die Ausweisung von Wind
energiegebieten in Sachsen – planungsrechtliche und 
methodische Vorgaben für eine sachgerechte räumli
che Windenergieplanung, SächsVBl 2024, S. 245 (248). 
168 BT-Drs. 20/2355, S. 24. 
169 Vgl. hierzu S. Wagner, Das Gebot substanzieller Flä
chenausweisungen zugunsten der Windenergie als ab

https://www.hannover.de/Media/01-DATA-Neu/Downloads/Region-Hannover/Raumordnung/Sachl.-Teilprogramm-Windenergie-2025/Anlage-3.1-zu-BD-3577-V
https://www.hannover.de/Media/01-DATA-Neu/Downloads/Region-Hannover/Raumordnung/Sachl.-Teilprogramm-Windenergie-2025/Anlage-3.1-zu-BD-3577-V
https://www.hannover.de/Media/01-DATA-Neu/Downloads/Region-Hannover/Raumordnung/Sachl.-Teilprogramm-Windenergie-2025/Anlage-3.1-zu-BD-3577-V
https://www.hannover.de/Media/01-DATA-Neu/Downloads/Region-Hannover/Raumordnung/Sachl.-Teilprogramm-Windenergie-2025/Anlage-3.1-zu-BD-3577-V
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zudem stetig weiter erhöht170. Das überra
gend hohe Gewicht des Windenergiebe
langs besteht materiell (objektiv) und daher 
unabhängig davon, ob § 2 EEG 2023 auf Pla
nungsentscheidungen der Raumplanung 
unmittelbar anwendbar ist oder nicht171. Die 
Transformation zu einer nachhaltigen und 
treibhausgasneutralen Stromversorgung, 
die vollständig auf erneuerbaren Energien 
beruht (vgl. § 1 Abs. 1 EEG 2023), ist hiernach 
für einen effektiven Klimaschutz unver
zichtbar172. Bis zu ihrer Vollendung ist das 
Gewicht des Erneuerbare-Energien-Be
langs dementsprechend als überragend 
hoch einzustufen. Dem korrespondiert ein 
überragend hohes Gewicht des Windener
giebelangs bis zur Erreichung des hierzu 
seitens der Windenergie erforderlichen 
Strommengenbeitrags. 

Das konkrete Gewicht des Windenergiebe
langs in der jeweiligen (ausweisungsbezo
genen173) Planungssituation ist sodann un
mittelbar von dem potenziell erzeugbaren 
Ertrag an nutzbarem Windstrom abhängig. 
Je mehr nutzbarer Windstrom auf einer be
stimmten Fläche erzeugt werden kann, 
desto höher ist das Gewicht des Windener
giebelangs, das für eine entsprechende 
Ausweisung gegenüber konkurrierenden 
und kollidierenden Belangen in Ansatz zu 
bringen ist. Das sich hierdurch ergebende 
Gewicht des Windenergiebelangs in der je
weiligen konkreten Planungssituation ist 
von den Planungsträgern im Rahmen ihrer 
skizzierten Einschätzungs-, Prognose- und 
Bewertungsspielräume zu ermitteln. 

4. Planerischer Ausgleich 

a) Gesamtgebietliche Abwägung 

Die Flächenausweisungen für die Wind
energie müssen im Ergebnis des gesamt
gebietlichen planerischen Ausgleichs dem 
materiellen Gewicht des Windenergiebe
langs und den konkreten Verhältnissen vor 

 

wägungsrechtliche Wirkung des Klimaschutzbelangs, 
ZfBR 2020, S. 20 (26); S. Wagner, Integration von fach
gesetzlichen und fachplanerischen Ausbauzielen für 
Erneuerbare Energien in die Raumplanung, ZUR 2021, 
S. 460 (466). 
170 BVerfG, Beschl. v. 24.03.2021 – 1 BvR 2656/18, juris 
Rn. 198; BVerfG, Nichtannahmebeschl. v. 15.12.2022 – 
1 BvR 2146/22, juris Rn. 3. 
171 Siehe hierzu oben C. II. 2. c) aa). 
172 Vgl. BT-Drs. 20/1630, S. 159. 

Ort entsprechen174. Das (Mindest-)Ausmaß 
der Flächenausweisungen ist den Pla
nungsträgern durch die Flächenbeitrags
werte des Windenergieflächenbedarfsge
setzes und die hieraus abgeleiteten Teilflä
chenziele in Gestalt konkret bezifferter Min
destflächenziele vorgegeben. Der Wind
energiebelang verlangt aber auch darüber 
hinaus, dass innerhalb der hiernach min
destens auszuweisenden Gebietskulisse ein 
dem letztlich strommengenbezogenen 
Ausbaubedarf entsprechender Ertrag an 
nutzbarem Windstrom erzeugt werden 
kann. In der Folge müssen die den (Min
dest-)Flächenvorgaben des Windenergie-
flächenbedarfsgesetzes entsprechenden 
Flächenausweisungen prinzipiell eine aus
reichende Qualität besitzen, um dem 
strommengenbezogenen Ausbaubedarf 
der Windenergie im Plangebiet gerecht zu 
werden. Hinter diesem zurückbleiben dür
fen die Planungsträger nur, wenn auf sämt
lichen im Plangebiet noch für die Wind
energie grundsätzlich zur Verfügung ste
henden Flächen konkurrierende oder kolli
dierende Belange bestehen, deren Gewicht 
das überragend hohe Gewicht des Wind
energiebelangs, jeweils in Relation zu den 
konkreten Verhältnissen vor Ort, noch ein
mal überwiegt. 

Die Ausbauziele des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes sind auf Bundesebene zu errei
chen, in der Konsequenz muss auch der 
strommengenbezogene Ausbaubedarf der 
Windenergie in der Summe der Flächen
ausweisungen aller Planungsträger im 
Bundesgebiet erfüllt werden können. Dem 
Klimaschutzbelang (als globalem Interesse) 
ist zwar inhärent, dass letztlich auf globaler 
respektive europäischer und nationaler 
Ebene zu erreichende Ziele auf sektorale 
und regionale Beitragsquoten herunterzu
brechen sind, die in der Summe das Ge
samtziel erreichen175. Gleichwohl können 
weder der strommengenbezogene Ausbau
bedarf der Windenergie insgesamt noch 

173 Siehe oben C. II. 1. b) bb). 
174 Siehe oben C. II. 1. b) aa). 
175 Eingehend M. von Landenberg-Roberg, Verantwor
tungsstrukturierung durch Emissionsbudgets, VERW 
55 (2022), S. 249 ff.; siehe ferner S. Wagner, Klimaschutz 
durch Raumordnung, 2018, S. 580 ff.; S. Wagner, In
tegration von fachgesetzlichen und fachplanerischen 
Ausbauzielen für Erneuerbare Energien in die Raum
planung, ZUR 2021, S. 460 (467 f.). 
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(erst recht nicht) der auf einen bestimmten 
Planungsraum anteilig anfallende regio
nale strommengenbezogene Ausbaubedarf 
derzeit zuverlässig prognostiziert werden. 

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz, das nur 
seine leistungsbezogenen Ausbauziele 
überhaupt technologiespezifisch aufschlüs
selt (vgl. die Ausbaupfade des § 4 EEG 2023) 
und seine strommengenbezogenen Aus
bauziele auch nur bis 2030 überhaupt kon
kret beziffert (vgl. den Strommengenpfad 
des § 4a EEG 2023), liefert insoweit nur we
nig Orientierung. Auch bundesweite, län
derbezogene oder regionale Bedarfsprog
nosen176 können schon aufgrund der oft 
stark voneinander divergierenden Zielsze
narien sowie der auch insoweit zugrunde
liegenden Prognoseunsicherheiten den 
weiten Einschätzungs-, Prognose- und Be
wertungsspielraum der Planungsträger 
ebenfalls kaum eingrenzen177. Hinzu 
kommt, dass die erzeugbare und zumal 
nutzbare Windstrommenge ohnehin starke 
Prognoseunsicherheiten aufweist, die 
in der Regel unterhalb der ebenenspezifi
schen Betrachtungshöhe der Raumpla
nung liegen. Im Gegensatz zur installierba
ren Leistung, die sich über die Festlegung 
von Referenzanlagen raumplanerisch ope
rationalisieren lässt178, hängt diese zu stark 
etwa von Abschaltauflagen, der genauen 
Anlagen- und Windparkkonfiguration oder 
von energiesystemischen Faktoren ab, als 
dass sie von der Raumplanung exakt prog
nostiziert werden könnte. Auch wenn die 
Planungsträger letztlich von (wind-)strom
mengenbezogenen abwägungsrechtlichen 
Vorgaben erreicht werden, lässt sich der er
zeugbare nutzbare Windstrom daher regel
mäßig nicht als (absolute) Ziel- oder auch 
nur Betrachtungsgröße für die Raumpla
nung quantitativ operationalisieren179. In 
der Folge sind die Planungsträger auch 

 
176 Vgl. hierzu Regionales Raumordnungsprogramm 
Region Hannover – Sachliches Teilprogramm Wind
energie 2025: Begründung/Erläuterung zur Beschrei
benden Darstellung, 14.08.2025, S. 3, 6 f., 
https://www.hannover.de/Media/01-DATA-Neu/Down
loads/Region-Hannover/Raumordnung/Sachl.-Teilpro
gramm-Windenergie-2025/Anlage-3-zu-BD-3577-V. 
177 Vgl. S. Wagner, Klimaschutz durch Raumordnung, 
2018, S. 601; S. Wagner, Integration von fachgesetzli
chen und fachplanerischen Ausbauzielen für Erneuer
bare Energien in die Raumplanung, ZUR 2021, S. 460 
(468). 
178 Vgl. hierzu OVG Schleswig, Urt. v. 03.09.2025 – 5 KN 
12/21, BeckRS 2025, 37537 Rn. 98 f. 

nicht verpflichtet, diesen im Zuge des Ab
wägungsvorgangs zu ermitteln und zu be
stimmen. Er spielt aber gewissermaßen im 
normativen Hintergrundprogramm der Ab
wägung eine indirekte Rolle bei der Opera
tionalisierung des Gewichts des Windener
giebelangs im Rahmen der konkreten Flä
chenausweisungen (siehe sogleich b)). 

b) Bedeutung des relativen (qualitativen) 
Flächenvergleichs 

Aufgrund dieser Schwierigkeiten, eine ab
solute windstrommengenbezogene Ziel
größe für die planerische Abwägung anzu
geben, erlangt insbesondere die relative 
Vergleichsbetrachtung der für die Wind
energie geeigneten Flächen eine beson
dere Bedeutung. Diese ist dem Abwä
gungsgebot in Gestalt der Alternativenprü
fung und des planungsrechtlichen Gleich
behandlungsgebots inhärent180 und erfor
dert, im Rahmen der ohnehin mindestens 
auszuweisenden Flächenkulisse die relativ 
bestgeeigneten Flächen zu wählen, soweit 
auf diesen nicht – wiederum den relativen 
Vergleich bestehende – jeweils höherge
wichtige konkurrierende und kollidierende 
Belange einer Ausweisung entgegenste
hen. Die Vornahme eines solchen relativen 
Flächenvergleichs wird weder durch die 
Umstellung der gesetzlichen Planungssys
tematik von Windenergieflächen auf eine 
Positivplanung181 noch durch die Regelung 
des § 249 Abs. 6 S. 2 BauGB tangiert182. 

Die Zielgröße der erzeugbaren nutzbaren 
Windstrommenge kann so im (relativen) 
Flächenvergleich über indirekte Kriterien 
wie eben Windhöffigkeit, Netzanbindung 
oder Vorhandensein lokaler Abnehmer, Er
schließbarkeit, Günstigkeit von Untergrund 
und Topografie, Flächenverfügbarkeit, Flä
chengröße und -zuschnitt, Erwartbarkeit 
von Restriktionen in Bauleitplan- und/oder 

179 Die Entwicklung von Methoden zur quantifizierten 
Angabe des zu erwartenden Windstromertrags in aus
gewiesenen und auszuweisenden Windenergiegebie
ten unter Einbeziehung der qualitätsrelevanten Ein
flussfaktoren (oben B. II. 2. ) ist jedoch derzeit Gegen
stand des Verbundprojekts MENTOR des Fraunhofer-
Instituts für Energiewirtschaft und Energiesystemtech
nik IEE, der Universität Kassel und der Fachagentur 
Wind und Solar, siehe hierzu https://www.fachagentur-
wind-solar.de/projekte/mentor. 
180 Siehe oben C. II. 1. b) aa). 
181 Siehe oben C. II. 1. b) aa). 
182 Siehe oben C. II. 2. b)  

https://www.hannover.de/Media/01-DATA-Neu/Downloads/Region-Hannover/Raumordnung/Sachl.-Teilprogramm-Windenergie-2025/Anlage-3-zu-BD-3577-V
https://www.hannover.de/Media/01-DATA-Neu/Downloads/Region-Hannover/Raumordnung/Sachl.-Teilprogramm-Windenergie-2025/Anlage-3-zu-BD-3577-V
https://www.hannover.de/Media/01-DATA-Neu/Downloads/Region-Hannover/Raumordnung/Sachl.-Teilprogramm-Windenergie-2025/Anlage-3-zu-BD-3577-V
https://www.fachagentur-wind-solar.de/projekte/mentor
https://www.fachagentur-wind-solar.de/projekte/mentor
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Genehmigungsverfahren qualitativ und in 
gewissem Maße auch quantitativ operatio
nalisiert werden. Jedenfalls bis zum Errei
chen des anteiligen regionalen strommen
genbezogenen Ausbaubedarfs kommt dem 
Windenergiebelang dabei ein überragend 
hohes Gewicht zu, das mit den konkreten, 
durch die genannten Einflussfaktoren be
stimmten183 Verwirklichungsperspektiven 
der Windenergie – der Flächenwertigkeit 
bzw. Flächenqualität – in Beziehung zu set
zen ist. Auf Flächen mit einem hohen Er
tragspotenzial setzt sich die Windenergie 
in der Folge regelmäßig gegenüber kon
kurrierenden und kollidierenden Belangen 
durch, sofern diese nicht im Einzelfall ein 
das überragend hohe Gewicht des Wind
energiebelangs noch einmal überragendes 
Gewicht besitzen184. Dies führt in der Konse
quenz wiederum prinzipiell dazu, dass Flä
chen mit einer relativ hohen Flächenquali
tät auch in die ausgewiesene Flächenku
lisse eingehen und diese so in der Summe 
eine ausreichende Qualität besitzt, um den 
strommengenbezogenen Ausbaubedarf im 
Plangebebiet zu erfüllen. 

Die Planungsträger sind bei der Flächen
auswahl nicht gehindert, weitere raumrele
vante Aspekte wie etwa den Gesichtspunkt 
der möglichst verbrauchernahen Erzeu
gung185 respektive der Bündelung von tech
nischen Infrastrukturen186 als weitere posi
tive Auswahlkriterien zu berücksichtigen187. 
Soweit ein Raumplanungsträger hierbei 
und namentlich auch aufgrund auf den be
treffenden Flächen konkurrierender und 
kollidierender Belange gegebenenfalls 

 
183 Siehe oben B. II. 2. und C. III. 2. a) und C. III. 2. b)  
184 Zu denken wäre hier z. B. an den Belang des Trink
wasserschutzes, vgl. VGH München, Urt. v. 04.07.2024 – 
22 A 23.40049, juris Rn. 126. 
185 Vgl. Methodik zur Ausweisung von Vorranggebieten 
für die Nutzung der Windenergie der Planungsregion 
Altmark, Anlage 1 zu Beschlussdrucksache 7/2024, S. 11, 
https://www.altmark.eu/fileadmin/altmark_eu/in
halte/RePlA/Beschluesse_2024/BV_fuer_Einla
dung_2024/BV_07-2024_-_Methodik_VR_Wind_-_An
lage_1_-_geaendert.pdf. 
186 Vgl. Planungsregion Magdeburg, Anlage 1 Konzept 
für die Festlegung der Gebiete für die Nutzung der 

bewusst ertragsschwächere Standorte aus
weist, ist dies als Ergebnis einer ordnungs
gemäßen gesamtplanerischen Abwägung 
zulässig. 

Verschiedene Einflussfaktoren auf die Qua
lität von Windenergiegebieten korrelieren 
zudem positiv oder negativ mit anderen 
raumrelevanten Belangen. Standorte mit 
Blick auf bestehende Netzanschlusskapazi
täten auszuweisen, kann etwa unter Um
ständen den (Neu-)Ausbaubedarf für wei
tere Netzinfrastruktur verringern und so 
zum Schutz der freien Landschaft vor wei
terer Zerschneidung (vgl. § 2 Abs. 2 Nr. 2 S. 7 
ROG) beitragen. Berücksichtigen die Pla
nungsträger bei der Flächenausweisung 
die möglichst gute Erschließbarkeit und 
hierbei etwa die diesbezüglichen Probleme 
von Standorten an Steilhängen oder im 
Wald, werden zugleich die hierfür sonst er
forderlichen Eingriffe in Natur und Land
schaft minimiert188. Namentlich mögliche 
(Mikro-)Restriktionen in Bauleitplan- 
und/oder Genehmigungsverfahren, welche 
die Flächenqualität verschlechtern können, 
dienen in aller Regel der Verwirklichung 
von Belangen, die auch für die Raumord
nung von Bedeutung sind und die bereits 
aus sich heraus prinzipiell gegen die Aus
weisung entsprechender Standorte spre
chen189. Die Berücksichtigung der Qualität 
von Windenergiegebieten als Abwägungs
kriterium lässt sich insoweit also gut in den 
von der Raumplanung ohnehin vorzuneh
menden gesamtplanerischen Ausgleich in
tegrieren. 

Windenergie (Methodenband), 28.01.2025, S. 6, 
https://www.regionmagdeburg.de/me
dia/custom/493_1903_1.PDF?1741007071. 
187 Siehe oben B. III. 2.  
188 Vgl. 2. Sachlicher Teilplan „Windenergie“ Mittelthü
ringen Entwurf Anlage 1 – Kriterienkatalog Beschluss 
Nr. PLV 39/08/23, 12.12.2023, S. 31, https://regionalpla
nung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Mit
telthueringen/Dokumente/RPM-Aend14plus/RPM14-
04-2STPW-1Bet/RPM14-2STP-1Bet-04-Anl1-KritKat.pdf. 
189 Vgl. oben B. III. 1.  

https://www.altmark.eu/fileadmin/altmark_eu/inhalte/RePlA/Beschluesse_2024/BV_fuer_Einladung_2024/BV_07-2024_-_Methodik_VR_Wind_-_Anlage_1_-_geaendert.pdf
https://www.altmark.eu/fileadmin/altmark_eu/inhalte/RePlA/Beschluesse_2024/BV_fuer_Einladung_2024/BV_07-2024_-_Methodik_VR_Wind_-_Anlage_1_-_geaendert.pdf
https://www.altmark.eu/fileadmin/altmark_eu/inhalte/RePlA/Beschluesse_2024/BV_fuer_Einladung_2024/BV_07-2024_-_Methodik_VR_Wind_-_Anlage_1_-_geaendert.pdf
https://www.altmark.eu/fileadmin/altmark_eu/inhalte/RePlA/Beschluesse_2024/BV_fuer_Einladung_2024/BV_07-2024_-_Methodik_VR_Wind_-_Anlage_1_-_geaendert.pdf
https://www.regionmagdeburg.de/media/custom/493_1903_1.PDF?1741007071
https://www.regionmagdeburg.de/media/custom/493_1903_1.PDF?1741007071
https://regionalplanung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Mittelthueringen/Dokumente/RPM-Aend14plus/RPM14-04-2STPW-1Bet/RPM14-2STP-1Bet-04-Anl1-KritKat.pdf
https://regionalplanung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Mittelthueringen/Dokumente/RPM-Aend14plus/RPM14-04-2STPW-1Bet/RPM14-2STP-1Bet-04-Anl1-KritKat.pdf
https://regionalplanung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Mittelthueringen/Dokumente/RPM-Aend14plus/RPM14-04-2STPW-1Bet/RPM14-2STP-1Bet-04-Anl1-KritKat.pdf
https://regionalplanung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Mittelthueringen/Dokumente/RPM-Aend14plus/RPM14-04-2STPW-1Bet/RPM14-2STP-1Bet-04-Anl1-KritKat.pdf
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Qualitätsrelevante Anforderungen an 
Windenergiegebietsausweisungen können 
sich auch aus dem raumplanungsrechtli
chen Erforderlichkeitsgebot (§ 2 Abs. 1 ROG, 
§ 1 Abs. 3 S. 1 Hs. 1 BauGB) ergeben190. Es 
zählt wie das Abwägungsgebot zu den all
gemeinen planungsrechtlichen Vorschrif
ten, die für Windenergieplanungen auch 
weiterhin gelten (§ 249 Abs. 6 S. 1 BauGB)191. 
Aus dem planungsrechtlichen Erforderlich
keitsgebot, insbesondere dessen Teilgehalt 
des Vollzugsfähigkeitsgebots, hat die 
Rechtsprechung auch bislang maßgebliche 
normative Anforderungen für Windenergie
planungen hergeleitet und namentlich we
sentliche Teile des ehemaligen Tabuzonen
konzepts hieraus entwickelt192. Hiernach 
waren Planungsträger gehalten, in einem 
ersten Planungsschritt sogenannte harte 
Tabuzonen für die Ausweisung von Wind
energiegebieten auszuschließen193. Harte 
Tabuzonen in diesem Sinne waren Flächen, 
die für eine Windenergienutzung schlecht
hin ungeeignet sind, so dass ihre Auswei
sung am planungsrechtlichen Erforderlich
keitsgebot scheitern würde194. Nach der 
Umstellung auf eine Positivplanung ist das 
auf die abwägungsrechtliche Rechtferti
gung der Ausschlussgebiete gerichtete 
Tabuzonenkonzept zwar nicht mehr ein
schlägig195. Im Rahmen seines unmittelba
ren Anwendungsbereichs ist das planungs
rechtliche Erforderlichkeitsgebot jedoch 
weiterhin auf die positiv ausgewiesenen 
Windenergiegebiete anwendbar196. 

 
190 So auch M. Kment, Beschleunigung des Ausbaus 
von Windenergieanlagen an Land, NVwZ 2023, S. 959 
(961). 
191 M. Kment, Eine neue Ära beim Ausbau von Wind
energieanlagen, NVwZ 2022, S. 1153 (1156). 
192 Siehe BVerwG, Urt. v. 17.12.2002 – 4 C 15.01, BVerwGE 
117, 287 (295); BVerwG, Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11, 
BVerwGE 145, 231 (233 f. Rn. 12); S. Wagner, Klimaschutz 
durch Raumordnung, 2018, S. 620, 664 ff. 
193 BVerwG, Urt. v. 13.12.2018 – 4 CN 3/18, juris Rn. 19. 
194 BVerwG, Urt. v. 13.12.2018 – 4 CN 3/18, juris Rn. 19. 
195 Siehe hierzu S. Wagner, Auswirkungen des Geset
zespakets zur Erhöhung und Beschleunigung des Aus
baus von Windenergieanlagen an Land auf die Pla
nungspraxis nach BauGB und ROG, UPR 2023, S. 361 
(364); siehe auch oben C. II. 2. b)  

I. Allgemeine Anforderungen aus 
dem Erforderlichkeitsgebot 

1. Herleitung und allgemeine 
Anforderungen 

Für die kommunale Bauleitplanung ergibt 
sich das Erforderlichkeitsgebot aus § 1 
Abs. 3 S. 1 Hs. 1 BauGB, nach dem Bauleit
pläne aufzustellen sind, sobald und soweit 
es für die städtebauliche Entwicklung und 
Ordnung erforderlich ist. Für die Raumord
nung ist es in wesentlichen Teilen und je
denfalls auch mit seinem Teilgehalt des 
Vollzugsfähigkeitsgebots in § 2 Abs. 1 ROG 
normiert197. § 2 Abs. 1 ROG lautet:  

„Die Grundsätze der Raumordnung sind im 
Sinne der Leitvorstellung einer nachhalti
gen Raumentwicklung nach § 1 Abs. 2 anzu
wenden und durch Festlegungen in Raum
ordnungsplänen zu konkretisieren, soweit 
dies erforderlich ist.“ 

Gemäß dem planungsrechtlichen Erforder
lichkeitsgebot in seiner Ausprägung als 
Vollzugsfähigkeitsgebot fehlt einem Plan 
die Erforderlichkeit, „der sich als vollzugs
unfähig erweist, weil seiner Verwirklichung 
auf unabsehbare Zeit rechtliche oder tat
sächliche Hindernisse im Wege stehen“198. 

196 Vgl. hierzu S. Wagner, Klimaschutz durch Raumord
nung, 2018, S. 667. 
197 Siehe BVerwG, Beschl. v. 07.02.2005 – 4 BN 1.05, 
NVwZ 2005, S. 584 (586); BVerwG, Urt. v. 16.03.2006 – 
4 A 1075.04, BVerwGE 125, 116 (167 Rn. 154); R. Hendler, 
Zum Verhältnis von räumlicher Gesamtplanung und 
räumlicher Fachplanung, in: L. Knopp/H. A. Wolff 
(Hrsg.), Umwelt – Hochschule – Staat. Festschrift für 
Franz-Joseph Peine zum 70. Geburtstag, 2016, S. 103 
(107); P. Runkel, in: W. Bielenberg/P. Runkel/ 
W. Spannowsky (Hrsg.), Raumordnungs- und Landes
planungsrecht, EL 3/2024, M § 2 Rn. 49a. 
198 BVerwG, Urt. v. 30.01.2003 – 4 CN 14.01, BVerwGE 117, 
351 (353); ebenso BVerwG, Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11, 
BVerwGE 145, 231 (233 Rn. 12) = NVwZ 2013, S. 519 (520); 
BVerwG, Beschl. v. 16.12.2019 – 4 BN 30.19, ZfBR 2020, 
S. 373 (374); siehe ferner BVerwG, Urt. v. 12.08.1999 – 

D. Anforderungen aus dem Erforderlich-
keitsgebot 
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Das Erforderlichkeitsgebot wirkt insoweit 
als strikt geltende Planungsnorm und steht 
nicht vollzugsfähigen planerischen Auswei
sungen unüberwindbar entgegen199. Hier
gegen verstoßende planerische Ausweisun
gen sind unwirksam. 

2. Mangels Vollzugsfähigkeit fehlende 
Erforderlichkeit von Windenergie-
gebietsausweisungen 

Die Vollzugsfähigkeit eines Plans kann aus 
verschiedenen tatsächlichen oder rechtli
chen Gründen fehlen200. Im Zusammen
hang mit Windenergieplanungen bietet die 
vormalige verwaltungsgerichtliche Recht
sprechung, die aus diesem Gesichtspunkt 
die ehemals sogenannten harten Tabuzo
nen hergeleitet hat, Orientierung über die 
in Betracht kommenden Vollzugshinder
nisse201.  

a) Vollzugsunfähigkeit aus tatsächlichen 
Gründen 

Aus tatsächlichen Gründen ausgeschlossen 
ist die Windenergienutzung vor allem an 
Standorten, an denen keine für den wirt
schaftlichen Betrieb von Windenergieanla
gen ausreichende Windhöffigkeit vorhan
den ist202. Die Wirtschaftlichkeit eines  

 

4 CN 4.98, NVwZ 2000, S. 550 (550); BVerwG, Urt. v. 
21.03.2002 – 4 CN 14.00, NVwZ 2002, S. 1509 (1510); 
BVerwG, Beschl. v. 07.02.2005 – 4 BN 1.05, NVwZ 2005, 
S. 584 (586); BVerwG, Urt. v. 05.05.2015 – 4 CN 4/14, 
NVwZ 2015, S. 1537 (1538); siehe ferner W. Schrödter/ 
J. Wahlhäuser, in: W. Schrödter (Hrsg.), BauGB, 9. Aufl. 
2019, § 1 Rn. 45 ff.; H.-G. Gierke, in: H. Brügelmann 
(Hrsg.), BauGB, 134. EL 2025, § 1 Rn. 225 ff. 
199 Siehe BVerwG, Urt. v. 21.03.2002 – 4 CN 14.00, NVwZ 
2002, S. 1509 (1510); BVerwG, Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11, 
BVerwGE 145, 231 (233 f. Rn. 12) = NVwZ 2013, S. 519 (520); 
R. Hendler/J. Kerkmann, Harte und weiche Tabuzonen: 
Zur Misere der planerischen Steuerung der Windener
gienutzung, DVBl 2014, S. 1369 (1369); H.-G. Gierke, in: 
H. Brügelmann (Hrsg.), BauGB, 134. EL 2025, § 1 Rn. 210a. 
200 Näher H.-G. Gierke, in: H. Brügelmann (Hrsg.), 
BauGB, 134. EL 2025, § 1 Rn. 229 ff. 
201 So auch M. Kment, Beschleunigung des Ausbaus 
von Windenergieanlagen an Land, NVwZ 2023, S. 959 
(961). Siehe zu dieser Rspr. BVerwG, Urt. v. 17.12.2002 – 
4 C 15.01, BVerwGE 117, 287 (295); BVerwG, Urt. v. 
13.12.2012 – 4 CN 1.11, BVerwGE 145, 231 (233 f. Rn. 12) = 
NVwZ 2013, S. 519 (520); A. Scheidler, Die planerische 
Steuerung von Windkraftanlagen, VerwArch 103 (2012), 
S. 587 (593 ff.); T. Tyczewski, Konzentrationszonen für 
Windenergieanlagen rechtssicher planen – Illusion 
oder Wirklichkeit?, BauR 2014, S. 934 (935 ff.); S. Wag
ner, Klimaschutz durch Raumordnung, 2018, S. 620 ff.; 
S. Gatz/T. Tyczewski/A. Baars, Regenerative Energien in 

Standortes respektive die Möglichkeit zur 
Errichtung oder zum Betrieb von Wind
energieanlagen kann darüber hinaus noch 
aus anderen Gründen wie etwa einer nicht 
vorhandenen und nicht wirtschaftlich her
stellbaren Netzanbindung, der mangeln
den Erschließbarkeit, einer ungeeigneten 
Untergrundbeschaffenheit und Topografie, 
der fehlenden (privatrechtlichen) Flächen
verfügbarkeit etc. fehlen203. Weitere aus tat
sächlichen Gründen bestehende Vollzugs
hindernisse können bereits anderweitig be
baute Bereiche, Verkehrswege und Infra
strukturanlagen darstellen204. 

b) Vollzugsunfähigkeit aus rechtlichen 
Gründen 

Eine Vollzugsunfähigkeit aus rechtlichen 
Gründen kann sich allgemein aus fachge
setzlichen Nutzungsbeschränkungen erge
ben. Hierzu zählen insbesondere die oben 
aufgeführten Nutzungsbeschränkungen 
aus Gründen des Natur- und Artenschutzes, 
Immissionsschutzes, Trinkwasserschutzes, 
der Flugsicherheit etc., die zu (Mikro-)Rest
riktionen in nachfolgenden Bauleitplan- 
und/oder Genehmigungsverfahren füh
ren205. Um zur dauerhaften Vollzugsunfä
higkeit und damit zu einem Verstoß gegen 
das Erforderlichkeitsgebot zu führen, müs
sen diese der Errichtung oder dem Betrieb 

der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 4. Aufl. 2024, 
Rn. 139 ff. 
202 Siehe BVerwG, Urt. v. 17.12.2002 – 4 C 15.01, BVerwGE 
117, 287 (289 f.) = NVwZ 2003, S. 733 (734); OVG Lüne
burg, Beschl. v. 03.04.2006 – 1 LA 260/05, BauR 2006, 
S. 1723 (1724 f.); OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 
24.02.2011 – 2 A 2.09, NuR 2011, S. 794 (801); OVG Müns
ter, Urt. v. 01.07.2013 – 2 D 46.12.NE, BauR 2013, S. 1976 
(1980); G. Wustlich, Das Recht der Windenergie im 
Wandel – Teil 1: Windenergie an Land, ZUR 2007, S. 16 
(19 f.); A. Scheidler, Die planerische Steuerung von 
Windkraftanlagen, VerwArch 103 (2012), S. 587 (593 f.); 
S. Wagner, Klimaschutz durch Raumordnung, 2018, 
S. 620 f., 661 f.; S. Gatz/T. Tyczewski/A. Baars, Regenera
tive Energien in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 
4. Aufl. 2024, Rn. 140. 
203 Vgl. M. Koch/M. Vogel/S. Schütte/S. Hoesch/S. Krie
ger/D. Bauknecht/J. Kälble, Beschleunigung des Wind
energieausbaus in Baden-Württemberg, 18.02.2025, 
S. 45 f., https://www.oeko.de/publikation/beschleuni
gung-des-windenergieausbaus-in-baden-wuerttem
berg/. 
204 Siehe OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 24.02.2011 – 
2 A 2.09, NuR 2011, S. 794 (801); OVG Münster, Urt. v. 
01.07.2013 – 2 D 46.12.NE, BauR 2013, S. 1976 (1980); OVG 
Lüneburg, Urt. v. 13.07.2017 – 12 KN 206/15, NuR 2017, 
S. 631 (634). 
205 Oben B. II. 2. und C. III. 2. b)  

https://www.oeko.de/publikation/beschleunigung-des-windenergieausbaus-in-baden-wuerttemberg/
https://www.oeko.de/publikation/beschleunigung-des-windenergieausbaus-in-baden-wuerttemberg/
https://www.oeko.de/publikation/beschleunigung-des-windenergieausbaus-in-baden-wuerttemberg/
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von Windenergieanlagen allerdings voll
ständig entgegenstehen. Nicht hierunter 
fallen folglich fachrechtliche Vorgaben, aus 
denen im Konfliktfall lediglich Höhenbe
schränkungen, Abschaltauflagen oder Be
triebsdrosselungen resultieren können. 
Diese führen gegebenenfalls zu einem ge
ringeren Windstromertrag und mindern 
damit die Qualität des Windenergiegebiets, 
führen aber nicht zu einem Vollzugshinder
nis und einem hiermit einhergehenden 
Verstoß gegen das Erforderlichkeitsgebot. 

II. Bedeutung als qualitative Min-
destanforderung für die Ausweisung 
von Windenergiegebieten 

Die Vollzugsfähigkeit von Windenergiege
bietsausweisungen stellt über das Erforder
lichkeitsgebot aus § 2 Abs. 1 ROG, § 1 Abs. 3 
S. 1 Hs. 1 BauGB eine strikt bindende quali
tative Mindestanforderung für die Auswei
sung von Windenergiegebieten dar. Diese 
greift dann, soweit deren Qualität bzw. Eig
nung derartig minderwertig ist, dass auf
grund tatsächlicher oder rechtlicher Hin
dernisse offensichtlich keine Windenergie
anlagen in dem Gebiet oder einem räum
lich abgrenzbaren Gebietsteil errichtet 
und/oder betrieben werden können. Man
gels Vollzugsfähigkeit fehlt der Gebietsaus
weisung die Erforderlichkeit, was zu ihrer 
Unwirksamkeit und damit auch zur Teil- 
oder Gesamtunwirksamkeit des jeweiligen 
Plans führt. Da die Vollzugsunfähigkeit die 
Eignung der konkret ausgewiesenen Flä
chen und nicht etwa anderer Flächen im 
Plangebiet betrifft, wird ein Verstoß gegen 
das Erforderlichkeitsgebot von der Unbe
achtlichkeitsregelung des § 249 Abs. 6 S. 2 
BauGB bereits tatbestandlich nicht erfasst.  

 
206 Siehe OVG Lüneburg, Urt. v. 23.06.2016 – 12 KN 64/14, 
juris Rn. 85; T. Tyczewski, Konzentrationszonen für 
Windenergieanlagen rechtssicher planen – Illusion 
oder Wirklichkeit?, BauR 2014, S. 934 (936). Sollte sich 
das Bestehen tatsächlicher oder rechtlicher Vollzugs
hindernisse nach Planaufstellung mit hinreichender Si
cherheit ergeben, kommt ferner eine Unwirksamkeit 
der Gebietsausweisung unter dem Gesichtspunkt der 
Funktionslosigkeit in Betracht, siehe hierzu B. Kümper, 
in: M. Kment (Hrsg.), ROG, 2. Aufl. 2026, § 3 Rn. 61 f.; ein
gehend K. Berkemeier, Geltungsverlust oder Unan
wendbarkeit von Plänen aufgrund von Funktionslosig
keit, 2019. 

Die sich hieraus ergebende Mindestanfor
derung an die Qualität von Windenergiege
bietsausweisungen setzt allerdings erst ver
gleichsweise spät ein. So muss die Voll
zugsunfähigkeit zum Zeitpunkt der 
Planaufstellung feststehen, die bloße Mög
lichkeit des Bestehens von Vollzugshinder
nissen reicht hierfür nicht aus206. Ein Ver
stoß gegen das Erforderlichkeitsgebot ist 
ferner nur dann gegeben, soweit Flächen 
ausgewiesen werden, auf denen die plane
risch ausgewiesenen Vorhaben zwangsläu
fig an tatsächlichen oder rechtlichen Hin
dernissen scheitern207. Werden Windener
giegebiete ausgewiesen, in denen jeden
falls eine vage Chance für die Errichtung 
von Windenergieanlagen besteht, so ist 
dies keine Frage der Erforderlichkeit. Viel
mehr betreffen diese Fälle die im Rahmen 
der planerischen Abwägung vorzuneh
mende Bewertung der Qualität des Wind
energiegebiets208. Dass einzelne Vorhaben 
an einzelnen Standorten innerhalb des Ge
biets nicht umgesetzt werden können, hin
dert die Vollzugsfähigkeit ebenfalls nicht209. 
Dies hat zur Folge, dass die Ausweisung 
von Windenergiegebieten mit einem er
heblichen Anteil nicht nutzbarer Flächen, 
abgesehen von groben und offensichtli
chen Missgriffen210, in der Regel nicht an 
der Erforderlichkeit scheitert, sondern ge
gebenenfalls einen Verstoß gegen das Ab
wägungsgebot begründet211. 

Wie sich aus dem Wortlaut der § 2 Abs. 1 
ROG, § 1 Abs. 3 S. 1 Hs. 1 BauGB („soweit“) 
ergibt, kann sich ein Verstoß gegen das Er
forderlichkeitsgebot dagegen auch für flä
chenmäßig klar abgrenzbare Gebietsteile 
ergeben, soweit (nur) für diese die Voraus
setzungen der Vollzugsunfähigkeit erfüllt 

207 BVerwG, Urt. v. 12.08.1999 – 4 CN 4.98, BVerwGE 109, 
246 (249 f.) = NVwZ 2000, S. 550 (550). 
208 OVG Lüneburg, Urt. v. 23.06.2016 – 12 KN 64/14, juris 
Rn. 85, 90. 
209 OVG Lüneburg, Urt. v. 23.06.2016 – 12 KN 64/14, juris 
Rn. 85. 
210 OVG Lüneburg, Urt. v. 23.06.2016 – 12 KN 64/14, juris 
Rn. 85. 
211 OVG Lüneburg, Urt. v. 23.06.2016 – 12 KN 64/14, juris 
Rn. 85; vgl. – wenn auch nicht speziell zur Ausweisung 
von Windenergieflächen – BVerwG, Urt. v. 27.03.2013 – 
4 C 13/11, juris Rn. 9. 
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sind212. Von einer (Teil-)Vollzugsuntauglich
keit ist allerdings jedenfalls dann nicht aus
zugehen, wenn die ungeeignete Teilfläche 
für die Nutzbarkeit des gesamten Wind-

 
212 Siehe auch OVG Lüneburg, Urt. v. 08.02.2022 – 12 KN 
51/20, EnWZ 2022, S. 232 (234). 
213 Siehe OVG Lüneburg, Urt. v. 08.02.2022 – 12 KN 51/20, 
EnWZ 2022, S. 232 (234), das insofern – allerdings noch  

energiegebiets erkennbar unerheblich ist, 
insbesondere weil hierdurch die Anzahl von 
errichtungsfähigen Windenergieanlagen in 
dem Gebiet nicht verringert wird213. 

 

zur alten Rechtslage, mithin im Rahmen des nicht 
mehr anwendbaren Tabuzonenkonzepts – auf das Pla
nungskonzept des Planungsträgers abstellt. 



 

40 Planungsrechtliche Anforderungen an die Flächenqualität von Windenergiegebieten 

 

Neben den unmittelbar für die Aufstellung 
von Raumordnungsplänen geltenden Vor
schriften des Abwägungs- und Erforderlich
keitsgebots und den hieraus abzuleitenden 
Anforderungen an die Qualität von Wind
energiegebietsausweisungen kann die Flä
chenqualität von Windenergiegebieten 
auch noch durch weitere Vorgaben mittel
bar beeinflusst werden. Diese werden im 
Folgenden im Überblick dargestellt. 

I. Einfluss des jeweiligen Teil-
flächenziels auf die Qualität der 
Windenergiegebiete 

Die Vorgaben des Abwägungsgebots wer
den durch die (Teil-)Flächenziele des Wind
energieflächenbedarfsgesetzes nicht un
mittelbar modifiziert. Die jeweiligen quanti
tativen und qualitativen Anforderungen 
sind vielmehr unabhängig voneinander zu 
erfüllen, was durch § 249 Abs. 6 S. 1 BauGB 
klargestellt wird. Ein mittelbarer Einfluss 
des jeweiligen regionalen oder kommuna
len Teilflächenziels auf die Qualität der aus
gewiesenen Windenergiegebiete kann sich 
jedoch insbesondere dann ergeben, wenn 
das Teilflächenziel in Relation zum eigentli
chen regionalen oder kommunalen Flä
chenpotenzial zu hoch ausfällt. Dieser Fall 
kann insbesondere dann eintreten, wenn 
der jeweilige und namentlich der finale, 
spätestens bis Ende 2032 zu erfüllende Flä
chenbeitragswert des Landes pauschal an 
alle Planungsräume weitergereicht wird, 
ohne dass eine potenzialbasierte Aufschlüs
selung erfolgt. Ist das jeweilige Teilflächen
ziel relativ zum eigentlichen regionalen 
oder kommunalen Flächenpotenzial zu 
hoch, kann dies zu einem überproportiona
len Anteil qualitativ minderwertiger Flä
chen in der ausgewiesenen Gebietskulisse 
führen. Im (gedanklichen) Extremfall kann 
dies sogar dazu führen, dass das Teilflä
chenziel überhaupt nicht erfüllt werden 
kann, weil im Planungsraum nicht genü
gend geeignete Flächen vorhanden sind. 

Abwägungs- und Erforderlichkeitsgebot 
treten insofern mit dem Teilflächenziel in 
normative Konkurrenz, sie können in die
sem Fall nicht gleichzeitig erfüllt werden. In 
diesen Extremfällen kann bereits das jewei
lige Teilflächenziel abwägungsfehlerhaft 
sein. 

II. Sonstige landesgesetzliche oder 
landesplanerische Vorgaben mit 
Relevanz für die Qualität von 
Windenergiegebieten 

Während ein zu hohes Teilflächenziel die 
planerisch auszuweisende Flächenkulisse 
relativ zum tatsächlich bestehenden regio
nalen oder kommunalen Flächenpotenzial 
gewissermaßen zu stark ausdehnt und ge
gebenenfalls überdehnt, können die in Be
tracht kommenden Potenzialflächen auch 
umgekehrt durch landesgesetzliche oder 
höherstufige landesplanerische Vorgaben 
eingeschränkt werden, was sich ebenfalls 
nachteilig auf die Qualität der letztlich aus
gewiesenen Windenergiegebiete auswir
ken kann. Kandidaten hierfür sind etwa 
(zielförmige) landesplanerische Mindestab
stände von Windenergieanlagen zu Wohn
bebauung oder Schutzgebieten, kommu
nale Belastungsgrenzen, allgemeine Wind
energieausschlüsse in bestimmten Gebie
ten etc. Auch derartige gesetzliche oder 
planerische Vorgaben können qualitativ 
vergleichsweise hochwertige Flächen aus
schließen und zu einem überproportiona
len Anteil qualitativ minderwertiger Flä
chen in der planerischen „Verfügungs
masse“ führen. 

Sofern es sich bei derartigen Vorgaben um 
landesplanerische Vorgaben handelt, 
könnte zwar grundsätzlich die Anwendung 
von § 249 Abs. 5 S. 1 BauGB in Betracht 
kommen, wonach die für die Umsetzung 
des Windenergieflächenbedarfsgesetzes 
zuständigen Planungsträger nicht an ent
gegenstehende Ziele der Raumordnung 

E. Weitere planungsrechtliche Vorgaben mit 
Einfluss auf die Qualität von Windenergie-
gebieten 
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gebunden sind, soweit dies erforderlich ist, 
um den Flächenbeitragswert oder das je
weilige Teilflächenziel zu erreichen. Die ge
naue Reichweite dieser Vorschrift ist aller
dings bislang nicht geklärt214. Im hiesigen 
Zusammenhang ist insbesondere fraglich, 
ob ein Außerachtlassen entgegenstehen
der Raumordnungsziele im Sinne der Norm 
erforderlich ist, wenn im Plangebiet noch 
genügend weitere geeignete, wenn auch 
qualitativ schlechtere Flächen für das Errei
chen des Flächenbeitragswerts respektive 

 
214 Zur Kritik siehe M. Raschke/M. Roscher, Laues Lüft
chen oder starke Brise? Zur Reform des Planungs
rechts für Windenergieanlagen an Land, ZfBR 2022, 
S. 531 (535 f.); S. Wagner, Auswirkungen des Gesetzes
pakets zur Erhöhung und Beschleunigung des Aus
baus von Windenergieanlagen an Land auf die Pla
nungspraxis nach BauGB und ROG, UPR 2023, S. 361 
(367 f.); siehe auch W. Söfker, in: W. Ernst/W. Zinkahn/ 
W. Bielenberg/M. Krautzberger (Hrsg.), BauGB, 149. EL 
2023, § 249 Rn. 121 ff.; M. Kment, Eine neue Ära beim 
Ausbau von Windenergieanlagen – Das aktuelle Wind-
an-Land-Gesetzespaket in der Analyse, NVwZ 2022, 
S. 1153 (1158). 
215 Hierzu M. Raschke/M. Roscher, Laues Lüftchen oder 
starke Brise? Zur Reform des Planungsrechts für Wind
energieanlagen an Land, ZfBR 2022, S. 531 (535 f.); 
S. Wagner, Auswirkungen des Gesetzespakets zur Er
höhung und Beschleunigung des Ausbaus von Wind
energieanlagen an Land auf die Planungspraxis nach 
BauGB und ROG, UPR 2023, S. 361 (367 f.); für eine wort

Teilflächenziels vorhanden sind. Bereits von 
ihrem Wortlaut her, namentlich aber auch 
angesichts der Notwendigkeit einer ein
schränkenden Interpretation und Anwen
dung der Vorschrift215, dürfte dies jedenfalls 
nicht pauschal zu bejahen sein216. Hat das 
jeweilige Land von seiner Abweichungsbe
fugnis gemäß Art. 74 Abs. 1 Nr. 31 i. V. m. 
Art. 72 Abs. 3 S. 1 Nr. 4 GG Gebrauch ge
macht, ist § 249 Abs. 5 S. 1 BauGB darüber 
hinaus ohnehin nicht anwendbar217. 

lautgetreue (weite) Auslegung dagegen B. Kümper, in: 
B. Wust/A. Rietzler/J. Wiemer (Hrsg.), Windenergie-
recht, 2025, § 1 Rn. 66. 
216 Vgl. zur Erforderlichkeit i. S. v. W. Söfker, in: W. Ernst/ 
W. Zinkahn/W. Bielenberg/M. Krautzberger (Hrsg.), 
BauGB, 149. EL 2023, § 249 Rn. 117; S. Mitschang/ 
O. Reidt, in: U. Battis/M. Krautzberger/R.-P. Löhr (Hrsg.), 
BauGB, 16. Aufl. 2025, § 249 Rn. 46. 
217 Zu einer solchen Regelung siehe § 4 LWindGG RP. 
Gegen eine Abweichungsbefugnis aber offenbar S. Mit
schang/O. Reidt, in: U. Battis/M. Krautzberger/R.-P. Löhr 
(Hrsg.), BauGB, 16. Aufl. 2025, § 249 Rn. 43; für die a. A. 
siehe S. Wagner, Auswirkungen des Gesetzespakets 
zur Erhöhung und Beschleunigung des Ausbaus von 
Windenergieanlagen an Land auf die Planungspraxis 
nach BauGB und ROG, UPR 2023, S. 361 (368); siehe 
auch BT-Drs. 20/2355, S. 19, wonach es sich bei § 249 
Abs. 5 S. 1 BauGB um Raumordnungsrecht gemäß 
Art. 74 Abs. 1 Nr. 31 GG handelt.  
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Qualitativ nicht ausreichende Flächenaus
weisungen können je nachdem, ob diese 
rechtlich zu beanstanden sind oder nicht, 
zu planungsrechtlichen Rechtsfolgen füh
ren. Rechtlich zu beanstanden sind die 
Windenergiegebietsausweisungen eines 
Planungsträgers, wenn sie ganz oder zum 
Teil gegen die in den vorherigen Abschnit
ten behandelten Vorgaben des raumpla
nungsrechtlichen Abwägungs- und/oder 
Erforderlichkeitsgebots verstoßen und die
ser Verstoß nicht unbeachtlich ist (I.). Ent
sprechende Pläne sind rechtswidrig und 
unwirksam. Dies kann zu einer Nichtanre
chenbarkeit der jeweiligen Flächen auf die 
Flächenbeitragswerte bzw. Teilflächenziele 
führen. Infolgedessen können diese verfehlt 
und damit in letzter Konsequenz ein zu
mindest vorrübergehend räumlich unge
steuerter und weitgehend uneingeschränk
ter Ausbau von Windenergieanlagen be
wirkt werden, um die Ausbauziele des Er
neuerbare-Energien-Gesetzes abseits eines 
planerischen Steuerungsansatzes zu errei
chen. 

Werden hingegen trotz Erfüllung der Flä
chenziele und Einhaltung der planungs
rechtlichen Anforderungen an die Qualität 
der Windenergiegebietsausweisungen die 
Ausbauziele des Erneuerbare-Energien-Ge
setzes verfehlt, so sieht das Windenergieflä
chenbedarfsgesetz die Einleitung gesetz
geberischer Maßnahmen zur Anpassung 
der gesetzlichen Vorschriften vor (II.). Die
ser Fall kann insbesondere aufgrund der 
großen Prognoseunsicherheiten und der 
korrespondierenden Einschätzungs- und 
Prognosespielräume der Planungsträger 
sowie der aus der ebenenspezifischen Er
kennbarkeit der Abwägungsfaktoren fol
genden Unschärfen eintreten. Denkbar 
wäre allerdings auch, dass bereits der Ge
setzgeber bei der Festlegung der Flächen
ziele zu optimistische Annahmen über die 
in den Windenergiegebieten zubaubare 

 
218 Zur Beschränkung der Steuerungsmöglichkeiten im 
Hinblick auf das Repowering von Altstandorten siehe 
N. Wegner/S. Benz, Praxishilfe zum Repowering in der 
Regional- und Kommunalplanung, November 2023, 
S. 15, https://www.umweltbundesamt.de/publikatio
nen/praxishilfe-repowering-in-der-regional. Im Übrigen 

Leistung oder die erzielbaren Strommen
gen zugrunde gelegt hat. 

I. Rechtsfolgen rechtlich zu 
beanstandender Qualitätsmängel 

Pläne, die die planungsrechtlichen Anfor
derungen an die Flächenqualität nicht er
füllen, sind rechtswidrig und vorbehaltlich 
der Planerhaltungsvorschrift des § 249 
Abs. 6 S. 2 BauGB unwirksam. Soweit für die 
Erreichung des jeweiligen Flächenbeitrags
werts oder Teilflächenziels erforderliche 
Windenergiegebietsausweisungen rechts
widrig sind, können rechtlich zu beanstan
dende Qualitätsmängel von Windenergie
ausweisungen infolgedessen grundsätzlich 
Auswirkungen darauf haben, ob im betref
fenden Planungsraum entweder das für 
den Zielerreichungsfall gedachte Rechtsfol
genregime des § 249 Abs. 2 BauGB oder das 
(Sanktions-)Rechtsfolgenregime des § 249 
Abs. 7 BauGB greift.  

§ 249 Abs. 2 BauGB ermöglicht einen weit
gehend218 planerisch gesteuerten Ausbau 
der Windenergie. Sofern das Erreichen des 
Flächenbeitragswerts oder Teilflächenziels 
für den jeweiligen Planungsraum festge
stellt wurde, sind Windenergievorhaben 
hiernach außerhalb ausgewiesener Wind
energiegebiete als sonstige Vorhaben nun
mehr nur noch unter den restriktiven Vo
raussetzungen des § 35 Abs. 2 BauGB zulas
sungsfähig und danach regelmäßig nicht 
zulässig219. 

Werden hingegen weder der jeweilige Flä
chenbeitragswert noch ein daraus abgelei
tetes Teilflächenziel zum jeweiligen Stich
tag erreicht bzw. durch Unwirksamkeit ei
ner für die Anrechnung erforderlichen 
Windenergiegebietsausweisung im Nach
hinein unterschritten, so greifen die 
Rechtsfolgen des § 249 Abs. 7 S. 1 BauGB. 
Danach sind Windenergievorhaben, so

können gemäß § 4 Abs. 1 S. 3, 4, Abs. 4 WindBG auch 
Anlagen außerhalb ausgewiesener Windenergiege
biete auf die Flächenbeitragswerte angerechnet wer
den. 
219 Siehe oben C. II. 2. a)  

F. Rechtsfolgen 

https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/praxishilfe-repowering-in-der-regional
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/praxishilfe-repowering-in-der-regional
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lange die jeweiligen Flächenbeitragswerte 
unterschritten werden, innerhalb wie au
ßerhalb von Windenergiegebieten allge
mein als privilegierte Vorhaben nach § 35 
Abs. 1 Nr. 5 BauGB zulässig. Zudem können 
ihnen Darstellungen in Flächennutzungs
plänen, Ziele der Raumordnung sowie 
sonstige Maßnahmen der Landesplanung 
nicht entgegengehalten werden. Schließ
lich finden landesrechtliche Mindestab
standsregelungen, allerdings nur im Falle 
eines bereits anfänglichen landesweiten220 
Verfehlens des Flächenbeitragswertes zum 
jeweiligen Stichtag, gemäß § 249 Abs. 7 S. 2 
BauGB keine Anwendung. Gemäß § 249 
Abs. 7 BauGB wird der Maßstab für die pla
nungsrechtliche Zulässigkeit von Wind
energievorhaben also deutlich reduziert221. 
Die in ihrer Durchsetzung gestärkte Zulas
sungsfähigkeit von Windenergievorhaben 
soll mithin, mit der Konsequenz eines je
denfalls vorübergehend222 planerisch unge
steuerten Ausbaus der Windenergie im be
treffenden (Teil-)Gebiet, die Erreichung der 
Ausbauziele des Erneuerbare-Energien-Ge
setzes gewährleisten. 

Das Rechtsfolgenregime des § 249 Abs. 7 
BauGB kann vor dem geschilderten Hinter
grund insbesondere auch dann einsetzen, 
wenn Windenergiegebietsausweisungen 
aufgrund einer unzureichenden Flächen
qualität gegen das Abwägungs- und/oder 
Erforderlichkeitsgebot verstoßen. Ist ein 
entsprechender Verstoß gegen Abwä
gungs- und/oder Erforderlichkeitsgebot 
nur für einzelne Windenergiegebiete oder 
sogar nur Gebietsteile gegeben, ist für die 
Frage der Gesamt- oder Teilunwirksamkeit 
des Plans insbesondere zu prüfen, ob aus
nahmsweise eine Feststellung nur der Teil
nichtigkeit dem (hypothetischen) Willen 
des Planungsträgers am besten ent
spricht223. Mit Blick auf das Erreichen der 

 
220 D. Meurers, in: W. Ernst/W. Zinkahn/W. Bielen
berg/M. Krautzberger (Hrsg.), BauGB, 154. EL 2024, 
§ 249 Rn. 142. 
221 D. Meurers, in: W. Ernst/W. Zinkahn/W. Bielenberg/ 
M. Krautzberger (Hrsg.), BauGB, 154. EL 2024, § 249 
Rn. 138 f.  
222 Sobald und solange die Flächenziele (wieder) er
reicht werden, entfallen die Rechtsfolgen des § 249 
Abs. 7 S. 1 BauGB, so dass der Ausbau der Windenergie 
wieder auf Basis einer planerischen Steuerung erfolgt. 
223 Siehe allgemein BVerwG, Urt. v. 19.09.2002 – 4 CN 
1/02, ZfBR 2003, S. 150 (151); BVerwG, Beschl. v. 
24.04.2013 – 4 BN 22/13, juris Rn. 3. Siehe auch  
H.-G. Gierke, in: H. Brügelmann (Hrsg.), BauGB, 134. EL 

(Teil-)Flächenziele des Windenergieflächen
bedarfsgesetzes könnte eine Teilnichtigkeit 
lediglich der von dem Unwirksamkeits
grund betroffenen Windenergiegebietsaus
weisungen bzw. Gebietsteile dem (hypo
thetischen) Willen des Planungsträgers aus 
der Erwägung heraus entsprechen, dass so
mit wenigstens die übrige Fläche auf das 
Erreichen der (Teil-)Flächenziele gemäß § 4 
WindBG angerechnet werden kann. Vo
raussetzung hierfür dürfte aber jedenfalls 
sein, dass der entsprechende Unwirksam
keitsgrund, wie etwa für den Planungsträ
ger nicht erkennbare Vollzugshindernisse 
auf kleineren, räumlich abgrenzbaren Ge
bietsteilen224, ausschließlich der betroffe
nen Teilfläche anhaftet. Betrifft der Mangel 
hingegen das gesamträumliche Planungs
konzept, dürfte im Regelfall entsprechend 
dem im Planungsverfahren zum Ausdruck 
gekommenen (hypothetischen) Willen des 
Planungsträgers eine Gesamtnichtigkeit 
des Plans anzunehmen sein225. Allerdings ist 
hierbei die Regelung des § 4 Abs. 2 S. 2 
WindBG226 in Rechnung zu stellen, die den 
Planungsträgern eine Karenzzeit von ei
nem Jahr für die Heilung unwirksamer Flä
chenausweisungen eröffnet, während derer 
die Rechtsfolgen des § 249 Abs. 7 BauGB 
nicht greifen. 

II. Exkurs: (Rechts-)Folgen der Ver-
fehlung der Erneuerbare-Energien-
Ausbauziele trotz Erfüllung der 
Flächenziele  

Die Erfüllung der Flächenbeitragswerte des 
Windenergieflächenbedarfsgesetzes, d. h. 
die Ausweisung von zwei Prozent der Bun
desfläche für die Windenergie als rein flä
chenbezogenes Ziel, bietet weder eine Ge

2025, § 1 Rn. 220b; explizit für die Ausweisung von 
Windenergiegebieten OVG Münster, Beschl. v. 
12.06.2026 – 22 B 44/26.NE, juris Rn. 31 ff. 
224 Vgl. oben D.  
225 Siehe OVG Münster, Beschl. v. 12.06.2026 – 22 B 
44/26.NE, juris Rn. 31 ff.  
226 Trotz der gerichtlich erkannten Unwirksamkeit des 
Plans bleiben gemäß § 4 Abs. 2 S. 2 WindBG die in ihm 
ausgewiesenen Windenergiegebiete vorübergehend 
anrechenbar, um die räumliche Steuerungswirkung 
möglichst bis zu einer Heilung des Plans in einem er
gänzenden Verfahren oder bis zur Inkraftsetzung eines 
gänzlich neuen Plans aufrechtzuerhalten. 
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währ für die Erreichung der leistungsbezo
genen Ausbaupfade gemäß § 4 Nr. 1 EEG 
2023 noch für die Erreichung der strom
mengenbezogenen Ausbauziele gemäß §§ 1 
Abs. 1, Abs. 2, 4a EEG 2023. Dies liegt zu
nächst darin begründet, dass Windenergie
anlagen mit der Feststellung des Errei
chens des Flächenbeitragswertes nur noch 
in Windenergiegebieten privilegiert und 
somit de facto nur innerhalb dieser zulässig 
sind. Der Windenergieausbau kann daher 
grundsätzlich nur noch auf ausgewiesenen 
Flächen erfolgen und ist auf diese be
grenzt. Kann auf einem erheblichen Anteil 
der ausgewiesenen Flächen, sei es bei
spielsweise aufgrund genehmigungsrecht
licher Restriktionen oder einer ablehnen
den Haltung des jeweiligen Flächeneigen
tümers, keine Windenergienutzung reali
siert werden, ohne dass in Bezug auf die 
betreffenden Pläne rechtlich zu beanstan
dende Abwägungsfehler vorliegen oder 
eine (Teil-)Vollzugsunfähigkeit vorliegt, so 
werden damit zwar nicht die Flächenziele 
des Windenergieflächenbedarfsgesetzes, 
allerdings möglicherweise die Ausbauziele 
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes ver
fehlt. Vor diesem Hintergrund sieht das 
Windenergieflächenbedarfsgesetz Be
richts- und Evaluierungspflichten vor, um 
entsprechende Fehlentwicklungen frühzei
tig zu erkennen und gegebenenfalls durch 
Gesetzesänderungen gegensteuern zu kön
nen. 

Konkret ist die Bundesregierung gemäß § 7 
Abs. 1 WindBG verpflichtet, ab dem 1. Ja
nuar 2024 nach § 98 Abs. 4 EEG 2023 zum 
Stand der Umsetzung dieses Gesetzes zu 
berichten227. Gegenstand des jährlichen Be
richts ist gemäß § 98 Abs. 3 und Abs. 4 EEG 
2023 insbesondere der bisherige Umfang 
der planerisch ausgewiesenen Flächen für 
die Windenergie sowie die tatsächliche 

 
227 Siehe Bundesministerium für Wirtschaft und Ener
gie, Bericht des Bund-Länder-Kooperationsausschus
ses zum Stand des Ausbaus der erneuerbaren Ener
gien sowie zu Flächen, Planungen und Genehmigun
gen für die Windenergienutzung an Land an die Bun
desregierung gemäß § 98 EEG – Bericht 2025, 

Ausnutzung dieser Flächen für die Wind
energie (§ 98 Abs. 4 Nr. 2 EEG 2023). Dar
über hinaus sind Maßnahmen und Vor
schläge zur Planungsbeschleunigung und 
die Eignung der Flächenbeitragswerte 
nach § 3 Abs. 1 i. V. m. der Anlage zum 
WindBG für das Erreichen der Ausbauziele 
und Ausbaupfade des Erneuerbare-Ener
gien-Gesetzes darzustellen (§ 98 Abs. 4 
Nr. 4, Nr. 5 EEG 2023). Damit gewährleistet 
das Windenergieflächenbedarfsgesetz in 
kurzen Zeitabständen jeweils eine umfas
sende Informationsgrundlage für mögliche 
gesetzliche Anpassungen.  

Für den Fall, dass der Bericht nach § 98 
Abs. 3 und Abs. 4 EEG 2023 zu dem Ergeb
nis kommt, dass es weiterer gesetzgeberi
scher Maßnahmen bedarf, verpflichtet § 7 
Abs. 3 WindBG die Bundesregierung, alle 
vier Jahre einen Entwurf zur Anpassung 
des Windenergieflächenbedarfsgesetzes 
vorzulegen. Darüber hinaus steht es der 
Bundesregierung (ebenso wie dem Bun
destag und dem Bundesrat) frei, auch für 
andere Gesetze, also vor allem für das 
Raumordnungsgesetz und das Baugesetz
buch, Gesetzesänderungen auf den Weg zu 
bringen, um das Erreichen der Ziele des 
Windenergieflächenbedarfsgesetzes und 
damit zugleich der Ausbauziele des Erneu
erbare-Energien-Gesetzes zu fördern. Auch 
für den Fall, dass die Windenergiegebiets
ausweisungen der Planungsträger jenseits 
rechtlich zu beanstandender Qualitätsmän
gel im Ergebnis nicht ausreichen, um die 
Ausbauziele des Erneuerbare-Energien-Ge
setzes zu erreichen, beinhaltet das Wind
energieflächenbedarfsgesetz folglich Me
chanismen, die es – den Willen des Gesetz
gebers vorausgesetzt – ermöglichen, gege
benenfalls notwendige gesetzliche Anpas
sungen vorzunehmen. 

https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redak
tion/DE/Downloads/E/EEG-Kooperationsaus
schuss/2025/bericht-bund-laender-kooperationsaus
schuss-2025.pdf?__blob=publicationFile&v=8. 

https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Downloads/E/EEG-Kooperationsausschuss/2025/bericht-bund-laender-kooperationsausschuss-2025.pdf?__blob=publicationFile&v=8
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Downloads/E/EEG-Kooperationsausschuss/2025/bericht-bund-laender-kooperationsausschuss-2025.pdf?__blob=publicationFile&v=8
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Downloads/E/EEG-Kooperationsausschuss/2025/bericht-bund-laender-kooperationsausschuss-2025.pdf?__blob=publicationFile&v=8
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Downloads/E/EEG-Kooperationsausschuss/2025/bericht-bund-laender-kooperationsausschuss-2025.pdf?__blob=publicationFile&v=8
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Der von den Planungsträgern in der plane
rischen Abwägung zu berücksichtigende 
und die Ausweisung von Windenergiege
bieten materiell tragende Windenergiebe
lang erschöpft sich nicht in der bloßen flä
chenmäßigen Ausweisung von Windener
giegebieten, mit der die (Teil-)Flächenziele 
des Windenergieflächenbedarfsgesetzes 
erreicht werden. Vielmehr stellt der Wind
energiebelang auch Anforderungen an die 
Flächenqualität, die sich wiederum prinzi
piell nach der in den Windenergiegebieten 
potenziell erzeugbaren nutzbaren Wind
strommenge bemisst. Zwar kann diese von 
Planungsträgern in aller Regel nicht kon-
kret beziffert werden und besteht hinsicht
lich der Umsetzung dieser qualitativen An
forderungen ein weiter Einschätzungs-, 
Prognose-, Bewertungs- und Gestaltungs
spielraum der Planungsträger. Ferner sind 
jene immer in den planerischen Ausgleich 
mit konkurrierenden und kollidierenden 
Belangen zu stellen und in der Abwägung 
nicht maximal zu verwirklichen. Gleichwohl 
sind die Planungsträger vor dem Hinter
grund des überragend hohen Gewichts des 
Windenergiebelangs gemäß dem Abwä
gungsgebot prinzipiell verpflichtet, qualita
tiv hinreichend geeignete Flächen auszu
weisen und so in Summe die räumlichen 
Voraussetzungen für die Erreichung der 
strommengenbezogenen Ausbauziele des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes zu schaf
fen. 

Es bleibt indes abzuwarten, ob die Recht
sprechung entsprechende qualitative An
forderungen an die Ausweisung von Wind
energiegebieten explizit formulieren wird. 

 
228 Vgl. oben A. sowie C.  
229 Siehe S. Wagner, Auswirkungen des Gesetzespakets 
zur Erhöhung und Beschleunigung des Ausbaus von 
Windenergieanlagen an Land auf die Planungspraxis 
nach BauGB und ROG, UPR 2023, S. 361 (366 f.); siehe 
auch S. Benz/N. Wegner, Das Wind-an-Land-Gesetz – 
neue Grundlagen für die Flächenbereitstellung für die 
Windenergie, ZNER 2022, S. 367 (372). 
230 Näher hierzu S. Wagner, Das Gebot substanzieller 
Flächenausweisungen zugunsten der Windenergie als 
abwägungsrechtliche Wirkung des Klimaschutzbe
langs, ZfBR 2020, S. 20 (26); positive Resonanz auf die
sen Ansatz etwa bei M. Sauthoff, Klimaschutz in der 
Raumordnung, ZUR 2021, S. 140 (146 [mit Fn. 80]); 
M. Hermsdorf, Die Vorschläge zur Reform der baupla
nungsrechtlichen Rahmenbedingungen für Windener

Mit den bisherigen, vergleichsweise allge
mein gehaltenen Maßgaben der Rechtspre
chung stehen diese allerdings in Ein
klang228. Grundsätzlich in Betracht kommt 
auch eine Weiterentwicklung des Gebots 
substanzieller Flächenausweisungen, das 
die Verwaltungsgerichte ehemals als Anfor
derung an das Ausmaß des raumplaneri
schen Flächenangebots für die Windener
gie entwickelt haben, hin zu einem qualita
tiven Substangebot, das Anforderungen an 
die qualitative Eignung von Windenergie
gebietsausweisungen stellt229. Dies gilt zu
mal, wenn man das Substanzgebot ohne
hin als Konkretisierung des Klimaschutz-, 
Erneuerbare-Energien- und Windenergie
belangs aufgefasst hat230. Auch die Recht
sprechung, die das Gebot substanzieller 
Flächenausweisungen maßgeblich aus der 
Außenbereichsprivilegierung gemäß § 35 
Abs. 1 Nr. 5 BauGB abgeleitet hat, könnte 
eine solche Entwicklung in Richtung auf 
ein „qualitatives Substanzgebot“ von ihren 
dogmatischen Grundlagen her aber grund
sätzlich ohne Weiteres vollziehen231. Inwie
weit sich die Gerichte durch die Planerhal
tungsvorschrift des § 249 Abs. 6 S. 2 BauGB 
in ihrer gerichtlichen Kontrolle in diesem 
Zusammenhang beschränken lassen, kann 
derzeit noch nicht zuverlässig vorhergesagt 
werden232. Die aus dem Erforderlichkeitsge
bot gemäß § 2 Abs. 1 ROG, § 1 Abs. 3 S. 1 Hs. 1 
BauGB resultierende qualitative Mindestan
forderung an die Vollzugsfähigkeit von 
Windenergiegebietsausweisungen besteht 
daneben in jedem Fall fort. Diese formuliert 
eine absolute, strikt bindende Untergrenze 
für die Eignung der ausgewiesenen Flä

gievorhaben auf dem Prüfstand, ZUR 2022, S. 341 (346); 
ähnlich auch S. Thomann, Konzentrationsflächen für 
Windenergieanlagen in Flächennutzungsplänen, 2018, 
S. 426. 
231 Vgl. hierzu auch S. Benz/N. Wegner, Das Wind-an-
Land-Gesetz – neue Grundlagen für die Flächenbereit
stellung für die Windenergie, ZNER 2022, S. 367 (372). 
Siehe auch OVG Lüneburg, Urt. v. 23.06.2016 – 12 KN 
64/14, BeckRS 2016, 48632 Rn. 78: „Zweck der Darstel
lung von Vorranggebieten für Windenergieanlagen ist 
es auch, möglichst gut geeignete Flächen auszuwei
sen.“ 
232 So auch M. Kment, Eine neue Ära beim Ausbau von 
Windenergieanlagen – Das aktuelle Wind-an-Land-Ge
setzespaket in der Analyse, NVwZ 2022, S. 1153 (1158). 

G. Fazit und Ausblick 
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chen, deren Einhaltung gerichtlich vollstän
dig überprüft werden kann und deren Un
terschreiten jedenfalls einen beachtlichen 
Fehler darstellt233. Insofern kann zudem auf 
eine reichhaltige Kasuistik und eine jeden
falls im Kern konsolidierte Rechtsprechung 
zurückgegriffen werden. 

Es liegt jedoch zunächst an den Planungs
trägern, die von den Steuerungsvorgaben 
des Abwägungs- und Erforderlichkeitsge
bots primär erreicht werden, die Notwen
digkeit einer entsprechenden Judikatur gar 

 
233 Eine Begrenzung der gerichtlichen Kontrolle durch 
§ 249 Abs. 6 S. 2 BauGB kommt insofern nicht in Be
tracht. 

nicht erst entstehen zu lassen. Mit qualita
tiv hinreichend guten Flächenausweisun
gen haben sie es selbst in der Hand, zum 
Erreichen der Ausbauziele des Erneuer
bare-Energien-Gesetzes entscheidend bei
zutragen. Wenn hierdurch zugleich den 
weiteren, vom Gesetzgeber mit dem Wind-
an-Land-Gesetz verfolgten Zielen, die Pla
nungsverfahren zu vereinfachen sowie die 
Rechtssicherheit der Pläne zu erhöhen, 
Rechnung getragen wird, ist dies fraglos im 
Interesse aller Beteiligten. 
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